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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

 
 Beschlüsse des Ausschusses 

Gesetz zur  
Neuverkündung des Verfassungsschutz-

gesetzes Nordrhein-Westfalen 
und zur Änderung weiterer Gesetze 

 
Artikel 1  

Gesetz über den Verfassungsschutz in 
Nordrhein-Westfalen  

(Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen - VSG NRW) 
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§ 1  Zweck und Organisation 
§ 2  Begriffsbestimmungen  
§ 3  Aufgaben 
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Informationserhebung 
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und Stufen der Beobachtungsbedürf-
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und automatisierter Abruf  
§ 8  Besondere Auskunftsersuchen 
§ 9  Schutz des Kernbereichs privater Le-

bensgestaltung, Berufsgeheimnisträ-
gerschutz  

 

 Gesetz zur  
Neuverkündung des Verfassungsschutz-

gesetzes Nordrhein-Westfalen 
und zur Änderung weiterer Gesetze 
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Nordrhein-Westfalen  
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§ 12  Mitteilung über den Einsatz nachrich-
tendienstlicher Mittel 

§ 13  Gerichtliche Kontrolle 
§ 14  Kontrolle durch die G 10-Kommission 
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Weitere Voraussetzungen 

 
§ 15  Einsatz Verdeckter Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
§ 16  Einsatz Virtueller Agentinnen und 

Agenten  
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§ 18  Verpflichtung von Vertrauensperso-

nen 
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§ 21 Überwachung nicht öffentlicher Kom-
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§ 22  Besondere Auskunftsbefugnisse nach 

§ 10 
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ner Daten Minderjähriger 
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§ 27  Berichtigung, Löschung, Vernichtung 
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§ 29  Gemeinsame Dateien 
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Übermittlung personenbezogener Daten 
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§ 32  Übermittlung personenbezogener Da-

ten  
§ 33  Weitere Bestimmungen  
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§ 13  Gerichtliche Kontrolle 
§ 14  Kontrolle durch die G 10-Kommission 
 

Abschnitt 2 
Weitere Voraussetzungen 

 
§ 15  Einsatz Verdeckter Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
§ 16  Einsatz Virtueller Agentinnen und 

Agenten  
§ 17  Einsatz von Vertrauenspersonen 
§ 18  Verpflichtung von Vertrauensperso-

nen 
§ 19  Observation  
§ 20 Zugriff auf Videoüberwachungen des 

öffentlich zugänglichen Raums 
§ 21 Überwachung nicht öffentlicher Kom-

munikationsinhalte und weiterer Daten 
§ 22  Besondere Datenerhebungen nach 

§ 10 
§ 23  Verdeckter Einsatz technischer Mittel 

zur Wohnraumüberwachung 
 

Teil 3 
Weiterverarbeitung von Informationen, 

Analyse, Datenschutzkontrolle 
 
§ 24  Weiterverarbeitung personenbezoge-

ner Daten 
§ 25  Weiterverarbeitung personenbezoge-

ner Daten Minderjähriger 
§ 26  Einsatz automatisierter Verfahren zur 

Datenanalyse 
§ 27  Berichtigung, Löschung, Vernichtung 

und Verarbeitungseinschränkung 
§ 28  Verfahrensverzeichnis 
§ 29  Gemeinsame Dateien 
§ 30  Datenschutzrechtliche Auskunft 
§ 31  Unabhängige Datenschutzkontrolle 

 
Teil 4 

Übermittlung personenbezogener Daten 
 

Kapitel 1 
Allgemeiner Teil 

 
§ 32  Übermittlung personenbezogener Da-

ten  
§ 33  Weitere Bestimmungen  
§ 34  Übermittlung im nachrichtendienstli-

chen Bereich  
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§ 35  Übermittlung an die Verfassungs-
schutzbehörde 

§ 36  Übermittlung personenbezogener Da-
ten zur Entwicklung, Überprüfung, Än-
derung oder zum Trainieren von IT-
Produkten 

§ 37  Nachberichtspflicht 
§ 38  Berichterstattung und Publikation 
 

Kapitel 2 
Übermittlung mit nachrichtendienstli-

chen Mitteln 
ersterhobener personenbezogener Daten 
 
§ 39  Übermittlung an inländische öffentli-

che Stellen zur Gefahrenabwehr 
§ 40  Übermittlung an inländische öffentli-

che Stellen zum administrativen 
Rechtsgüterschutz 

§ 41  Übermittlung an Strafverfolgungsbe-
hörden zum Zwecke der Strafverfol-
gung 

§ 42  Übermittlung an inländische öffentli-
che Stellen ohne belastende Maßnah-
men mit Außenwirkung 

§ 43  Übermittlung an inländische nichtöf-
fentliche Stellen 

§ 44  Minderjährigenschutz bei Inlandsüber-
mittlungen 

§ 45  Weiterverarbeitung durch die empfan-
gende Stelle und Zweckbindung 

§ 46  Übermittlung an ausländische sowie 
über- und zwischenstaatliche Stellen 

§ 47  Übermittlung zum Schutz der betroffe-
nen Person 

§ 48  Weitere Verfahrensregelungen 
§ 49  Übermittlungsverbote 
 

Teil 5 
Parlamentarische Kontrolle 

 
§ 50  Kontrollgremium 
§ 51  Zusammensetzung, Wahl der Mitglie-

der 
§ 52  Informationspflichten der Landesre-

gierung 
§ 53  Geschäftsordnung, Geheimhaltung 
§ 54  Personal- und Sachausstattung, Un-

terstützung des Kontrollgremiums 
§ 55  Berichterstattung 
§ 56  Eingaben 
§ 57  G 10-Kommission, Verordnungser-

mächtigung 

§ 35  Übermittlung an die Verfassungs-
schutzbehörde 

§ 36  Übermittlung personenbezogener Da-
ten zur Entwicklung, Überprüfung, Än-
derung oder zum Trainieren von IT-
Produkten 

§ 37  Nachberichtspflicht 
§ 38  Berichterstattung und Publikation 
 

Kapitel 2 
Übermittlung mit nachrichtendienstli-

chen Mitteln 
ersterhobener personenbezogener Daten 
 
§ 39  Übermittlung an inländische öffentli-

che Stellen zur Gefahrenabwehr 
§ 40  Übermittlung an inländische öffentli-

che Stellen zum administrativen 
Rechtsgüterschutz 

§ 41  Übermittlung an Strafverfolgungsbe-
hörden zum Zwecke der Strafverfol-
gung 

§ 42  Übermittlung an inländische öffentli-
che Stellen ohne belastende Maßnah-
men mit Außenwirkung 

§ 43  Übermittlung an inländische nichtöf-
fentliche Stellen 

§ 44  Minderjährigenschutz bei Inlandsüber-
mittlungen 

§ 45  Weiterverarbeitung durch die empfan-
gende Stelle und Zweckbindung 

§ 46  Übermittlung an ausländische sowie 
über- und zwischenstaatliche Stellen 

§ 47  Übermittlung zum Schutz der betroffe-
nen Person 

§ 48  Weitere Verfahrensregelungen 
§ 49  Übermittlungsverbote 
 

Teil 5 
Parlamentarische Kontrolle 

 
§ 50  Kontrollgremium 
§ 51  Zusammensetzung, Wahl der Mitglie-

der 
§ 52  Informationspflichten der Landesre-

gierung 
§ 53  Geschäftsordnung, Geheimhaltung 
§ 54  Personal- und Sachausstattung, Un-

terstützung des Kontrollgremiums 
§ 55  Berichterstattung 
§ 56  Eingaben 
§ 57  G 10-Kommission, Verordnungser-

mächtigung 
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Teil 6 
Eigensicherung 

 
§ 58  Besondere Eigensicherungsbefug-

nisse 
§ 59  Verfahren 

 
Teil 7 

Schlussbestimmungen 
 
§ 60  Ausschluss der Anwendbarkeit des 

Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen und Anwendung des Bun-
desdatenschutzgesetzes 

§ 61  Einschränkung von Grundrechten 
§ 62  Übergangsvorschrift, Evaluation 
§ 63  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Teil 6 
Eigensicherung 

 
§ 58  Besondere Eigensicherungsbefug-

nisse 
§ 59  Verfahren 

 
Teil 7 

Schlussbestimmungen 
 
§ 60  Ausschluss der Anwendbarkeit des 

Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen und Anwendung des Bun-
desdatenschutzgesetzes 

§ 61  Einschränkung von Grundrechten 
§ 62  Übergangsvorschrift, Evaluation 
§ 63  Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

Teil 1 
Organisation und Aufgaben 

 
§ 1 

Zweck und Organisation 
 

(1) Der Verfassungsschutz dient dem Schutz 
der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung, dem Bestand und der Sicherheit des 
Bundes und der Länder sowie dem Schutz 
auswärtiger Belange der Bundesrepublik 
Deutschland und des Gedankens der Völker-
verständigung.  
 
(2) Verfassungsschutzbehörde ist das für In-
neres zuständige Ministerium. Die für den 
Verfassungsschutz zuständige Abteilung 
nimmt ihre Aufgaben gesondert von der Po-
lizeiorganisation wahr.  
 
 

 Teil 1 
Organisation und Aufgaben 

 
§ 1 

Zweck und Organisation 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Zur freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung im Sinne dieses Gesetzes zählen: 
 
1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt 

in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzge-
bung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung auszuüben und die 
Volksvertretung in allgemeiner, unmittel-
barer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl zu wählen, 

 § 2 
Begriffsbestimmungen 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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2. die Bindung der Gesetzgebung an die 

verfassungsmäßige Ordnung und die 
Bindung der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung an Gesetz und 
Recht, 

 
3. das Recht auf Bildung und Ausübung ei-

ner parlamentarischen Opposition, 
 
4. die Ablösbarkeit der Regierung und ihre 

Verantwortlichkeit gegenüber der Volks-
vertretung, 

5. die Unabhängigkeit der Gerichte, 
 
6. der Ausschluss jeder Gewalt- und Will-

kürherrschaft und 
 
7. die im Grundgesetz konkretisierten 

Menschenrechte.  
 
(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind Bestre-
bungen solche politisch bestimmten, ziel- 
und zweckgerichteten Verhaltensweisen in 
einem oder für einen Personenzusammen-
schluss, der darauf gerichtet ist,  
 
1. die Freiheit des Bundes oder eines Lan-

des von fremder Herrschaft aufzuheben, 
ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder 
ein zu ihm gehörendes Gebiet abzutren-
nen (Bestrebungen gegen den Bestand 
des Bundes oder eines Landes), 

 
2. den Bund, die Länder oder deren Ein-

richtungen in ihrer Funktionsfähigkeit er-
heblich zu beeinträchtigen (Bestrebun-
gen gegen die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes) oder 

 
3. einen der in Absatz 1 genannten Verfas-

sungsgrundsätze zu beseitigen oder au-
ßer Geltung zu setzen (Bestrebungen 
gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung). 

 
Für einen Personenzusammenschluss han-
delt, wer ihn in seinen Bestrebungen nach-
drücklich unterstützt. Bestrebungen können 
auch von Einzelpersonen ausgehen, die 
nicht in einem oder für einen Personenzu-
sammenschluss handeln. In diesem Fall gilt 
Satz 1 mit der Maßgabe, dass die 
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Verhaltensweise der Einzelperson darauf 
gerichtet sein muss, die dort genannten Ziele 
zu verwirklichen. 
 
(3) Im Sinne dieses Gesetzes sind beson-
ders gewichtige Rechtsgüter: 
 
1. die freiheitliche demokratische Grund-

ordnung, einschließlich des Gedankens 
der Völkerverständigung und des friedli-
chen Zusammenlebens der Völker, 

 
2. der Bestand und die Sicherheit des Bun-

des, der Länder sowie überstaatlicher 
und internationaler Organisationen, de-
nen die Bundesrepublik Deutschland 
angehört, 

 
3.  sonstige Güter der Allgemeinheit, deren 

Bedrohung die Grundlagen der Existenz 
der Menschen berührt, Sachen von be-
deutendem Wert und bedeutende Ver-
mögenswerte, deren Erhaltung im be-
sonderen öffentlichen Interesse geboten 
ist sowie 

 
4.  das Leben sowie bei einer erheblichen 

Gefährdung im Einzelfall die körperliche 
Integrität und die Freiheit einer Person. 

 
§ 3 

Aufgaben 
 
(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde 
ist das Sammeln und Auswerten von Infor-
mationen, insbesondere von sach- und per-
sonenbezogenen Auskünften, Nachrichten 
und Unterlagen über 
 
1.  Bestrebungen, die gegen die freiheitli-

che demokratische Grundordnung, den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gerichtet sind oder 
eine ungesetzliche Beeinträchtigung der 
Amtsführung der Verfassungsorgane 
des Bundes oder eines Landes oder ih-
rer Mitglieder zum Ziel haben, 

 
2.  sicherheitsgefährdende oder geheim-

dienstliche Tätigkeiten für eine fremde 
Macht, 

 

 § 3 
Aufgaben 

 
(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde 
ist das Sammeln und Auswerten von Infor-
mationen, insbesondere von sach- und per-
sonenbezogenen Auskünften, Nachrichten 
und Unterlagen über 
 
1.  Bestrebungen, die gegen die freiheitli-

che demokratische Grundordnung, den 
Bestand oder die Sicherheit des Bundes 
oder eines Landes gerichtet sind oder 
eine ungesetzliche Beeinträchtigung der 
Amtsführung der Verfassungsorgane 
des Bundes oder eines Landes oder ih-
rer Mitglieder zum Ziel haben, 

 
2.  sicherheitsgefährdende oder geheim-

dienstliche Tätigkeiten für eine fremde 
Macht, 
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3.  Bestrebungen, die durch Anwendung 
von Gewalt oder darauf gerichtete Vor-
bereitungshandlungen auswärtige Be-
lange der Bundesrepublik Deutschland 
gefährden und  

 
4.  Bestrebungen, die gegen den Gedan-

ken der Völkerverständigung im Sinne 
des Artikel 9 Absatz 2 des Grundgeset-
zes gerichtet sind, 

 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes, soweit 
tatsächliche Anhaltspunkte für solche Be-
strebungen oder Tätigkeiten vorliegen (Be-
obachtung). 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde unter-
richtet die Landesregierung und den Landtag 
über bedeutsame Entwicklungen in ihrem 
Aufgabenbereich. 
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde identifi-
ziert und untersucht Bestrebungen und Tä-
tigkeiten nach Absatz 1, informiert die Politik 
und klärt die Öffentlichkeit auf. Im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt sie an-
dere Sicherheitsbehörden bei der Früher-
kennung von Bedrohungsszenarien für die 
Schutzgüter nach Absatz 1, insbesondere in 
Bezug auf terroristische Bestrebungen. Wei-
terhin tritt sie den Bestrebungen und Tätig-
keiten im Sinne des Absatzes 1 durch Ange-
bote zur Information, zur Prävention und zum 
Ausstieg entgegen. Sie leistet vorbeugenden 
Wissenschafts- und Wirtschaftsschutz und 
unterstützt bei der Geheimschutzbetreuung 
nichtöffentlicher Stellen. Zuständigkeiten an-
derer Stellen bleiben unberührt. 
 
(4) Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit 
bei 
 
1.  der Sicherheitsüberprüfung von Perso-

nen, denen im öffentlichen Interesse ge-
heimhaltungsbedürftige Tatsachen, Ge-
genstände oder Erkenntnisse anvertraut 
werden, die Zugang dazu erhalten sol-
len oder ihn sich verschaffen können, 

 
2.  der Sicherheitsüberprüfung von Perso-

nen, die an sicherheitsempfindlichen 
Stellen von lebens- oder 

3.  Bestrebungen, die durch Anwendung 
von Gewalt oder darauf gerichtete Vor-
bereitungshandlungen auswärtige Be-
lange der Bundesrepublik Deutschland 
gefährden und  

 
4.  Bestrebungen, die gegen den Gedan-

ken der Völkerverständigung im Sinne 
des Artikel 9 Absatz 2 des Grundgeset-
zes gerichtet sind, 

 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes, soweit 
tatsächliche Anhaltspunkte für solche Be-
strebungen oder Tätigkeiten vorliegen (Be-
obachtung). 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde unter-
richtet die Landesregierung und den Landtag 
über bedeutsame Entwicklungen in ihrem 
Aufgabenbereich. 
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde informiert 
die Politik und klärt die Öffentlichkeit auf. Im 
Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt 
sie andere Sicherheitsbehörden bei der 
Früherkennung von Bedrohungen für die 
Schutzgüter nach Absatz 1, insbesondere in 
Bezug auf terroristische Bestrebungen. Wei-
terhin tritt sie den Bestrebungen und Tätig-
keiten im Sinne des Absatzes 1 durch Ange-
bote zur Information, zur Prävention und zum 
Ausstieg entgegen. Sie leistet vorbeugenden 
Wissenschafts- und Wirtschaftsschutz und 
unterstützt bei der Geheimschutzbetreuung 
nichtöffentlicher Stellen. Zuständigkeiten an-
derer Stellen bleiben unberührt. 
 
 
 
(4) Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit 
bei 
 
1.  der Sicherheitsüberprüfung von Perso-

nen, denen im öffentlichen Interesse ge-
heimhaltungsbedürftige Tatsachen, Ge-
genstände oder Erkenntnisse anvertraut 
werden, die Zugang dazu erhalten sol-
len oder ihn sich verschaffen können, 

 
2.  der Sicherheitsüberprüfung von Perso-

nen, die an sicherheitsempfindlichen 
Stellen von lebens- oder 
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verteidigungswichtigen Einrichtungen 
beschäftigt sind oder werden sollen, 

 
3.  technischen Sicherheitsmaßnahmen 

zum Schutz von im öffentlichen Inte-
resse geheimhaltungsbedürftigen Tat-
sachen, Gegenständen oder Erkennt-
nissen gegen die Kenntnisnahme durch 
Unbefugte, 

 
4.  einer im öffentlichen Interesse liegenden 

und behördlich veranlassten Überprü-
fung von Personen mit deren Einver-
ständnis und 

 
5.  der Überprüfung der Zuverlässigkeit von 

Personen, denen bei Großveranstaltun-
gen aufgrund ihrer Tätigkeit Zugang zu 
nicht allgemein zugänglichen Bereichen 
gewährt werden soll, mit deren Einver-
ständnis 

 
sowie in den übrigen gesetzlich vorgesehe-
nen Fällen.  
 

verteidigungswichtigen Einrichtungen 
beschäftigt sind oder werden sollen, 

 
3.  technischen Sicherheitsmaßnahmen 

zum Schutz von im öffentlichen Inte-
resse geheimhaltungsbedürftigen Tat-
sachen, Gegenständen oder Erkennt-
nissen gegen die Kenntnisnahme durch 
Unbefugte, 

 
4.  einer im öffentlichen Interesse liegenden 

und behördlich veranlassten Überprü-
fung von Personen mit deren Einver-
ständnis und 

 
5.  der Überprüfung der Zuverlässigkeit von 

Personen, denen bei Großveranstaltun-
gen aufgrund ihrer Tätigkeit Zugang zu 
nicht allgemein zugänglichen Bereichen 
gewährt werden soll, mit deren Einver-
ständnis 

 
sowie in den übrigen gesetzlich vorgesehe-
nen Fällen.  
 

§ 4 
Amtshilfe und Zusammenarbeit 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde arbeitet 
mit Bund und Ländern in Angelegenheiten 
des Verfassungsschutzes zusammen. 
 
(2) Verfassungsschutzbehörden anderer 
Länder dürfen in Nordrhein-Westfalen nur im 
Einvernehmen mit der Verfassungsschutz-
behörde, nach Maßgabe dieses Gesetzes 
und soweit eigenes Landesrecht dies zu-
lässt, das Bundesamt für Verfassungsschutz 
nur im Benehmen mit der Verfassungs-
schutzbehörde tätig werden. Bei erteiltem 
Einvernehmen bedürfen angeordnete Maß-
nahmen anderer Verfassungsschutzbehör-
den keiner neuerlichen Anordnung nach die-
sem Gesetz. 
 
(3) Die Behörden und Einrichtungen des 
Landes, die Gemeinden, die Gemeindever-
bände, die sonstigen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie die Gerichte des Landes und die Ver-
fassungsschutzbehörde leisten sich gegen-
seitig Rechts- und Amtshilfe.  

 § 4 
Amtshilfe und Zusammenarbeit 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf Poli-
zeibehörden im Wege der Amtshilfe nicht um 
Maßnahmen ersuchen, zu denen sie selbst 
nicht befugt ist. Polizeiliche Befugnisse oder 
Weisungsbefugnisse stehen ihr nicht zu.  
 

Teil 2 
Informationserhebung 

 
Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 5 
Grundsätze der Informationserhebung 

und 
Stufen der Beobachtungsbedürftigkeit 

 
(1) Die Informationserhebung erfolgt offen, 
verdeckt oder auch unter Einsatz nachrich-
tendienstlicher Mittel. Maßgeblich für die da-
bei einsetzbaren Maßnahmen und Methoden 
zur Informationserhebung ist die Beobach-
tungsbedürftigkeit der Bestrebungen und Tä-
tigkeiten gemäß § 3 Absatz 1. Die Beobach-
tungsbedürftigkeit ist jährlich zu überprüfen.  
 
 
 
 
(2) Erheblich beobachtungsbedürftig sind 
Bestrebungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 
3 und 4, die allgemein, insbesondere nach 
Verhaltens- oder Wirkungsweise, geeignet 
sind, die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung, den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes erheblich zu 
beeinträchtigen. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn die Bestrebungen 
 
 
 
1.  mit der Anwendung, Androhung, Förde-

rung oder Befürwortung von Gewalt ein-
hergehen, 

 
2.  den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder 

darauf gerichtet sind, 
 
3.  zur systematischen Desinformation oder 

zur Verächtlichmachung der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung 
beitragen, auch durch systematische 

 Teil 2 
Informationserhebung 

 
Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 5 
Grundsätze der Informationserhebung 

und 
Stufen der Beobachtungsbedürftigkeit 

 
(1) Die Informationserhebung erfolgt offen, 
verdeckt oder auch unter Einsatz nachrich-
tendienstlicher Mittel. Maßgeblich für die da-
bei einsetzbaren Maßnahmen und Methoden 
zur Informationserhebung ist die Beobach-
tungsbedürftigkeit der Bestrebungen und Tä-
tigkeiten gemäß § 3 Absatz 1. Beobach-
tungsbedürftig sind alle dort genannten Be-
strebungen und Tätigkeiten. Die Beobach-
tungsbedürftigkeit ist anlassbezogen, min-
destens jedoch jährlich, zu überprüfen. 
 
(2) Erheblich beobachtungsbedürftig sind 
Bestrebungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1, 
3 und 4, die allgemein, insbesondere nach 
ihrer Wirkungsweise und den von den je-
weils Handelnden eingesetzten Methoden 
und Mitteln, geeignet sind, die freiheitliche 
demokratische Grundordnung, den Bestand 
oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes erheblich zu beeinträchtigen. Bei der 
Bewertung ist insbesondere zu berücksichti-
gen, ob die Bestrebungen 
 
1.  mit der Anwendung, Androhung, Förde-

rung oder Befürwortung von Gewalt ein-
hergehen, 

 
2. den Strafgesetzen zuwiderlaufen, 
 
 
3.  zur systematischen Desinformation 

oder Verächtlichmachung der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung 
beitragen, auch durch systematische 
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Verunglimpfung ihrer Institutionen sowie 
Repräsentantinnen oder Repräsentan-
ten, und dadurch die öffentliche politi-
sche Willensbildung beeinträchtigen 
oder den öffentlichen Frieden stören 
oder 

 
4.  in einem oder für einen Personenzu-

sammenschluss verwirklicht werden, 
der  

 
a)  verdeckt vorgeht, insbesondere 

Ziele, Existenz, Organisation, Fi-
nanzierung oder Aktionen in we-
sentlichem Umfang zu verschleiern 
versucht, 

 
b)  erhebliche gesellschaftliche Bedeu-

tung besitzt, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Anzahl der 
Beteiligten, deren Mobilisierungsfä-
higkeit, der Finanzkraft sowie der 
Aktionsfähigkeit, oder 

 
c)  mit der Möglichkeit erfolgreichen 

Agierens in erheblichem Umfang 
versucht gesellschaftlichen Einfluss 
ausüben, insbesondere durch 

 
aa)  Vertretung in Ämtern und Man-

daten, 
 
bb)  wirkungsbreite Publikationen, 

Bündnisse, Unterstützerstruk-
turen oder 

 
cc)  Herbeiführung einer Atmo-

sphäre der Angst oder Bedro-
hung zur Förderung seiner Ziel-
verfolgung. 

 
 
 
 
 
(3) Gesteigert beobachtungsbedürftig sind: 
 
1.  Bestrebungen nach Absatz 4, die 
 

a)  mit der Bereitschaft zur Begehung 
von in § 8 Absatz 3 und 4 des Poli-
zeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der 

Verunglimpfung ihrer Institutionen so-
wie Repräsentantinnen oder Repräsen-
tanten, und dadurch die öffentliche poli-
tische Willensbildung beeinträchtigen 
oder den öffentlichen Frieden stören 
oder 

 
4.  in einem oder für einen Personenzu-

sammenschluss verwirklicht werden, 
der  

 
a)  verdeckt vorgeht, insbesondere 

Ziele, Existenz, Organisation, Fi-
nanzierung oder Aktionen in we-
sentlichem Umfang zu verschleiern 
versucht, 

 
b)  erhebliche gesellschaftliche Bedeu-

tung besitzt, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Anzahl der 
Beteiligten, deren Mobilisierungsfä-
higkeit, der Finanzkraft sowie der 
Aktionsfähigkeit, oder 

 
c)  mit der Möglichkeit erfolgreichen 

Agierens in erheblichem Umfang 
versucht gesellschaftlichen Einfluss 
auszuüben, insbesondere durch 

 
aa) Vertretung in Ämtern und Man-

daten, 
 
bb) wirkungsbreite Publikationen, 

Bündnisse, Unterstützerstruk-
turen oder 

 
cc)  Herbeiführung einer Atmo-

sphäre der Angst oder Bedro-
hung zur Förderung seiner 
Zielverfolgung. 

 
Die Erheblichkeit kann sich im konkreten 
Einzelfall auch aus einer Kumulation der in 
Satz 2 genannten Indikatoren ergeben. 
 
(3) Gesteigert beobachtungsbedürftig sind: 
 
1. Bestrebungen nach Absatz 2, die 
 

a) mit der Bereitschaft zur Begehung 
von in § 8 Absatz 3 und 4 des Poli-
zeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der 
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Bekanntmachung vom 25. Juli 2003 
(GV NRW. S. 441), das zuletzt 
durch Gesetz vom 19. Dezember 
2023 (GV. NRW. S. 1394) geändert 
worden ist, genannten Straftaten 
einhergehen oder 

 
b)  nach Größe und gesellschaftlichem 

Einfluss, insbesondere auf Grund 
des Gesamtbilds von Mitglieder- 
und Unterstützerzahl, Organisati-
onsstruktur, Mobilisierungsgrad, 
Aktionsfähigkeit und Finanzkraft, 
eine erhebliche Beeinträchtigung ei-
nes Verfassungsschutzguts im 
Sinne des § 3 Absatz 1 besorgen 
lassen, sowie 

 
2.  Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 Num-

mer 2. 
 
(4) Von mehreren möglichen und geeigneten 
Maßnahmen hat die Verfassungsschutzbe-
hörde diejenige zu treffen, welche die von ei-
ner Maßnahme Betroffenen voraussichtlich 
am wenigsten beeinträchtigt. Eine geringere 
Beeinträchtigung ist in der Regel anzuneh-
men, wenn die Information aus allgemein zu-
gänglichen Quellen oder durch eine behörd-
liche Auskunft gewonnen werden kann. Eine 
Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil füh-
ren, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar 
außer Verhältnis steht. Sie ist nur so lange 
zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich 
zeigt, dass er nicht erreicht werden kann. 
 
(5) Eine Informationserhebung ist zu been-
den, wenn ihre Gesamtdauer zur Beobach-
tungsbedürftigkeit der jeweiligen Tätigkeiten 
und Bestrebungen und dem Gewicht der bis-
her gesammelten Informationen außer Ver-
hältnis steht und keine tatsächlichen An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass sich dies in 
näherer Zukunft ändern wird. 
 
(6) Die Betroffenheit von Personen, bei de-
nen keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass sie selbst Bestrebungen oder 
Tätigkeiten im Sinne des § 3 Absatz 1 nach-
gehen (Dritte), ist so zu begrenzen, dass de-
ren Grundrechtsbeeinträchtigungen im an-
gemessenen Verhältnis zu den im Einzelfall 
erwartbaren Erkenntnissen stehen. 

Bekanntmachung vom 
25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441) in 
der jeweils geltenden Fassung ge-
nannten Straftaten einhergehen 
oder 

 
 
b) nach Größe und gesellschaftlichem 

Einfluss, insbesondere auf Grund 
des Gesamtbilds von Mitglieder- 
und Unterstützerzahl, Organisati-
onsstruktur, Mobilisierungsgrad, 
Aktionsfähigkeit und Finanzkraft, 
eine erhebliche Beeinträchtigung 
eines Verfassungsschutzguts im 
Sinne des § 3 Absatz 1 besorgen 
lassen, sowie 

 
2.  Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 Num-

mer 2. 
 
(4) Von mehreren möglichen und geeigneten 
Maßnahmen hat die Verfassungsschutzbe-
hörde diejenige zu treffen, welche die von ei-
ner Maßnahme Betroffenen voraussichtlich 
am wenigsten beeinträchtigt. Eine geringere 
Beeinträchtigung ist in der Regel anzuneh-
men, wenn die Information aus allgemein zu-
gänglichen Quellen oder durch eine behörd-
liche Auskunft gewonnen werden kann. Eine 
Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil füh-
ren, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar 
außer Verhältnis steht. Sie ist nur so lange 
zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich 
zeigt, dass er nicht erreicht werden kann. 
 
(5) Eine Informationserhebung ist zu been-
den, wenn ihre Gesamtdauer zur Beobach-
tungsbedürftigkeit der jeweiligen Tätigkeiten 
und Bestrebungen und dem Gewicht der bis-
her gesammelten Informationen außer Ver-
hältnis steht und keine tatsächlichen An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass sich dies in 
näherer Zukunft ändern wird. 
 
(6) Die Betroffenheit von Personen, bei de-
nen keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass sie selbst Bestrebungen oder 
Tätigkeiten im Sinne des § 3 Absatz 1 nach-
gehen (Dritte), ist so zu begrenzen, dass de-
ren Grundrechtsbeeinträchtigungen im an-
gemessenen Verhältnis zu den im Einzelfall 
erwartbaren Erkenntnissen stehen. 
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§ 6 
Informationserhebung 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf vor-
behaltlich anderweitiger Bestimmungen In-
formationen einschließlich personenbezoge-
ner Daten erheben, soweit dies erforderlich 
ist 
 
1.  zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 

Absatz 1, 3 Satz 3 und Absatz 4,  
 
2.  zur Erforschung und Bewertung von Be-

strebungen und Tätigkeiten sowie der 
hierfür erforderlichen Nachrichtenzu-
gänge oder 

 
3.  zum Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegen-
stände und Nachrichtenzugänge gegen 
sicherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Tätigkeiten.  

 
Die Verarbeitung ist auch zulässig, wenn die 
betroffene Person eingewilligt hat. Davon 
umfasst ist die Erhebung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne 
der § 46 Nummer 14 des Bundesdaten-
schutzgesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 2097), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 149) geändert worden ist.  
 
(2) Werden personenbezogene Daten bei 
der betroffenen Person mit deren Kenntnis 
erhoben, so ist der Erhebungszweck anzu-
geben. Die betroffene Person ist auf die Frei-
willigkeit ihrer Angaben und bei einer Sicher-
heitsüberprüfung nach § 3 Absatz 4 auf eine 
dienst-, arbeitsrechtliche oder sonstige ver-
tragliche Mitwirkungspflicht hinzuweisen. Im 
Übrigen können personenbezogene Daten 
und sonstige Informationen auch erhoben 
werden, ohne den tatsächlichen Zweck der 
Nachforschungen zu offenbaren (Verdeckte 
Ermittlung). § 10 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 
bleibt unberührt. 
 
(3) Wertet die Verfassungsschutzbehörde 
bei der Mitwirkung nach § 3 Absatz 4 ledig-
lich bereits vorhandenes Wissen der Be-
schäftigungsstelle, der Strafverfolgungs- 
oder Sicherheitsbehörden aus, ist es 

 § 6 
Informationserhebung 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf vor-
behaltlich anderweitiger Bestimmungen In-
formationen einschließlich personenbezoge-
ner Daten erheben, soweit dies erforderlich 
ist 
 
1.  zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 

Absatz 1, 3 Satz 3 und Absatz 4,  
 
2.  zur Erforschung und Bewertung von Be-

strebungen und Tätigkeiten sowie der 
hierfür erforderlichen Nachrichtenzu-
gänge oder 

 
3.  zum Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegen-
stände und Nachrichtenzugänge gegen 
sicherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Tätigkeiten.  

 
Die Verarbeitung ist auch zulässig, wenn die 
betroffene Person eingewilligt hat. Davon 
umfasst ist die Erhebung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne 
der § 46 Nummer 14 des Bundesdaten-
schutzgesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 2097), das zuletzt durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 149) geändert worden ist.  
 
(2) Werden personenbezogene Daten bei 
der betroffenen Person mit deren Kenntnis 
erhoben, so ist der Erhebungszweck anzu-
geben. Die betroffene Person ist auf die Frei-
willigkeit ihrer Angaben und bei einer Sicher-
heitsüberprüfung nach § 3 Absatz 4 auf eine 
dienst-, arbeitsrechtliche oder sonstige ver-
tragliche Mitwirkungspflicht hinzuweisen. Im 
Übrigen können personenbezogene Daten 
und sonstige Informationen auch erhoben 
werden, ohne den tatsächlichen Zweck der 
Nachforschungen zu offenbaren (Verdeckte 
Ermittlung). § 10 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 
bleibt unberührt. 
 
(3) Wertet die Verfassungsschutzbehörde 
bei der Mitwirkung nach § 3 Absatz 4 ledig-
lich bereits vorhandenes Wissen der Be-
schäftigungsstelle, der Strafverfolgungs- 
oder Sicherheitsbehörden aus, ist es 
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erforderlich und ausreichend, wenn die be-
troffene Person von der Einleitung der Über-
prüfung Kenntnis hat. Im Übrigen ist die Zu-
stimmung erforderlich, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten auch automatisiert 
erheben und elektronische Speichermedien 
durchsehen. Systeme im Sinne des § 26 Ab-
satz 2 mit mathematisch-statistischen Ver-
fahren wie maschinellem Lernen und künst-
licher Intelligenz dürfen im Einzelfall zur Fil-
terung, Sortierung und Priorisierung nicht mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln erhobener 
personenbezogener Daten eingesetzt wer-
den, soweit dies zur Aufklärung bestimmter 
beobachtungsbedürftiger Bestrebungen 
oder Tätigkeiten im Sinne des § 3 Absatz 1 
erforderlich ist. Der Einsatz selbst weiter ler-
nender Systeme ist unzulässig. Eine Online-
Durchsuchung ist ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
(5) Die Leitung der Verfassungsschutzabtei-
lung oder ihre Vertretung darf für den Einzel-
fall oder eine Reihe gleichgelagerter Fälle 
zur verdeckten Erhebung von Informationen 
in sozialen Netzwerken und auf sonstigen 
Kommunikationsplattformen im Internet be-
sonders qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beauftragen. Sie dürfen in Perso-
nenzusammenschlüssen oder für diese tätig 
werden, einschließlich strafbarer Vereinigun-
gen, um deren Bestrebungen oder Tätigkei-
ten im Sinne des § 3 Absatz 1 aufzuklären. 
Im Übrigen ist im Einsatz nur eine Beteili-
gung an solchen strafrechtlich relevanten 
Handlungen zulässig, die 
 
1.  nicht in Individualrechte eingreifen, 
 
2.  von den an den Bestrebungen und Tä-

tigkeiten Beteiligten derart erwartet wer-
den, dass sie zur Gewinnung und Siche-
rung der Informationszugänge unum-
gänglich sind, und 

 

erforderlich und ausreichend, wenn die be-
troffene Person von der Einleitung der Über-
prüfung Kenntnis hat. Im Übrigen ist die Zu-
stimmung erforderlich, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf zu 
den in Absatz 1 genannten Zwecken perso-
nenbezogene Daten auch automatisiert er-
heben und zur Beobachtung mindestens er-
heblich beobachtungsbedürftiger Bestrebun-
gen und Tätigkeiten elektronische Speicher-
medien durchsehen. Systeme im Sinne des 
§ 26 Absatz 2 mit mathematisch-statisti-
schen Verfahren wie maschinellem Lernen 
und künstlicher Intelligenz dürfen im Einzel-
fall zur Filterung, Sortierung und Priorisie-
rung der nicht mit nachrichtendienstlichen 
Mitteln zu erhebenden personenbezogenen 
Daten eingesetzt werden, soweit dies zur 
Aufklärung bestimmter beobachtungsbedürf-
tiger Bestrebungen oder Tätigkeiten im 
Sinne des § 3 Absatz 1 erforderlich ist. Der 
Einsatz selbst weiter lernender Systeme ist 
unzulässig. Eine Online-Durchsuchung ist 
ausgeschlossen. 
 
(5) Die Leitung der Verfassungsschutzabtei-
lung oder ihre Vertretung darf für den Einzel-
fall oder eine Reihe gleichgelagerter Fälle 
zur verdeckten Erhebung von Informationen 
in sozialen Netzwerken und auf sonstigen 
Kommunikationsplattformen im Internet be-
sonders qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beauftragen. Sie dürfen in Perso-
nenzusammenschlüssen oder für diese tätig 
werden, einschließlich strafbarer Vereinigun-
gen, um deren Bestrebungen oder Tätigkei-
ten im Sinne des § 3 Absatz 1 aufzuklären. 
Im Übrigen ist im Einsatz nur eine Beteili-
gung an solchen strafrechtlich relevanten 
Handlungen zulässig, die 
 
1.  nicht in Individualrechte eingreifen, 
 
2.  von den an den Bestrebungen und Tä-

tigkeiten Beteiligten derart erwartet wer-
den, dass sie zur Gewinnung und Siche-
rung der Informationszugänge unum-
gänglich sind, und 
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3. nicht außer Verhältnis zur Bedeutung 
des aufzuklärenden Sachverhalts ste-
hen. 

 
§ 10 Absatz 1 Nummer 5 bleibt unberührt. 
 
(6) Der Gebrauch von Tarnmaßnahmen, ins-
besondere fingierten biografischen, berufli-
chen, gewerblichen oder sonstigen Angaben 
(Legenden), und die Beschaffung, Erstellung 
und Verwendung von Tarnpapieren, Tarn-
kennzeichen und sonstigen Tarnmitteln ist 
zulässig, soweit dies im konkreten Einzelfall 
zur Aufgabenerfüllung oder zum Schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verfas-
sungsschutzbehörde erforderlich ist. § 10 
Absatz 1 Nummer 4 bis 6 bleibt unberührt. 
 
(7) Zur Aufgabenerfüllung nach § 3 Absatz 1, 
3 und 4 dürfen Daten von Dritten nur erhoben 
werden, wenn 
 
1.  dies für die Erforschung und Bewertung 

von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 3 Absatz 1 erforderlich ist, 

 
2.  die Erforschung des Sachverhalts auf 

andere Weise aussichtslos oder wesent-
lich erschwert wäre und 

 
3.  überwiegende schutzwürdige Belange 

der betroffenen Personen nicht entge-
genstehen. 

 
Personenbezogene Daten Dritter dürfen 
auch erhoben werden, wenn sie mit zur Auf-
gabenerfüllung erforderlichen Informationen 
untrennbar verbunden sind. Der Einsatz von 
automatisierten Verfahren zur gezielten Er-
hebung von Daten Dritter ist unzulässig. 
 

3. nicht außer Verhältnis zur Bedeutung 
des aufzuklärenden Sachverhalts ste-
hen. 

 
§ 10 Absatz 1 Nummer 5 bleibt unberührt. 
 
(6) Der Gebrauch von Tarnmaßnahmen, ins-
besondere fingierten biografischen, berufli-
chen, gewerblichen oder sonstigen Angaben 
(Legenden), und die Beschaffung, Erstellung 
und Verwendung von Tarnpapieren, Tarn-
kennzeichen und sonstigen Tarnmitteln ist 
zulässig, soweit dies im konkreten Einzelfall 
zur Aufgabenerfüllung oder zum Schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verfas-
sungsschutzbehörde erforderlich ist. § 10 
Absatz 1 Nummer 4 bis 6 bleibt unberührt. 
 
(7) Zur Aufgabenerfüllung nach § 3 Absatz 1, 
3 und 4 dürfen Daten von Dritten nur erhoben 
werden, wenn 
 
1.  dies für die Erforschung und Bewertung 

von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 3 Absatz 1 erforderlich ist, 

 
2.  die Erforschung des Sachverhalts auf 

andere Weise aussichtslos oder wesent-
lich erschwert wäre und 

 
3.  überwiegende schutzwürdige Belange 

der betroffenen Personen nicht entge-
genstehen. 

 
Personenbezogene Daten Dritter dürfen 
auch erhoben werden, wenn sie mit zur Auf-
gabenerfüllung erforderlichen Informationen 
untrennbar verbunden sind. Der Einsatz von 
automatisierten Verfahren zur gezielten Er-
hebung von Daten Dritter ist unzulässig. 
 

§ 7 
Auskunftsersuchen, Registereinsicht 

und automatisierter Abruf 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf die 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder um Übermittlung der zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Infor-
mationen ersuchen.  
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf an-
dere öffentliche Stellen um Übermittlung der 

 § 7 
Auskunftsersuchen, Registereinsicht 

und automatisierter Abruf 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Informationen einschließlich personenbezo-
gener Daten ersuchen sowie Akten und Re-
gister wie Melde-, Fahrzeug-, Ausländer-
zentral- oder Waffenregister einsehen, wenn 
die Daten 
 
1.  nicht aus allgemein zugänglichen Quel-

len, 
 
2.  auf andere Weise nur mit übermäßigem 

Aufwand oder 
 
3.  nur durch eine die betroffene Person 

stärker belastende Maßnahme 
 
erhoben werden können. Die Nutzung auto-
matisierter Abrufverfahren anstelle von Ersu-
chen nach Satz 1 sowie nach § 18 Absatz 3 
Satz 2 des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I 
S. 2954, 2970), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 332) geändert worden ist, ist zu-
lässig, soweit dies gesetzlich geregelt ist. 
 
(3) Ein Ersuchen auf Auskunft oder Einsicht 
muss nicht begründet werden, soweit dies 
dem Schutz der betroffenen Person dient 
oder eine Begründung den Zweck der Maß-
nahme gefährden würde. Die Verfassungs-
schutzbehörde hat die Ersuchen aktenkun-
dig zu machen. Soweit die gesetzliche Rege-
lung im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 keine 
Protokollierung der Nutzung des automati-
sierten Verfahrens vorsieht, protokolliert die 
Verfassungsschutzbehörde die Nutzung. Die 
Protokolldaten sind am Ende des auf die 
Nutzung folgenden Jahres zu löschen. 
 
(4) Die Benutzung von Registern oder Teilen 
davon zum Zwecke des automatisierten Ab-
gleichs mit anderen Datenbeständen ist be-
schränkt auf eng umgrenzte Anwendungsge-
biete nur zur Aufklärung bestimmter, nach-
richtendienstlich beobachtungsbedürftiger 
Bestrebungen oder Tätigkeiten im Einzelfall 
zulässig. Sie bedarf der Anordnung durch die 
für Inneres zuständige Ministerin oder den 
für Inneres zuständigen Minister bezie-
hungsweise ihre oder seine ständige Vertre-
tung. 
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§ 8 
Besondere Auskunftsersuchen 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf, so-
weit dies auf Grund tatsächlicher Anhalts-
punkte im Einzelfall zur Beobachtung be-
stimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten er-
forderlich ist,  
 
1.  Auskunft verlangen von denjenigen, die 

geschäftsmäßig 
 

a)  Telekommunikationsdienste erbrin-
gen oder daran mitwirken, über Be-
standsdaten nach § 3 Nummer 6 
des Telekommunikationsgesetzes 
vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1858), das zuletzt durch Arti-
kel 35 des Gesetzes vom 6. Mai 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geän-
dert worden ist, und über die nach 
§ 172 des Telekommunikationsge-
setzes erhobenen Daten, 

 
b)  digitale Dienste erbringen, daran 

mitwirken oder den Zugang zur Nut-
zung daran vermitteln, über Be-
standsdaten nach § 2 Absatz 2 
Nummer 2 und § 22 Absatz 1 Satz 1 
des Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetzes 
vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982; 
2022 I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 44 des Gesetzes vom 
12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) 
geändert worden ist, oder  

 
c)  Postdienstleistungen erbringen, so-

wie bei denjenigen, die an der Er-
bringung dieser Dienstleistungen 
mitwirken, auch zu personenbezo-
genen Daten, die für die Begrün-
dung, inhaltliche Ausgestaltung, Än-
derung oder Beendigung eines Ver-
tragsverhältnisses über Postdienst-
leistungen erforderlich sind,  

 
2.  das Bundeszentralamt für Steuern ersu-

chen, bei den Kreditinstituten die in 
§ 93b Absatz 1 der Abgabenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) 
bezeichneten Daten abzurufen sowie 

 § 8 
Besondere Auskunftsersuchen 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf, so-
weit dies auf Grund tatsächlicher Anhalts-
punkte im Einzelfall zur Beobachtung be-
stimmter Bestrebungen oder Tätigkeiten er-
forderlich ist,  
 
1.  Auskunft verlangen von denjenigen, die 

geschäftsmäßig 
 

a)  Telekommunikationsdienste erbrin-
gen oder daran mitwirken, über Be-
standsdaten nach § 3 Nummer 6 
des Telekommunikationsgesetzes 
vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1858), das zuletzt durch Arti-
kel 35 des Gesetzes vom 6. Mai 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geän-
dert worden ist, und über die nach 
§ 172 des Telekommunikationsge-
setzes erhobenen Daten, 

 
b)  digitale Dienste erbringen, daran 

mitwirken oder den Zugang zur Nut-
zung daran vermitteln, über Be-
standsdaten nach § 2 Absatz 2 
Nummer 2 und § 22 Absatz 1 Satz 1 
des Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetzes 
vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982; 
2022 I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 44 des Gesetzes vom 
12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) 
geändert worden ist, oder  

 
c)  Postdienstleistungen erbringen, so-

wie bei denjenigen, die an der Er-
bringung dieser Dienstleistungen 
mitwirken, auch zu personenbezo-
genen Daten, die für die Begrün-
dung, inhaltliche Ausgestaltung, Än-
derung oder Beendigung eines Ver-
tragsverhältnisses über Postdienst-
leistungen erforderlich sind,  

 
2.  das Bundeszentralamt für Steuern ersu-

chen, bei den Kreditinstituten die in 
§ 93b Absatz 1 der Abgabenordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) 
bezeichneten Daten abzurufen sowie 
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3.  die Finanzbehörden um Auskunft ersu-

chen, ob eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse die 
Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 
Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
4144), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 69) geändert worden ist, er-
füllt.  

 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf Aus-
kunft einholen bei Verkehrsunternehmen so-
wie Betreibern von Computerreservierungs-
systemen und Globalen Distributionssyste-
men zu Namen und Anschriften des Kunden 
sowie zur Inanspruchnahme und den Um-
ständen von Transportleistungen, insbeson-
dere zum Zeitpunkt von Abfertigung und Ab-
flug und zum Buchungsweg, wenn dies zur 
Aufklärung bestimmter, mindestens erheb-
lich beobachtungsbedürftiger Bestrebungen 
oder Tätigkeiten im Einzelfall erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Über die Durchführung eines Aus-
kunftsersuchens nach Absatz 2 entscheidet 
die Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihre Vertretung. Die Anordnung ergeht 
schriftlich. In ihr sind anzugeben: 
 
1.  Angaben über die Person, gegen die 

sich die Maßnahme richtet, soweit mög-
lich mit Name und Anschrift, 

 
 
 
2.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 
 
3.  die wesentlichen Gründe für die Durch-

führung der Maßnahme sowie 

 
3.  die Finanzbehörden um Auskunft ersu-

chen, ob eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse die 
Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 
Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 
4144), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 28. Februar 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 69) geändert worden ist, er-
füllt.  

 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung bestimmter, mindestens erheb-
lich beobachtungsbedürftiger Bestrebungen 
oder Tätigkeiten, wenn dies im Einzelfall er-
forderlich ist, Auskunft einholen bei  
 
1.  Verkehrsunternehmen sowie Betreibern 

von Computerreservierungssystemen 
und Globalen Distributionssystemen zu 
Namen und Anschriften des Kunden so-
wie zur Inanspruchnahme und den Um-
ständen von Transportleistungen, ins-
besondere zum Zeitpunkt von Abferti-
gung und Abflug und zum Buchungs-
weg, sowie  

2.  den in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
und b genannten Stellen über Bestands-
daten nach § 3 Nummer 6 des Telekom-
munikationsgesetzes anhand einer zu 
bestimmten Zeitpunkten zugewiesenen 
Internetprotokolladresse und über die 
nach § 172 des Telekommunikationsge-
setzes erhobenen Daten. 

 
(3) Über die Durchführung eines Aus-
kunftsersuchens nach Absatz 2 entscheidet 
die Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihre Vertretung. Die Anordnung ergeht 
schriftlich. In ihr sind anzugeben: 
 
1.  die Person, gegen die sich die Maß-

nahme richtet, soweit möglich mit Name 
und Anschrift, oder die Internetprotokol-
ladresse, zu der die Auskunft begehrt 
wird, 

 
2.  Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 
 
3.  die wesentlichen Gründe für die Durch-

führung der Maßnahme sowie 
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4.  eine Darlegung, warum die Erforschung 
des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre. 

 
Die Anordnung gilt für einen Zeitraum von 
drei Monaten, in dem punktuell Auskunftser-
suchen gestellt werden können. Aus-
kunftsersuchen können sich auch auf Daten 
beziehen, die bis zu zwei Jahre vor dem An-
ordnungszeitpunkt liegen. Ein erneutes Aus-
kunftsersuchen setzt eine neuerliche Anord-
nung voraus. 
 
(4) Zur Auskunft nach Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 sind Unternehmen verpflichtet, 
die in Deutschland 
 
1.  eine Niederlassung haben oder 
 
2. Leistungen erbringen oder daran mitwir-

ken. 
 
Auskünfte sind unverzüglich und vollständig 
zu erteilen. Die Finanzbehörden haben die 
Auskunft nach Absatz 1 Nummer 3 zu ertei-
len. 
 
(5) Über die Informationserhebung und ihre 
Mitwirkung haben die Adressaten von Aus-
kunftsersuchen nach Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 Stillschweigen zu bewahren. 
Die Vorschriften zum strafbewehrten Mittei-
lungsverbot nach § 17 Absatz 3 und § 18 des 
Artikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1254, 2298; 2017 I 154), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 413) ge-
ändert worden ist, sind entsprechend anzu-
wenden. 
 
(6) Den Adressaten von Auskunftsersuchen 
nach Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 ist es 
verboten, allein aufgrund eines Auskunftser-
suchens einseitige Handlungen vorzuneh-
men, die für die betroffene Person nachteilig 
sind und die über die Erteilung der Auskunft 
hinausgehen, insbesondere bestehende 
Verträge oder Geschäftsverbindungen zu 
beenden, ihren Umfang zu beschränken 
oder ein Entgelt zu erheben oder zu erhö-
hen. Das Auskunftsersuchen ist mit dem 
ausdrücklichen Hinweis auf dieses Verbot 

4.  eine Darlegung, warum die Erforschung 
des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre. 

 
Die Anordnung gilt für einen Zeitraum von 
drei Monaten, in dem punktuell Auskunftser-
suchen gestellt werden können. Aus-
kunftsersuchen können sich auch auf Daten 
beziehen, die bis zu zwei Jahre vor dem An-
ordnungszeitpunkt liegen. Ein erneutes Aus-
kunftsersuchen setzt eine neuerliche Anord-
nung voraus. 
 
(4) Zur Auskunft nach Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 sind Unternehmen verpflichtet, 
die in Deutschland 
 
1.  eine Niederlassung haben oder 
 
2. Leistungen erbringen oder daran mitwir-

ken. 
 
Auskünfte sind unverzüglich und vollständig 
zu erteilen. Die Finanzbehörden haben die 
Auskunft nach Absatz 1 Nummer 3 zu ertei-
len. 
 
(5) Über die Informationserhebung und ihre 
Mitwirkung haben die Adressaten von Aus-
kunftsersuchen nach Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 Stillschweigen zu bewahren. 
Die Vorschriften zum strafbewehrten Mittei-
lungsverbot nach § 17 Absatz 3 und § 18 des 
Artikel 10-Gesetzes vom 26. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1254, 2298; 2017 I 154), das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 413) ge-
ändert worden ist, sind entsprechend anzu-
wenden. 
 
(6) Den Adressaten von Auskunftsersuchen 
nach Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 ist es 
verboten, allein aufgrund eines Auskunftser-
suchens einseitige Handlungen vorzuneh-
men, die für die betroffene Person nachteilig 
sind und die über die Erteilung der Auskunft 
hinausgehen, insbesondere bestehende 
Verträge oder Geschäftsverbindungen zu 
beenden, ihren Umfang zu beschränken 
oder ein Entgelt zu erheben oder zu erhö-
hen. Das Auskunftsersuchen ist mit dem 
ausdrücklichen Hinweis auf dieses Verbot 
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und darauf zu verbinden, dass das Aus-
kunftsersuchen nicht die Aussage beinhaltet, 
dass sich die betroffene Person rechtswidrig 
verhalten hat oder ein darauf gerichteter Ver-
dacht bestehen müsse. 
 
(7) Soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, muss die Verfassungsschutzbe-
hörde ihr Auskunftsverlangen gegenüber 
den verpflichteten Unternehmen nicht be-
gründen. Insbesondere muss sie nicht darle-
gen, ob und inwieweit die Voraussetzungen 
der Auskunftsansprüche bestehen. Sie hat 
für ihr nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben 
a und b erteilte Auskünfte eine Entschädi-
gung zu gewähren, deren Umfang sich nach 
§ 23 und Anlage 3 des Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 
2004 (BGBl. I S. 718, 776), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 7. April 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert worden ist, 
bemisst; die Vorschriften über die Verjäh-
rung in § 2 Absatz 1 und 4 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes finden 
entsprechend Anwendung. 

 

und darauf zu verbinden, dass das Aus-
kunftsersuchen nicht die Aussage beinhaltet, 
dass sich die betroffene Person rechtswidrig 
verhalten hat oder ein darauf gerichteter Ver-
dacht bestehen müsse. 
 
(7) Soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, muss die Verfassungsschutzbe-
hörde ihr Auskunftsverlangen gegenüber 
den verpflichteten Unternehmen nicht be-
gründen. Insbesondere muss sie nicht darle-
gen, ob und inwieweit die Voraussetzungen 
der Auskunftsansprüche bestehen. Sie hat 
für ihr nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstaben 
a und b erteilte Auskünfte eine Entschädi-
gung zu gewähren, deren Umfang sich nach 
§ 23 und Anlage 3 des Justizvergütungs- 
und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 
2004 (BGBl. I S. 718, 776), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 7. April 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert worden ist, 
bemisst; die Vorschriften über die Verjäh-
rung in § 2 Absatz 1 und 4 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes finden 
entsprechend Anwendung. 
 

§ 9 
Schutz des Kernbereichs privater  

Lebensgestaltung, 
Berufsgeheimnisträgerschutz 

 
 
(1) Datenerhebungen, die den Kernbereich 
privater Lebensgestaltung berühren, sind un-
zulässig. Das durch das Berufsgeheimnis 
geschützte Vertrauensverhältnis der in den 
§§ 53 und 53a der Strafprozeßordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zu-
letzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes 
vom 7. November 2024 (BGBl. 2024 I S. 351) 
geändert worden ist, genannten Berufsge-
heimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträ-
ger genießt vergleichbaren Schutz. Eine 
Maßnahme nach § 10 Absatz 1 oder § 58 ist 
unzulässig, soweit tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass durch sie aus-
schließlich Erkenntnisse aus den Bereichen 
der Sätze 1 und 2 (Vertrauensbereiche) ge-
wonnen würden. Liegen bei Brief- und Post-
sendungen und automatisiert erhobenen Da-
ten tatsächliche Anhaltspunkte für die An-
nahme vor, dass nicht nur zufällig 

 § 9 
Schutz des Kernbereichs privater  

Lebensgestaltung 
und von Vertrauensbeziehungen  

(Vertrauensbereiche) 
 
(1) Datenerhebungen, die in den Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung eingreifen, 
sind unzulässig. Dies gilt nicht für die freiwil-
lige Offenbarung von Informationen aus dem 
Kernbereich privater Lebensgestaltung im 
Rahmen der Aufgabenwahrnehmung im 
Sinne des § 3 Absatz 3 Satz 3.  
 
(2) Bei der Planung von Maßnahmen zur Da-
tenerhebung sollen Situationen vermieden 
werden, bei denen voraussichtlich Informati-
onen zum Kernbereich privater Lebensge-
staltung anfallen. Datenerhebungen aus 
Brief- und Postsendungen sowie automati-
sierte Datenerhebungen sind unzulässig, so-
weit tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass durch diese nicht nur zufällig auch 
Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung miterlangt würden.  
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Erkenntnisse aus den Vertrauensbereichen 
erlangt würden, ist die Maßnahme unzuläs-
sig. § 9 gilt nicht für die freiwillige Offenba-
rung einen Vertrauensbereich betreffender 
Informationen im Rahmen der Aufgaben-
wahrnehmung im Sinne des § 3 Absatz 3 
Satz 3. 
 
(2) Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass 
Daten erfasst werden, die dem geschützten 
Vertrauensbereich zuzurechnen sind, ist die 
Erhebung abzubrechen, sofern und sobald 
dies technisch und ohne Gefährdung von 
Leib oder Leben oder Enttarnung eingesetz-
ter Personen möglich ist. Bestehen Zweifel, 
ob oder wie lange die Voraussetzungen des 
Satzes 1 vorliegen, darf ausschließlich eine 
automatisierte Aufzeichnung durchgeführt 
werden. Der Abbruch, die Unterbrechung ei-
ner Erhebung oder das Absehen hiervon so-
wie die Fortsetzung einer Erhebung sind zu 
protokollieren. Automatisierte Aufzeichnun-
gen nach Satz 2 sind vor der Auswertung un-
verzüglich der Kommission nach § 57 (G 10-
Kommission) zur Entscheidung über die 
Freigabe zur Auswertung oder die umge-
hende Löschung vorzulegen. Die G 10-Kom-
mission entscheidet durch ein bestimmtes 
Mitglied oder dessen Stellvertreterinnen oder 
Stellvertreter (Bereitschaftsmitglied). Das 
Bereitschaftsmitglied berichtet der G 10-
Kommission in deren nächster Sitzung. Bei 
Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 
und 15 entscheidet das anordnende Gericht.  
 
(3) Bereits erhobene Daten, die den ge-
schützten Vertrauensbereich berühren, dür-
fen nicht weiterverarbeitet werden. Die Aus-
wertung oder weitere Verarbeitung erhobe-
ner Daten ist unverzüglich zu unterbrechen, 
sofern sich Anhaltspunkte dafür ergeben, 
dass Daten dem geschützten Vertrauensbe-
reich zuzurechnen sind. Die Daten sind un-
verzüglich zu löschen oder zu vernichten. 
Bestehen Zweifel, ob Daten dem Vertrau-
ensbereich zuzurechnen sind, sind diese zu 
löschen oder in den Fällen des § 10 Absatz 
1 Nummer 7 bis 14 unverzüglich der G 10-
Kommission zur Entscheidung gemäß Ab-
satz 2 Satz 4 und 5 vorzulegen. Bei Maßnah-
men nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 und 15 
entscheidet das anordnende Gericht.  
 

(3) Maßnahmen zur Erhebung von Daten, 
die 
 
1.  einem Mitglied des Deutschen Bundes-

tags, der Bundesversammlung, des Eu-
ropäischen Parlaments aus der Bundes-
republik Deutschland, eines Landespar-
laments, der Bundesregierung, der Re-
gierung eines Bundeslands oder eines 
Gerichts nach dem Deutschen Richter-
gesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. April 1972 
(BGBl. I S. 713) in der jeweils geltenden 
Fassung in dieser Eigenschaft anver-
traut wurden oder die es in dieser Eigen-
schaft einer anderen Person anvertraut 
hat, oder 

 
2.  Personen, die bei der Vorbereitung, 

Herstellung oder Verbreitung von 
Druckwerken, Rundfunksendungen, 
Filmberichten oder der Unterrichtung 
oder Meinungsbildung dienenden Infor-
mations- und Kommunikationsdiensten 
berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt 
haben, in Ausübung dieser Tätigkeit er-
langt, vertraulich verarbeitet oder ver-
traulich weitergegeben haben, 

 
sowie Maßnahmen zur Erlangung von Er-
kenntnissen über die Herkunft solcher Infor-
mationen sind unzulässig, soweit sie nicht 
zur Beobachtung mindestens erheblich be-
obachtungsbedürftiger Bestrebungen oder 
Tätigkeiten im Einzelfall zwingend erforder-
lich sind.  
 
(4) Maßnahmen, die in das Vertrauensver-
hältnis einer Berufsgeheimnisträgerin oder 
eines Berufsgeheimnisträgers eingreifen 
und nicht von Absatz 3 erfasst sind, sind nur 
zulässig, wenn aufgrund bestimmter Tatsa-
chen anzunehmen ist, dass das öffentliche 
Interesse an der Beobachtung das Interesse 
am Schutz des Vertrauensverhältnisses 
überwiegt. Berufsgeheimnisträgerinnen und 
Berufsgeheimnisträger in diesem Sinne sind 
die in § 203 des Strafgesetzbuches genann-
ten Personen, die von Berufs wegen zur 
Wahrung fremder Geheimnisse, namentlich 
zum persönlichen Lebensbereich gehören-
der Geheimnisse oder von Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnissen verpflichtet sind. 
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(4) Brief- und Postsendungen und automati-
siert erhobene Daten, bei denen Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass an ihnen Be-
rufsgeheimnisträgerinnen oder Berufsge-
heimnisträger beteiligt waren, dürfen in den 
Fällen des §10 Absatz 1 Nummer 7 bis 14 
nur nach Entscheidung der G 10-Kommis-
sion gemäß Absatz 2 Satz 4 und 5 ausge-
wertet werden. Diese darf die Auswertung 
der Aufzeichnungen nur zulassen, wenn das 
schützenswerte Vertrauensverhältnis der 
Berufsgeheimnisträgerinnen oder Berufsge-
heimnisträger nicht betroffen ist. Wird die 
Auswertung insgesamt oder teilweise nicht 
zugelassen, sind diese Daten umgehend zu 
löschen. Bei Maßnahmen nach § 10 Absatz 
1 Nummer 3 und 15 entscheidet das anord-
nende Gericht. 
 
(5) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte da-
für, dass eine Berufsgeheimnisträgerin oder 
ein Berufsgeheimnisträger an den Bestre-
bungen oder Tätigkeiten im Sinne des § 3 
Absatz 1 beteiligt ist oder diese durch Entge-
gennahme oder Weitergabe von Mitteilun-
gen unterstützt, darf die G 10-Kommission 
die Auswertung von Brief- und Postsendun-
gen sowie automatisiert erhobenen Daten 
nach einer Prüfung im Einzelfall auch im Hin-
blick auf das ansonsten geschützte Berufs-
geheimnis zulassen. Bei Maßnahmen nach 
§ 10 Absatz 1 Nummer 3 und 15 entscheidet 
das anordnende Gericht. Für erhobene Infor-
mationen, welche nicht die Verstrickung mit 
Bestrebungen oder Tätigkeiten gemäß § 3 
Absatz 1 betreffen, gilt das Verfahren der Ab-
sätze 3 und 4. 
 
(6) Die Löschung der einen Vertrauensbe-
reich betreffenden Daten und Aufzeichnun-
gen ist unter Aufsicht einer oder eines von 
der Auswertung unabhängigen, besonders 
bestellten Bediensteten durchzuführen, die 
oder der die Befähigung zum Richteramt hat. 
Die Tatsachen der Erlangung vertrauensbe-
reichsrelevanter Daten und die erfolgte Lö-
schung sind zu protokollieren. Die Protokol-
lierung darf ausschließlich für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie 
ist in Fällen, in denen eine Mitteilung der 
Maßnahme erfolgt, ein Jahr nach der Mittei-
lung oder im Fall der endgültigen Nichtmittei-
lung der Maßnahme unverzüglich nach der 

Bei der Abwägung sind insbesondere das öf-
fentliche Interesse an der von der Berufsge-
heimnisträgerin oder dem Berufsgeheimnis-
träger wahrgenommenen Aufgabe und das 
Interesse an der Geheimhaltung der ihr be-
ziehungsweise ihm anvertrauten oder be-
kannt gewordenen Tatsachen besonders zu 
berücksichtigen. Das öffentliche Interesse an 
der Beobachtung überwiegt in der Regel, so-
weit die Maßnahme zur Beobachtung gestei-
gert beobachtungsbedürftiger Bestrebungen 
oder Tätigkeiten im Einzelfall erforderlich ist. 
 
(5) Ergeben sich tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür, dass eine Datenerhebung in den Kern-
bereich privater Lebensgestaltung eingreift, 
ist diese abzubrechen oder zu unterbrechen, 
sofern und sobald dies technisch und ohne 
Gefährdung von Leib oder Leben oder Ent-
tarnung eingesetzter Personen möglich ist. 
Die Maßnahme darf erst fortgesetzt werden, 
wenn aufgrund geänderter Umstände davon 
ausgegangen werden kann, dass die 
Gründe, die zu der Unterbrechung geführt 
haben, nicht mehr vorliegen. Bestehen Zwei-
fel, ob oder wie lange die Voraussetzungen 
des Satzes 1 vorliegen, darf ausschließlich 
eine automatisierte Aufzeichnung durchge-
führt werden. Der Abbruch, die Unterbre-
chung einer Erhebung oder das Absehen 
hiervon sowie die Fortsetzung einer Erhe-
bung sind zu protokollieren. Automatisierte 
Aufzeichnungen nach Satz 3 sind vor der 
Auswertung unverzüglich der Kommission 
nach § 57 (G 10-Kommission) zur Entschei-
dung über die Freigabe zur Auswertung oder 
die umgehende Löschung vorzulegen. Die G 
10-Kommission entscheidet durch ein hierfür 
bestimmtes Mitglied oder dessen Stellvertre-
tung (Bereitschaftsmitglied). Das Bereit-
schaftsmitglied berichtet der G 10-Kommis-
sion in deren nächster Sitzung. Bei Maßnah-
men nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 und 15 
entscheidet das anordnende Gericht. 
 
(6) Die Weiterverarbeitung erhobener Daten, 
insbesondere deren Auswertung, ist zu un-
terbrechen oder abzubrechen, wenn tatsäch-
liche Anhaltpunkte dafür bestehen, dass die 
erhobenen Daten dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen oder unter 
Verstoß gegen die Bestimmungen der Ab-
sätze 3 und 4 erhoben worden sind. Die 
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Entscheidung über diese zu löschen. Im Üb-
rigen erfolgt die Löschung am Ende des Jah-
res, das auf die Erfassung folgt, spätestens 
jedoch, wenn die Dokumentation für die Da-
tenschutzkontrolle nicht mehr erforderlich ist. 
Dabei sind auch die Daten nach Absatz 2 
Satz 3 zu löschen. Satz 1 gilt entsprechend. 

 

Daten sind unverzüglich zu löschen oder zu 
vernichten. Bestehen Zweifel, ob die Voraus-
setzungen nach Satz 1 vorliegen, sind Daten 
aus Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 Num-
mer 7 bis 14 unverzüglich der G 10-Kommis-
sion zur Entscheidung über die Löschung 
oder Freigabe zur Weiterverarbeitung vorzu-
legen. Absatz 5 Satz 6 und 7 gilt entspre-
chend. Bei Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 
Nummer 3 und 15 entscheidet das anord-
nende Gericht. In den übrigen Fällen ent-
scheidet eine von der Auswertung unabhän-
gige und besonders bestellte bedienstete 
Person mit der Befähigung zum Richteramt. 
Wird die Weiterverarbeitung insgesamt oder 
teilweise nicht zugelassen, sind diese Daten 
umgehend zu löschen oder vernichten. 
 
(7) Die Löschung oder Vernichtung nach Ab-
satz 6 ist unter Aufsicht einer oder eines von 
der Auswertung unabhängigen, besonders 
bestellten Bediensteten durchzuführen, die 
oder der die Befähigung zum Richteramt hat. 
Die Tatsachen der Erlangung vertrauensbe-
reichsrelevanter Daten und die erfolgte Lö-
schung sind zu protokollieren. Die Protokol-
lierung darf ausschließlich für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle verwendet werden. Sie 
ist in den Fällen, in denen eine Mitteilung der 
Maßnahme erfolgt, ein Jahr nach der Mittei-
lung oder im Fall der endgültigen Nichtmittei-
lung der Maßnahme unverzüglich nach der 
Entscheidung über diese zu löschen. Im Üb-
rigen erfolgt die Löschung am Ende des Jah-
res, das auf die Erfassung folgt, spätestens 
jedoch, wenn die Dokumentation für die Da-
tenschutzkontrolle nicht mehr erforderlich ist. 
Dabei sind auch die Daten nach Absatz 5 
Satz 4 zu löschen. Satz 1 gilt entsprechend. 
 
(8) Die Absätze 3 und 4 sind nicht auf Perso-
nen anzuwenden, bei denen bestimmte Tat-
sachen den Verdacht für Bestrebungen oder 
Tätigkeiten im Sinne des § 3 Absatz 1 bei 
ihnen selbst begründen oder sie diese durch 
Entgegennahme oder Weitergabe von Mittei-
lungen unterstützen. Überdies darf die G 10-
Kommission in diesen Fällen die Auswertung 
von Brief- und Postsendungen sowie auto-
matisiert erhobenen Daten nach einer Prü-
fung im Einzelfall auch im Hinblick auf das 
ansonsten geschützte Berufsgeheimnis zu-
lassen. Bei Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 
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Nummer 3 und 15 entscheidet das anord-
nende Gericht. Für erhobene Informationen, 
welche nicht die Verstrickung mit Bestrebun-
gen oder Tätigkeiten gemäß § 3 Absatz 1 be-
treffen, gilt das Verfahren der Absätze 6 
und 7. 
 

Kapitel 2 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 

 
Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 10 
Nachrichtendienstliche Mittel 

 
(1) Der Verfassungsschutzbehörde stehen 
zur Aufgabenerfüllung im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 und unter Beachtung der Vorgaben 
des § 11 die folgenden nachrichtendienstli-
chen Mittel zur Verfügung: 
 
1.  planmäßig angelegte Beobachtungen 

(Observationen), auch unter Einsatz be-
sonderer für Observationszwecke be-
stimmter technischer Mittel, insbeson-
dere zur Herstellung von Lichtbilderfol-
gen und zur Verfolgung von Bewegung 
im Raum unter den weiteren Vorausset-
zungen des § 19 Absatz 1 oder 2, 

 
2.  Bild- und Tonaufzeichnungen im öffent-

lichen Raum oder in allgemein zugängli-
chen Räumen (Fertigung einzelner 
Lichtbilder und Videos ohne die Erstel-
lung von Bewegungsprofilen), 

 
3.  Zugriff auf Videoüberwachungen des öf-

fentlich zugänglichen Raums unter den 
weiteren Voraussetzungen des § 20, 

 
4.  Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Verfassungsschutzbehörde 
unter einer ihnen verliehenen und auf 
Dauer angelegten Legende (Verdeckte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) unter 
den weiteren Voraussetzungen des 
§ 15,  

 
5.  Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Verfassungsschutzbehörde, 
die in auf Dauer angelegter Weise durch 
aktive Teilnahme an Kommunikations-

 Kapitel 2 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel 

 
Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 10 
Nachrichtendienstliche Mittel 

 
(1) Der Verfassungsschutzbehörde stehen 
zur Aufgabenerfüllung im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 und unter Beachtung der Vorgaben 
des § 11 die folgenden nachrichtendienstli-
chen Mittel zur Verfügung: 
 
1.  planmäßig angelegte Beobachtungen 

(Observationen), auch unter Einsatz be-
sonderer für Observationszwecke be-
stimmter technischer Mittel, insbeson-
dere zur Herstellung von Lichtbilderfol-
gen und zur Verfolgung von Bewegung 
im Raum unter den weiteren Vorausset-
zungen des § 19 Absatz 1 oder 2, 

 
2.  Bild- und Tonaufzeichnungen im öffent-

lichen Raum oder in allgemein zugängli-
chen Räumen (Fertigung einzelner 
Lichtbilder und Videos ohne die Erstel-
lung von Bewegungsprofilen), 

 
3.  Zugriff auf Videoüberwachungen des öf-

fentlich zugänglichen Raums unter den 
weiteren Voraussetzungen des § 20, 

 
4.  Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Verfassungsschutzbehörde 
unter einer ihnen verliehenen und auf 
Dauer angelegten Legende (Verdeckte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) unter 
den weiteren Voraussetzungen des 
§ 15,  

 
5.  Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Verfassungsschutzbehörde, 
die in auf Dauer angelegter Weise durch 
aktive Teilnahme an Kommunikations-
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prozessen in sozialen Netzwerken oder 
auf sonstigen Kommunikationsplattfor-
men im Internet verdeckt Informationen 
erheben und dabei schutzwürdiges Ver-
trauen in die Identität und Wahrhaftigkeit 
der Kommunikationspartnerin oder des 
Kommunikationspartners ausnutzen 
(Virtuelle Agentinnen und Agenten) un-
ter den weiteren Voraussetzungen des 
§ 16, 

 
6.  Einsatz von Personen, die nicht in einem 

arbeitsvertraglichen oder öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis zur Verfas-
sungsschutzbehörde stehen und deren 
planmäßige, auf Dauer angelegte Zu-
sammenarbeit mit der Verfassungs-
schutzbehörde Dritten nicht bekannt ist 
(Vertrauenspersonen) unter den weite-
ren Voraussetzungen des § 17, 

 
7.  Abhören und Aufzeichnen des nicht öf-

fentlich gesprochenen Wortes außer-
halb von Wohnungen unter Einsatz 
technischer Mittel unter den weiteren 
Voraussetzungen des § 21, 

 
8.  Erhebung von Auskünften bei Zahlungs-

dienstleistern, E-Geld-Instituten, Kredit-
instituten, Finanzdienstleistungsinstitu-
ten, Kryptowerte-Dienstleistern, Wertpa-
pierinstituten und Finanzunternehmen 
zu Konten, Konteninhabern und sonsti-
gen Berechtigten sowie weiteren am 
Zahlungsverkehr Beteiligten und zu 
Geldbewegungen und Geldanlagen, ins-
besondere über Kontostand und Zah-
lungsein- und -ausgänge sowie bei 
Schließfachanbietern zu Miet- und Ver-
wahrverträgen sowie Nutzungsunterla-
gen (Finanzermittlungen) unter den wei-
teren Voraussetzungen des § 22 Ab-
satz 1, 

 
9.  Beobachtung und Aufzeichnung des 

Funkverkehrs auf nicht für den allgemei-
nen Empfang bestimmten Kanälen so-
wie die Sichtbarmachung, Beobachtung, 
Aufzeichnung und Entschlüsselung von 
Signalen in Kommunikationssystemen 
unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 21, 

 

prozessen in sozialen Netzwerken oder 
auf sonstigen Kommunikationsplattfor-
men im Internet verdeckt Informationen 
erheben und dabei schutzwürdiges Ver-
trauen in die Identität und Wahrhaftigkeit 
der Kommunikationspartnerin oder des 
Kommunikationspartners ausnutzen 
(Virtuelle Agentinnen und Agenten) un-
ter den weiteren Voraussetzungen des 
§ 16, 

 
6.  Einsatz von Personen, die nicht in einem 

arbeitsvertraglichen oder öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis zur Verfas-
sungsschutzbehörde stehen und deren 
planmäßige, auf Dauer angelegte Zu-
sammenarbeit mit der Verfassungs-
schutzbehörde Dritten nicht bekannt ist 
(Vertrauenspersonen) unter den weite-
ren Voraussetzungen des § 17, 

 
7.  Abhören und Aufzeichnen des nicht öf-

fentlich gesprochenen Wortes außer-
halb von Wohnungen unter Einsatz 
technischer Mittel unter den weiteren 
Voraussetzungen des § 21, 

 
8.  Erhebung von Auskünften bei Zahlungs-

dienstleistern, E-Geld-Instituten, Kredit-
instituten, Finanzdienstleistungsinstitu-
ten, Kryptowerte-Dienstleistern, Wertpa-
pierinstituten und Finanzunternehmen 
zu Konten, Konteninhabern und sonsti-
gen Berechtigten sowie weiteren am 
Zahlungsverkehr Beteiligten und zu 
Geldbewegungen und Geldanlagen, ins-
besondere über Kontostand und Zah-
lungsein- und -ausgänge sowie bei 
Schließfachanbietern zu Miet- und Ver-
wahrverträgen sowie Nutzungsunterla-
gen (Finanzermittlungen) unter den wei-
teren Voraussetzungen des § 22 Ab-
satz 1, 

 
9.  Beobachtung und Aufzeichnung des 

Funkverkehrs auf nicht für den allgemei-
nen Empfang bestimmten Kanälen so-
wie die Sichtbarmachung, Beobachtung, 
Aufzeichnung und Entschlüsselung von 
Signalen in Kommunikationssystemen 
unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 21, 
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10.  Abhören und Aufzeichnen der Telekom-
munikation und der Nutzung von digita-
len Diensten sowie Öffnen und Einse-
hen der dem Brief- oder Postgeheimnis 
unterliegenden Sendungen unter den 
weiteren Voraussetzungen des § 21; 
das Abhören und Aufzeichnen der Tele-
kommunikation kann auch durch einen 
Eingriff in ein von der betroffenen Per-
son genutztes informationstechnisches 
System erfolgen (Quellen-Telekommu-
nikationsüberwachung), 

 
11.  Zugriff auf zugangsgesicherte Telekom-

munikationsinhalte und sonstige Infor-
mations- und Kommunikationsinhalte im 
Internet auf dem technisch hierfür für 
jede Nutzerin und jeden Nutzer vorgese-
henen Weg, ohne selbst Kommunikati-
onsadressatin oder Kommunikationsad-
ressat und ohne von den an der Kom-
munikation teilnehmenden Personen 
oder vergleichbaren Berechtigten hierzu 
autorisiert zu sein, unter den weiteren 
Voraussetzungen des § 21, eine Online-
Durchsuchung ist ausgeschlossen, 

 
12.  Einsatz technischer Mittel zur Ermittlung 

des Standortes eines aktiv geschalteten 
Mobilfunkendgerätes sowie zur Ermitt-
lung der Geräte- und Anschlusskennun-
gen sowie Erhebung aller in einer Funk-
zelle angefallenen Verkehrsdaten 
(Funkzellenabfrage) unter den weiteren 
Voraussetzungen des § 21, 

 
 
 
13.  Erhebung von Auskünften über Tele-

kommunikationsverkehrsdaten und Nut-
zungsdaten von digitalen Diensten so-
wie zu den näheren Umständen des 
Postverkehrs bei denjenigen, die ge-
schäftsmäßig Telekommunikations-
dienste, digitale Dienste oder Post-
dienste erbringen oder daran mitwirken, 
unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 22 Absatz 2, 

 
14.  Erhebung von Auskünften über Be-

standsdaten im Sinne des § 8 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a und b anhand 
einer zu bestimmten Zeitpunkten 

10.  Abhören und Aufzeichnen der Telekom-
munikation und der Nutzung von digita-
len Diensten sowie Öffnen und Einse-
hen der dem Brief- oder Postgeheimnis 
unterliegenden Sendungen unter den 
weiteren Voraussetzungen des § 21; 
das Abhören und Aufzeichnen der Tele-
kommunikation kann auch durch einen 
Eingriff in ein von der betroffenen Per-
son genutztes informationstechnisches 
System erfolgen (Quellen-Telekommu-
nikationsüberwachung), 

 
11.  Zugriff auf zugangsgesicherte Telekom-

munikationsinhalte und sonstige Infor-
mations- und Kommunikationsinhalte im 
Internet auf dem technisch hierfür für 
jede Nutzerin und jeden Nutzer vorgese-
henen Weg, ohne selbst Kommunikati-
onsadressatin oder Kommunikationsad-
ressat und ohne von den an der Kom-
munikation teilnehmenden Personen 
oder vergleichbaren Berechtigten hierzu 
autorisiert zu sein, unter den weiteren 
Voraussetzungen des § 21, eine Online-
Durchsuchung ist ausgeschlossen, 

 
12. Einsatz technischer Mittel zur Ermittlung 

der Geräte- und Anschlusskennungen 
unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 22 Absatz 2, zur Ermittlung des 
Standortes eines aktiv geschalteten Mo-
bilfunkendgerätes sowie zur Erhebung 
aller in einer Funkzelle angefallenen 
Verkehrsdaten (Funkzellenabfrage) un-
ter den weiteren Voraussetzungen des 
§ 21, 

 
13.  Erhebung von Auskünften über Tele-

kommunikationsverkehrsdaten und Nut-
zungsdaten von digitalen Diensten so-
wie zu den näheren Umständen des 
Postverkehrs bei denjenigen, die ge-
schäftsmäßig Telekommunikations-
dienste, digitale Dienste oder Post-
dienste erbringen oder daran mitwirken, 
unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 22 Absatz 3, 

 
14.  Erhebung von Auskünften zu Passwör-

tern und anderen Daten, mittels derer 
der Zugriff auf Endgeräte oder auf Spei-
chereinrichtungen, die in diesen 
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zugewiesenen Internetprotokolladresse 
sowie zu Passwörtern und anderen Da-
ten, mittels derer der Zugriff auf Endge-
räte oder auf Speichereinrichtungen, die 
in diesen Endgeräten oder hiervon 
räumlich getrennt eingesetzt werden, 
geschützt wird, unter den weiteren Vo-
raussetzungen des § 22 Absatz 3 und 

 
15.  Einsatz technischer Mittel zur optischen 

und akustischen Wohnraumüberwa-
chung unter den weiteren Vorausset-
zungen des § 23.  

 
(2) Für die bei Maßnahmen nach Absatz 1 
Nummer 3 und 8 bis 15 mitwirkenden Stellen 
gilt § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2 sowie Absatz 5 
und 6 entsprechend. 

 

Endgeräten oder hiervon räumlich ge-
trennt eingesetzt werden, geschützt 
wird, unter den weiteren Voraussetzun-
gen des § 22 Absatz 4 und 

 
 
 
 
 
15.  Einsatz technischer Mittel zur optischen 

und akustischen Wohnraumüberwa-
chung unter den weiteren Vorausset-
zungen des § 23.  

 
(2) Für die bei Maßnahmen nach Absatz 1 
Nummer 3 und 8 bis 15 mitwirkenden Stellen 
gilt § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2 sowie Absatz 5 
und 6 entsprechend. 
 

§ 11 
Erhebung personenbezogener Daten mit 

nachrichtendienstlichen Mitteln 
 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf mit 
den in § 10 genannten nachrichtendienstli-
chen Mitteln unter den jeweils dort in Bezug 
genommenen weiteren Voraussetzungen 
personenbezogene Daten erheben, soweit 
im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass  
 
1.  auf diese Weise Erkenntnisse über be-

stimmte, nachrichtendienstlich be-
obachtungsbedürftige Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 er-
langt oder die zu deren Erlangung erfor-
derlichen Nachrichtenzugänge gewon-
nen werden können, oder dies 

 
2.  zur Überprüfung der Nachrichtenehrlich-

keit und der Eignung von Vertrauensper-
sonen oder 

 
3.  zum Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegen-
stände sowie Nachrichtenzugänge ge-
gen sicherheitsgefährdende oder ge-
heimdienstliche Tätigkeiten erforderlich 
ist. 

 
(2) Ein nachrichtendienstliches Mittel zur 
systematischen Gewinnung von Daten darf 
sich nur gezielt gegen eine bestimmte 

 § 11 
Erhebung personenbezogener Daten mit 

nachrichtendienstlichen Mitteln 
 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf mit 
den in § 10 genannten nachrichtendienstli-
chen Mitteln unter den jeweils dort in Bezug 
genommenen weiteren Voraussetzungen 
personenbezogene Daten erheben, soweit 
im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass  
 
1. auf diese Weise Erkenntnisse über be-

stimmte, nachrichtendienstlich be-
obachtungsbedürftige Bestrebungen 
oder Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 er-
langt oder die zu deren Erlangung erfor-
derlichen Nachrichtenzugänge gewon-
nen werden können, oder 

 
2. dies zur Überprüfung der Nachrich-

tenehrlichkeit und der Eignung von Ver-
trauenspersonen oder 

 
3.  zum Schutz ihrer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegen-
stände sowie Nachrichtenzugänge ge-
gen sicherheitsgefährdende oder ge-
heimdienstliche Tätigkeiten erforderlich 
ist. 

 
(2) Ein nachrichtendienstliches Mittel zur 
systematischen Gewinnung von Daten darf 
sich nur gezielt gegen eine bestimmte 
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Person richten, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass diese 
 
1.  selbst Bestrebungen oder Tätigkeiten im 

Sinne des § 3 Absatz 1 verfolgt, an einer 
bestimmten beobachtungsbedürftigen 
Bestrebung oder Tätigkeit durch eige-
nes Verhalten oder durch Sachen in ih-
rem Besitz, die für die Bestrebung oder 
Tätigkeit genutzt werden, beteiligt ist 
oder 

 
2.  mit einer Person nach Nummer 1 in Kon-

takt steht und 
 

a)  von deren Bestrebungen oder Tä-
tigkeiten Kenntnis hat oder 

 
b)  die Person nach Nummer 1 sich ih-

rer zur Förderung der Bestrebungen 
oder Tätigkeiten bedient 

 
und die Erforschung des Sachverhalts auf 
andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. 
 
Die Überprüfung der Nachrichtenehrlichkeit 
und der Eignung von Vertrauenspersonen 
bleibt unberührt. Der Einsatz der nachrich-
tendienstlichen Mittel darf auch erfolgen, 
wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 
 
(3) Bei einem nicht nur kurzzeitigen Einsatz 
eines nachrichtendienstlichen Mittels ist re-
gelmäßig zu prüfen, spätestens nach einem 
Jahr, ob dessen Fortsetzung weiterhin ange-
messen ist. Dabei sind insbesondere die Ge-
samtdauer, ein bei längerer Dauer steigen-
des Eingriffsgewicht, die bisher erlangten In-
formationen sowie der voraussichtliche zu-
künftige Beobachtungsgewinn abzuwägen. 
Zu berücksichtigen sind auch eine erforderli-
che Langfristigkeit der Beobachtung sowie 
bei den nachrichtendienstlichen Mitteln nach 
§ 10 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 Einsätze oder 
Einsatzphasen mit geringer Nähe zu den je-
weils betroffenen Personen. Der durchge-
führte Abwägungsprozess ist aktenkundig zu 
machen. 
 
(4) Der Einsatz eines nachrichtendienstli-
chen Mittels ist zu beenden, wenn dessen 
Voraussetzungen, insbesondere der jeweils 

Person richten, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte dafür bestehen, dass diese 
 
1.  selbst Bestrebungen oder Tätigkeiten im 

Sinne des § 3 Absatz 1 verfolgt, an einer 
bestimmten beobachtungsbedürftigen 
Bestrebung oder Tätigkeit durch eige-
nes Verhalten oder durch Sachen in ih-
rem Besitz, die für die Bestrebung oder 
Tätigkeit genutzt werden, beteiligt ist 
oder 

 
2.  mit einer Person nach Nummer 1 in Kon-

takt steht und 
 

a)  von deren Bestrebungen oder Tä-
tigkeiten Kenntnis hat oder 

 
b)  die Person nach Nummer 1 sich ih-

rer zur Förderung der Bestrebungen 
oder Tätigkeiten bedient 

 
und die Erforschung des Sachverhalts auf 
andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. 
 
Die Überprüfung der Nachrichtenehrlichkeit 
und der Eignung von Vertrauenspersonen 
bleibt unberührt. Der Einsatz der nachrich-
tendienstlichen Mittel darf auch erfolgen, 
wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden. 
 
(3) Bei einem nicht nur kurzzeitigen Einsatz 
eines nachrichtendienstlichen Mittels ist re-
gelmäßig zu prüfen, spätestens nach einem 
Jahr, ob dessen Fortsetzung weiterhin ange-
messen ist. Dabei sind insbesondere die Ge-
samtdauer, ein bei längerer Dauer steigen-
des Eingriffsgewicht, die bisher erlangten In-
formationen sowie der voraussichtliche zu-
künftige Beobachtungsgewinn abzuwägen. 
Zu berücksichtigen sind auch eine erforderli-
che Langfristigkeit der Beobachtung sowie 
bei den nachrichtendienstlichen Mitteln nach 
§ 10 Absatz 1 Nummer 4 bis 6 Einsätze oder 
Einsatzphasen mit geringer Nähe zu den je-
weils betroffenen Personen. Der durchge-
führte Abwägungsprozess ist aktenkundig zu 
machen. 
 
(4) Der Einsatz eines nachrichtendienstli-
chen Mittels ist zu beenden, wenn dessen 
Voraussetzungen, insbesondere der jeweils 
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erforderliche Grad der Beobachtungsbedürf-
tigkeit der Bestrebungen oder Tätigkeiten, 
gegen die sich der Einsatz richtet, wegfällt, 
auch wenn ein Anordnungszeitraum noch 
nicht abgelaufen ist.  
 
(5) Bei der Planung von Einsatzumständen 
sind die Vorgaben des § 9 zu beachten. 
 
(6) Die Anwendung der nachrichtendienstli-
chen Mittel ist zu protokollieren.  

 

erforderliche Grad der Beobachtungsbedürf-
tigkeit der Bestrebungen oder Tätigkeiten, 
gegen die sich der Einsatz richtet, wegfällt, 
auch wenn ein Anordnungszeitraum noch 
nicht abgelaufen ist.  
 
(5) Bei der Planung von Einsatzumständen 
sind die Vorgaben des § 9 zu beachten. 
 
(6) Die Anwendung der nachrichtendienstli-
chen Mittel ist zu protokollieren.  
 

§ 12 
Mitteilung über den Einsatz nachrichten-

dienstlicher Mittel 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde teilt den 
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel nach 
Beendigung den betroffenen Personen mit, 
soweit dies in diesem Gesetz bestimmt ist. 

Wurden personenbezogene Daten an eine 
andere Stelle übermittelt, erfolgt die Mittei-
lung im Benehmen mit der empfangenden 
Stelle. 
 
 
(2) Einer Mitteilung bedarf es nicht, wenn  
 
1.  die Betroffenheit einer Person, gegen 

die sich die Maßnahme nicht gerichtet 
hat, unerheblich und anzunehmen ist, 
dass kein Interesse an einer Mitteilung 
besteht oder 

 
2.  die Identität oder der Aufenthaltsort des 

Betroffenen nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand zu ermitteln ist. 

 
Das Ergebnis des Abwägungsprozesses ist 
aktenkundig zu machen. 
 
(3) Die Mitteilung kann zurückgestellt wer-
den, solange  
 
1.  eine Gefährdung zu besorgen ist für 
 

a)  den Zweck des Einsatzes des nach-
richtendienstlichen Mittels,  

 
b)  die Aufgabenerfüllung der Verfas-

sungsschutzbehörde, insbesondere 
durch Offenlegung ihres Erkennt-
nisstandes oder ihrer Arbeitsweise, 

 § 12 
Mitteilung über den Einsatz nachrichten-

dienstlicher Mittel 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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c)  die weitere Verwendbarkeit einer 
Vertrauensperson beziehungs-
weise einer Verdeckten Mitarbeite-
rin oder eines Verdeckten Mitarbei-
ters, 

 
d)  ein Verfassungsschutzgut, 
 
e)  Leib, Leben, Freiheit einer Person 

oder 
 
f)  Sachen von bedeutendem Wert, 

deren Erhaltung im öffentlichen In-
teresse geboten ist, 

 
2.  die Mitteilung die öffentliche Sicherheit 

gefährden würde oder der Eintritt sonsti-
ger übergreifender Nachteile für das 
Wohl des Bundes oder eines Landes ab-
sehbar ist oder 

 
3.  überwiegende schutzwürdige Interes-

sen anderer Betroffener entgegenste-
hen.  

 
(4) Eine zunächst zurückgestellte Mitteilung 
unterbleibt, wenn auch fünf Jahre nach Be-
endigung des Einsatzes festgestellt wird, 
dass  
 
1.  mindestens eine Voraussetzung nach 

Absatz 3 mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft vor-
liegen wird und  

 
2.  die Voraussetzungen für eine Löschung 

sowohl bei der Verfassungsschutzbe-
hörde als auch bei der empfangenden 
Stelle vorliegen.  

 
(5) Die Entscheidungen nach Absatz 2 trifft 
die Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihre Vertretung. Erfolgt die Mitteilung in 
den Fällen der Absätze 3 und 4 nicht binnen 
zwölf Monaten nach Beendigung des Einsat-
zes, entscheidet die jeweils für die Anord-
nung oder Entscheidung über den Einsatz 
zuständige Stelle über die weitere Zurück-
stellung und deren Dauer. Sie entscheidet 
auch über das Unterbleiben. 
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§ 13 
Gerichtliche Kontrolle 

 
(1) Wird der Einsatz nachrichtendienstlicher 
Mittel durch dieses Gesetz unter den Vorbe-
halt richterlicher Anordnung gestellt, liegt die 
Zuständigkeit für die richterlichen Entschei-
dungen beim Amtsgericht am Sitz der Ver-
fassungsschutzbehörde; über Beschwerden 
entscheidet das in § 120 Absatz 4 Satz 2 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, 
bezeichnete Gericht. 
 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert wor-
den ist, entsprechend. Dabei gilt die Maß-
gabe, dass eine Anhörung oder Unterrich-
tung der Betroffenen durch das Gericht un-
terbleibt. Die richterlichen Entscheidungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit nicht der Be-
kanntgabe an den Betroffenen. Die Rechts-
beschwerde ist ausgeschlossen. Die Verfas-
sungsschutzbehörde ist in entsprechender 
Anwendung von § 96 der Strafprozeßord-
nung nicht zur Vorlage von Urkunden oder 
Akten, zur Übermittlung elektronischer Doku-
mente oder zu Auskünften verpflichtet, wenn 
das Bekanntwerden des Inhalts dem Wohl 
des Bundes oder eines Landes Nachteile be-
reiten würde oder wenn die Vorgänge nach 
einem Gesetz oder ihrem Wesen nach ge-
heim gehalten werden müssen. 
 
(3) In dem Antrag sind dem Gericht alle be-
urteilungsrelevanten Tatsachen mitzuteilen. 
Dazu sind insbesondere anzugeben: 
 
1.  der betroffene Personenzusammen-

schluss, der, soweit möglich, zu konkre-
tisieren ist, oder die beobachtungsbe-
dürftigen Tätigkeiten,  

 
2.  bei gezielt gegen bestimmte Personen 

gerichteten nachrichtendienstlichen 

 § 13 
Gerichtliche Kontrolle 

 
(1) Wird der Einsatz nachrichtendienstlicher 
Mittel durch dieses Gesetz unter den Vorbe-
halt richterlicher Anordnung gestellt, liegt die 
Zuständigkeit für die richterlichen Entschei-
dungen beim Amtsgericht am Sitz der Ver-
fassungsschutzbehörde; über Beschwerden 
entscheidet das in § 120 Absatz 4 Satz 2 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, 
bezeichnete Gericht. 
 
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 109) geändert wor-
den ist, entsprechend. Dabei gilt die Maß-
gabe, dass eine Anhörung oder Unterrich-
tung der Betroffenen durch das Gericht un-
terbleibt. Die richterlichen Entscheidungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit nicht der Be-
kanntgabe an den Betroffenen. Die Rechts-
beschwerde ist ausgeschlossen. Die Verfas-
sungsschutzbehörde ist in entsprechender 
Anwendung von § 96 der Strafprozeßord-
nung nicht zur Vorlage von Urkunden oder 
Akten, zur Übermittlung elektronischer Doku-
mente oder zu Auskünften verpflichtet, wenn 
das Bekanntwerden des Inhalts dem Wohl 
des Bundes oder eines Landes Nachteile be-
reiten würde oder wenn die Vorgänge nach 
einem Gesetz oder ihrem Wesen nach ge-
heim gehalten werden müssen. 
 
(3) In dem Antrag sind dem Gericht alle be-
urteilungsrelevanten Tatsachen mitzuteilen. 
Dazu sind insbesondere anzugeben: 
 
1.  der betroffene Personenzusammen-

schluss, der, soweit möglich, zu konkre-
tisieren ist, oder die beobachtungsbe-
dürftigen Tätigkeiten,  

 
2.  bei gezielt gegen bestimmte Personen 

gerichteten nachrichtendienstlichen 
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Mitteln die Person, gegen die sich das 
Mittel richtet, soweit möglich, mit Name 
und Anschrift, 

 
3.  in den Fällen des § 10 Absatz 1 Nummer 

15 die zu überwachende Wohnung oder 
die zu überwachenden Wohnräume, 

 
4.  Art, Umfang und Dauer des Einsatzes, 
 
5.  die wesentlichen Gründe für den Einsatz 

des Mittels sowie 
 
6.  eine Darlegung, warum die Erforschung 

des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre, sowie 

 
7.  sämtliche innerhalb der letzten sechs 

Monate in Bezug auf die Nummern 1 
und 2 eingesetzten nachrichtendienstli-
chen Mittel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Anordnung ergeht schriftlich gegen-
über der beantragenden Stelle.  
 
(5) Bei Gefahr im Verzug kann die Leitung 
der Verfassungsschutzabteilung oder ihre 
Vertretung die Anordnung treffen. Eine rich-
terliche Entscheidung ist unverzüglich nach-
zuholen. Lehnt das Gericht den Antrag ab, 
hat die Leitung der Verfassungsschutzabtei-
lung oder ihre Vertretung die Anordnung un-
verzüglich aufzuheben. Die bis zu diesem 
Zeitpunkt erhobenen Daten sind zu löschen. 
Empfangende Stellen von Übermittlungen 
sind ebenfalls zur Löschung verpflichtet und 
auf das Erfordernis der Löschung hinzuwei-
sen. 
 
(6) Entscheidungen des Gerichts und sons-
tige Unterlagen über Maßnahmen, die nach 
diesem Gesetz der richterlichen Entschei-
dung unterliegen, werden nur bei der Verfas-
sungsschutzbehörde verwahrt. Eine 

Mitteln die Person, gegen die sich das 
Mittel richtet, soweit möglich, mit Name 
und Anschrift, 

 
3.  in den Fällen des § 10 Absatz 1 Nummer 

15 die zu überwachende Wohnung oder 
die zu überwachenden Wohnräume, 

 
4.  Art, Umfang und Dauer des Einsatzes, 
 
5.  die wesentlichen Gründe für den Einsatz 

des Mittels sowie 
 
6.  eine Darlegung, warum die Erforschung 

des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre, sowie 

 
7.  sämtliche innerhalb der letzten sechs 

Monate in Bezug auf die Nummern 1 
und 2 eingesetzten nachrichtendienstli-
chen Mittel.  

 
Gegenstand von Antrag und Anordnung ist 
der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel, 
ohne dabei konkrete Verdeckte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Virtuelle Agentinnen 
und Agenten oder Vertrauenspersonen zu 
benennen. 
 
(4) Die Anordnung ergeht schriftlich gegen-
über der beantragenden Stelle.  
 
(5) Bei Gefahr im Verzug kann die Leitung 
der Verfassungsschutzabteilung oder ihre 
Vertretung die Anordnung treffen. Eine rich-
terliche Entscheidung ist unverzüglich nach-
zuholen. Lehnt das Gericht den Antrag ab, 
hat die Leitung der Verfassungsschutzabtei-
lung oder ihre Vertretung die Anordnung un-
verzüglich aufzuheben. Die bis zu diesem 
Zeitpunkt erhobenen Daten sind zu löschen. 
Empfangende Stellen von Übermittlungen 
sind ebenfalls zur Löschung verpflichtet und 
auf das Erfordernis der Löschung hinzuwei-
sen. 
 
(6) Entscheidungen des Gerichts und sons-
tige Unterlagen über Maßnahmen, die nach 
diesem Gesetz der richterlichen Entschei-
dung unterliegen, werden nur bei der Verfas-
sungsschutzbehörde verwahrt. Eine 
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Speicherung in den Akten des Gerichts ist 
unzulässig. 

 

Speicherung in den Akten des Gerichts ist 
unzulässig. 
 

§ 14 
Kontrolle durch die G 10-Kommission 

 
(1) Wird der Einsatz nachrichtendienstlicher 
Mittel durch dieses Gesetz unter den Vorbe-
halt der Entscheidung der G 10-Kommission 
gestellt, ist diese mittels eines schriftlichen 
Antrages durch die Leitung der Verfassungs-
schutzabteilung oder ihre Vertretung einzu-
holen. Über den Antrag entscheidet die für 
Inneres zuständige Ministerin oder der für In-
neres zuständige Minister beziehungsweise 
ihre oder seine Vertretung im Amt (Anord-
nung). Die G 10-Kommission ist zwecks Ent-
scheidung nach § 57 Absatz 5 unverzüglich 
vor Vollzug der Maßnahme zu unterrichten.  
 
(2) In dem Antrag sind alle beurteilungsrele-
vanten Tatsachen mitzuteilen, insbeson-
dere: 
 
1.  der betroffene Personenzusammen-

schluss, der, soweit möglich, zu konkre-
tisieren ist, oder die beobachtungsbe-
dürftigen Tätigkeiten,  

 
2.  bei gezielt gegen bestimmte Personen 

gerichteten nachrichtendienstlichen Mit-
teln die Person, gegen die sich das Mit-
tel richtet, soweit möglich, mit Name und 
Anschrift, 

 
3.  in den Fällen des § 10 Absatz 1 
 

a)  Nummer 8, soweit einschlägig, die 
Bezeichnung des von der Erhebung 
betroffenen Instituts, die betroffe-
nen Kontonummern oder anderen 
Identifikationsmerkmale, 

 
b)  Nummer 10, 12 und 13 die Rufnum-

mer oder eine andere Kennung des 
zu überwachenden Anschlusses 
oder des informationstechnischen 
Systems, soweit bekannt, bezie-
hungsweise bei Funkzellenabfra-
gen eine räumlich und zeitlich eng 
begrenzte und hinreichend be-
stimmte Bezeichnung der Telekom-
munikation,  

 § 14 
Kontrolle durch die G 10-Kommission 

 
(1) Wird der Einsatz nachrichtendienstlicher 
Mittel durch dieses Gesetz unter den Vorbe-
halt der Entscheidung der G 10-Kommission 
gestellt, ist diese mittels eines schriftlichen 
Antrages durch die Leitung der Verfassungs-
schutzabteilung oder ihre Vertretung einzu-
holen. Über den Antrag entscheidet die für 
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ihre oder seine Vertretung im Amt (Anord-
nung). Die G 10-Kommission ist zwecks Ent-
scheidung nach § 57 Absatz 5 unverzüglich 
vor Vollzug der Maßnahme zu unterrichten.  
 
(2) In dem Antrag sind alle beurteilungsrele-
vanten Tatsachen mitzuteilen, insbeson-
dere: 
 
1.  der betroffene Personenzusammen-

schluss, der, soweit möglich, zu konkre-
tisieren ist, oder die beobachtungsbe-
dürftigen Tätigkeiten,  

 
2.  bei gezielt gegen bestimmte Personen 

gerichteten nachrichtendienstlichen Mit-
teln die Person, gegen die sich das Mit-
tel richtet, soweit möglich, mit Name und 
Anschrift, 

 
3.  in den Fällen des § 10 Absatz 1 
 

a)  Nummer 8, soweit einschlägig, die 
Bezeichnung des von der Erhebung 
betroffenen Instituts, die betroffe-
nen Kontonummern oder anderen 
Identifikationsmerkmale, 

 
b)  Nummer 10, 12 und 13 die Rufnum-

mer oder eine andere Kennung des 
zu überwachenden Anschlusses 
oder des informationstechnischen 
Systems, soweit bekannt, bezie-
hungsweise bei Funkzellenabfra-
gen eine räumlich und zeitlich eng 
begrenzte und hinreichend be-
stimmte Bezeichnung der Telekom-
munikation,  
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c)  Nummer 11 eine Darstellung, in 

welcher Art und Weise der Zugriff 
erfolgen soll, und 

 
d)  Nummer 14 die Angabe der zuge-

wiesenen Internetprotokolladresse 
oder des Endgerätes oder der Spei-
chereinrichtung,  

 
4.  Art, Umfang und Dauer des Einsatzes, 
 
5.  die wesentlichen Gründe für den Einsatz 

des Mittels,  
 
6.  eine Darlegung, warum die Erforschung 

des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre, sowie 

 
7.  sämtliche innerhalb der letzten sechs 

Monate in Bezug auf die Person nach 
Nummer 2 eingesetzten nachrichten-
dienstlichen Mittel. 

 
(3) Die Anordnung ist auf höchstens drei Mo-
nate zu beschränken. Eine Verlängerung um 
jeweils nicht mehr als drei weitere Monate ist 
zulässig, soweit die Anordnungsvorausset-
zungen unter Berücksichtigung der gewon-
nenen Erkenntnisse fortbestehen.  
 
(4) Bei Gefahr im Verzug kann die anord-
nende Stelle den Vollzug bereits vor der Un-
terrichtung der G 10-Kommission anordnen 
(Eil-Anordnung). Wird die Eil-Anordnung 
nicht innerhalb von drei Werktagen von der 
oder dem Vorsitzenden der G 10-Kommis-
sion, deren oder dessen Stellvertretung oder 
einem dazu bestimmten Mitglied bestätigt, ist 
sie unverzüglich aufzuheben. Bei einer Be-
stätigung ist die Entscheidung der G 10-
Kommission unverzüglich nachzuholen. Eil-
Anordnungen, die die G 10-Kommission für 
unzulässig oder nicht notwendig erklärt, hat 
die anordnende Stelle unverzüglich aufzuhe-
ben. Die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen 
Daten sind zu löschen. Empfangende Stellen 
von Übermittlungen sind ebenfalls zur Lö-
schung verpflichtet und auf das Erfordernis 
der Löschung hinzuweisen. Die Sätze 5 und 
6 gelten auch in den Fällen von Satz 2. § 21 
Absatz 7 und 9 bleibt unberührt. 

 
c)  Nummer 11 eine Darstellung, in 

welcher Art und Weise der Zugriff 
erfolgen soll, und 

 
d)  Nummer 14 die Angabe des Endge-

rätes oder der Speichereinrichtung,  
 
 
 
4.  Art, Umfang und Dauer des Einsatzes, 
 
5.  die wesentlichen Gründe für den Einsatz 

des Mittels,  
 
6.  eine Darlegung, warum die Erforschung 

des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre, sowie 

 
7.  sämtliche innerhalb der letzten sechs 

Monate in Bezug auf die Person nach 
Nummer 2 eingesetzten nachrichten-
dienstlichen Mittel. 

 
(3) Die Anordnung ist auf höchstens drei Mo-
nate zu beschränken. Eine Verlängerung um 
jeweils nicht mehr als drei weitere Monate ist 
zulässig, soweit die Anordnungsvorausset-
zungen unter Berücksichtigung der gewon-
nenen Erkenntnisse fortbestehen.  
 
(4) Bei Gefahr im Verzug kann die anord-
nende Stelle den Vollzug bereits vor der Un-
terrichtung der G 10-Kommission anordnen 
(Eil-Anordnung). Wird die Eil-Anordnung 
nicht innerhalb von drei Werktagen von der 
oder dem Vorsitzenden der G 10-Kommis-
sion, deren oder dessen Stellvertretung oder 
einem dazu bestimmten Mitglied bestätigt, ist 
sie unverzüglich aufzuheben. Bei einer Be-
stätigung ist die Entscheidung der G 10-
Kommission unverzüglich nachzuholen. Eil-
Anordnungen, die die G 10-Kommission für 
unzulässig oder nicht notwendig erklärt, hat 
die anordnende Stelle unverzüglich aufzuhe-
ben. Die bis zu diesem Zeitpunkt erhobenen 
Daten sind zu löschen. Empfangende Stellen 
von Übermittlungen sind ebenfalls zur Lö-
schung verpflichtet und auf das Erfordernis 
der Löschung hinzuweisen. Die Sätze 5 und 
6 gelten auch in den Fällen von Satz 2. § 21 
Absatz 7 und 9 bleibt unberührt. 
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Abschnitt 2 
Weitere Voraussetzungen 

 
§ 15 

Einsatz Verdeckter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Ver-
deckte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
setzen. Ein Einsatz, der  
 
1.  über sechs Monate hinaus, 
 
2.  gezielt gegen eine bestimmte Person 

oder 
 
3.  gezielt in zu privaten Wohnzwecken ge-

nutzten Räumlichkeiten 
 
durchgeführt werden soll, ist nur zur Aufklä-
rung mindestens erheblich beobachtungsbe-
dürftiger Bestrebungen oder Tätigkeiten zu-
lässig. Eine Maßnahme im Sinne von Satz 2 
Nummer 2, bei der unter Berücksichtigung 
ihrer voraussichtlichen Dauer und der Um-
stände ihrer Durchführung zu erwarten ist, 
dass der persönliche Lebensbereich in be-
sonderem Maße betroffen wird, ist nur zur 
Aufklärung gesteigert beobachtungsbedürfti-
ger Bestrebungen oder Tätigkeiten zulässig.  
 
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 
bedürfen einer richterlichen Anordnung. An-
gaben zur Identität der eingesetzten Perso-
nen sind hierbei geheim zu halten. Die An-
ordnung ist auf höchstens zwölf Monate zu 
befristen. Verlängerungen um jeweils nicht 
mehr als zwölf weitere Monate sind zulässig, 
soweit die Voraussetzungen der Anordnung 
fortbestehen. Über die Anordnung entschei-
det in den übrigen Fällen des Absatzes 1 die 
Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihre Vertretung in entsprechender An-
wendung von § 13 Absatz 3.  
 
(3) Verdeckte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dürfen unter Verwendung ihrer Legende 
eine Wohnung mit dem Einverständnis der 
oder des Berechtigten betreten. Das Einver-
ständnis darf nicht durch ein über die Nut-
zung der Legende hinausgehendes Vortäu-
schen eines Zutrittsrechts herbeigeführt wer-
den. Zum Aufbau oder zum Erhalt eines 

 Abschnitt 2 
Weitere Voraussetzungen 

 
§ 15 

Einsatz Verdeckter Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Ver-
deckte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
setzen. Ein Einsatz, der  
 
1.  über sechs Monate hinaus, 
 
2.  gezielt gegen eine bestimmte Person 

oder 
 
3.  gezielt in zu privaten Wohnzwecken ge-

nutzten Räumlichkeiten 
 
durchgeführt werden soll, ist nur zur Aufklä-
rung mindestens erheblich beobachtungsbe-
dürftiger Bestrebungen oder Tätigkeiten zu-
lässig. Eine Maßnahme im Sinne von Satz 2 
Nummer 2, bei der unter Berücksichtigung 
ihrer voraussichtlichen Dauer und der Um-
stände ihrer Durchführung zu erwarten ist, 
dass der persönliche Lebensbereich in be-
sonderem Maße betroffen wird, ist nur zur 
Aufklärung gesteigert beobachtungsbedürfti-
ger Bestrebungen oder Tätigkeiten zulässig.  
 
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 
bedürfen einer richterlichen Anordnung. An-
gaben zur Identität der eingesetzten Perso-
nen sind hierbei geheim zu halten. Die An-
ordnung ist auf höchstens zwölf Monate zu 
befristen. Verlängerungen um jeweils nicht 
mehr als zwölf weitere Monate sind zulässig, 
soweit die Voraussetzungen der Anordnung 
fortbestehen. Über die Anordnung entschei-
det in den übrigen Fällen des Absatzes 1 die 
Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihre Vertretung in entsprechender An-
wendung von § 13 Absatz 3.  
 
(3) Verdeckte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dürfen unter Verwendung ihrer Legende 
eine Wohnung mit dem Einverständnis der 
oder des Berechtigten betreten. Das Einver-
ständnis darf nicht durch ein über die Nut-
zung der Legende hinausgehendes Vortäu-
schen eines Zutrittsrechts herbeigeführt wer-
den. Zum Aufbau oder zum Erhalt eines 
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Vertrauensverhältnisses dürfen keine inti-
men Beziehungen oder vergleichbar engste 
persönliche Bindungen begründet oder fort-
geführt werden. Entstehen solche Bindun-
gen, ist der Einsatz gegen diese Person ab-
zubrechen. Vor der Weitergabe von Informa-
tionen hat die Verdeckte Mitarbeiterin oder 
der Verdeckter Mitarbeiter zu prüfen, ob 
durch die Informationen oder die Art und 
Weise, in der sie erlangt wurden, der Kern-
bereich privater Lebensgestaltung gemäß 
§ 9 Absatz 1 berührt ist. Erkenntnisse aus 
diesem Bereich dürfen nicht zur Verwertung 
weitergegeben werden. Bestehen Zweifel 
über die Zuordnung zum Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung, sind die Daten zu lö-
schen oder zu vernichten. § 9 Absatz 3 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Verdeckte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dürfen weder Personenzusammen-
schlüsse gründen, die Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 nachgehen, 
noch steuernden Einfluss auf solche oder 
Einzelpersonen im Sinne von § 2 Absatz 2 
Satz 3 nehmen. Im Übrigen gilt § 6 Absatz 5 
entsprechend. Sofern zureichende tatsächli-
che Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
eine Verdeckte Mitarbeiterin oder ein Ver-
deckter Mitarbeiter rechtswidrig einen Straf-
tatbestand von erheblicher Bedeutung ver-
wirklicht hat, wird ihr oder sein Einsatz unver-
züglich beendet und die Strafverfolgungsbe-
hörde unterrichtet werden. Über Ausnahmen 
von Satz 3 entscheidet die Leitung der Ver-
fassungsschutzabteilung oder ihre Vertre-
tung. Straftaten von erheblicher Bedeutung 
sind solche im Sinne des § 8 Absatz 3 des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
(5) Das Nähere zum Einsatz von Verdeckten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist in einer 
Dienstanweisung zu regeln, die nach Anhö-
rung des Parlamentarischen Kontrollgremi-
ums erlassen wird. Vor jeder Änderung der 
Dienstanweisung ist das Parlamentarische 
Kontrollgremium zu hören. 

 
 
 
 
 

Vertrauensverhältnisses dürfen keine inti-
men Beziehungen oder vergleichbar engste 
persönliche Bindungen begründet oder fort-
geführt werden. Entstehen solche Bindun-
gen, ist der Einsatz gegen diese Person ab-
zubrechen. Vor der Weitergabe von Informa-
tionen hat die Verdeckte Mitarbeiterin oder 
der Verdeckte Mitarbeiter zu prüfen, ob 
durch die Informationen oder die Art und 
Weise, in der sie erlangt wurden, in den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung ge-
mäß § 9 Absatz 1 eingegriffen wurde. Er-
kenntnisse aus diesem Bereich dürfen nicht 
zur Verwertung weitergegeben werden. Be-
stehen Zweifel über die Zuordnung zum 
Kernbereich privater Lebensgestaltung, sind 
die Daten zu löschen oder zu vernichten. § 9 
Absatz 6 gilt entsprechend. 
 
(4) Verdeckte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter dürfen weder Personenzusammen-
schlüsse gründen, die Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 nachgehen, 
noch steuernden Einfluss auf solche oder 
Einzelpersonen im Sinne von § 2 Absatz 2 
Satz 3 nehmen. Im Übrigen gilt § 6 Absatz 5 
entsprechend. Sofern zureichende tatsächli-
che Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
eine Verdeckte Mitarbeiterin oder ein Ver-
deckter Mitarbeiter rechtswidrig einen Straf-
tatbestand von erheblicher Bedeutung ver-
wirklicht hat, wird ihr oder sein Einsatz unver-
züglich beendet und die Strafverfolgungsbe-
hörde unterrichtet werden. Über Ausnahmen 
von Satz 3 entscheidet die Leitung der Ver-
fassungsschutzabteilung oder ihre Vertre-
tung. Straftaten von erheblicher Bedeutung 
sind solche im Sinne des § 8 Absatz 3 des 
Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen. 
 
(5) Das Nähere zum Einsatz von Verdeckten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist in einer 
Dienstanweisung zu regeln, die nach Anhö-
rung des Parlamentarischen Kontrollgremi-
ums erlassen wird. Vor jeder Änderung der 
Dienstanweisung ist das Parlamentarische 
Kontrollgremium zu hören. 
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§ 16  
Einsatz Virtueller Agentinnen und  

Agenten 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Vir-
tuelle Agentinnen und Agenten einsetzen zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen oder Tätig-
keiten. 
 
(2) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen ei-
ner richterlichen Anordnung. Entsteht wäh-
rend einer verdeckten Maßnahme nach § 6 
Absatz 5 Satz 1 schutzwürdiges Vertrauen in 
die Identität und Wahrhaftigkeit der Kommu-
nikationspartnerin oder des Kommunikati-
onspartners und soll diese Maßnahme unter 
Ausnutzung des schutzwürdigen Vertrauens 
fortgesetzt werden, ist dies nur unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 zulässig. Es 
ist unverzüglich eine richterliche Genehmi-
gung einzuholen. Bis zu ihrem Ergehen darf 
die Maßnahme mit Zustimmung der Leitung 
der Verfassungsschutzabteilung oder ihrer 
Vertretung fortgeführt werden. Wird die Ge-
nehmigung nicht erteilt, ist die Maßnahme 
unverzüglich zu beenden. Die ab dem Zeit-
punkt der Entstehung schutzwürdigen Ver-
trauens erhobenen Daten sind zu löschen. 
Fortführung, Beendigung und Löschung sind 
zu protokollieren. 
 
(3) § 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4, Absatz 3 Satz 
3 bis 8 sowie Absatz 4 und 5 gilt entspre-
chend.  

 

 § 16  
Einsatz Virtueller Agentinnen und  

Agenten 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
 

§ 17  
Einsatz von Vertrauenspersonen 

 
(1) Für den Einsatz von Vertrauenspersonen 
gilt § 15 mit der Maßgabe entsprechend, 
dass der Anordnung, sofern für den Einsatz 
eine neue Vertrauensperson in Betracht ge-
zogen wird, eine Anwerbungszeit von bis zu 
zwölf Monaten vorausgehen darf. Die Lei-
tung der Verfassungsschutzabteilung oder 
ihre Vertretung entscheidet über die Anwer-
bungszeit. Eine einmalige Verlängerung um 
weitere bis zu zwölf Monate ist mit Zustim-
mung der Leitung der Verfassungsschutzab-
teilung oder ihrer Vertretung im besonderen 
Einzelfall zulässig, wenn die Eignung der 
Person noch nicht hinreichend beurteilt 

 § 17  
Einsatz von Vertrauenspersonen 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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werden kann. Die Entscheidungen ergehen 
schriftlich oder elektronisch. 
 
(2) Die Vertrauenspersonen sind jährlich 
über das Erhebungsverbot in Bezug auf per-
sonenbezogene Daten, die dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung zuzurechnen 
sind, zu belehren. Die erfolgte Belehrung ist 
zu dokumentieren. Vertrauenspersonen dür-
fen dennoch erhobene Daten nicht berich-
ten. § 9 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Prü-
fung gemäß § 15 Absatz 3 Satz 5 hat auch 
die für die Führung der Vertrauensperson 
verantwortliche Person vorzunehmen.  
 
(3) Anwerbung und Einsatz von Vertrauens-
personen sind zu protokollieren. 
 
(4) Für die Anwerbungszeit gilt § 15 Absatz 
3 und 4 entsprechend.  

 
§ 18  

Verpflichtung von Vertrauenspersonen 
 
(1) Die Verpflichtung einer Vertrauensperson 
zur Aufgabenerfüllung im Sinne des § 3 Ab-
satz 1 ist nur zulässig, wenn 
 
1.  die einzusetzende Person weder die 

Zielsetzung noch die Tätigkeit des Be-
obachtungsobjektes entscheidend be-
stimmt,  

 
2.  die einzusetzende Person volljährig und 

geschäftsfähig ist, 
 
3.  die einzusetzende Person im Bundes-

zentralregister nicht mit einer Verurtei-
lung wegen einer Straftat von erhebli-
cher Bedeutung eingetragen ist, 

 
4.  Geld- oder Sachzuwendungen für die 

Tätigkeit als Vertrauensperson nicht auf 
Dauer die alleinige Lebensgrundlage 
sind, 

 
5.  die einzusetzende Person nicht an ei-

nem Aussteigerprogramm des Bundes 
oder eines Landes teilnimmt und 

 
6.  die einzusetzende Person nicht Man-

datsträgerin oder Mandatsträger des 
Europäischen Parlaments, des 

 § 18  
Verpflichtung von Vertrauenspersonen 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Bundestages oder eines Landesparla-
mentes oder deren Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter ist. 

 
Die Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihre Vertretung kann eine Ausnahme 
von Satz 1 Nummer 3 zulassen, wenn keine 
Verurteilung als Täterin oder Täter eines Tot-
schlags nach den §§ 212 und 213 des Straf-
gesetzbuches in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. November 1998 (BGBl. I 
S. 3322), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 
2 des Gesetzes vom 7. November 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 351) geändert worden ist, 
oder einer allein mit lebenslanger Haft be-
drohten Straftat erfolgt ist und der Einsatz zur 
Beobachtung von Bestrebungen, die auf die 
Begehung von in § 21 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 bezeichneten Straftaten gerichtet sind, 
unerlässlich ist. Im Falle einer Ausnahme 
nach Satz 2 ist der Einsatz nach höchstens 
sechs Monaten zu beenden, wenn er zur Er-
forschung der in Satz 2 genannten Bestre-
bungen nicht hinreichend gewichtig beigetra-
gen hat. 
 
(2) Über die Verpflichtung entscheidet die 
Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihre Vertretung. Die Genehmigung ist 
schriftlich zu erteilen und auf längstens drei 
Jahre zu befristen. Die Qualität der geliefer-
ten Informationen ist fortlaufend zu bewer-
ten. Eine Verlängerung der Verpflichtung um 
jeweils bis zu drei Jahre ist zulässig. Die Füh-
rungsverantwortlichkeit ist zeitlich zu befris-
ten.  
 
(3) Das Nähere zur Verpflichtung von Ver-
trauenspersonen ist in einer Dienstanwei-
sung zu regeln, die nach Anhörung des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums erlassen 
wird. Vor jeder Änderung der Dienstanwei-
sung ist das Parlamentarische Kontrollgre-
mium zu hören. 
 
(4) Zum Zweck der gegenseitigen Informa-
tion über den Einsatz von Vertrauensperso-
nen darf die Verfassungsschutzbehörde zu-
sammen mit den Verfassungsschutzbehör-
den des Bundes und der anderen Länder 
eine Übersicht als gemeinsame Datei führen. 
Die Übersicht kann Angaben über wesentli-
che Eigenschaften der Vertrauenspersonen 
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und deren Einsatzbereiche enthalten. Die 
Verfassungsschutzbehörde und das Lan-
deskriminalamt koordinieren den jeweiligen 
Einsatz von Vertrauenspersonen, um Dop-
pelführungen auszuschließen. 

 
§ 19  

Observation 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf Per-
sonen im öffentlichen Raum oder in allge-
mein zugänglichen Räumen verdeckt mit 
oder ohne Inanspruchnahme technischer 
Mittel planmäßig observieren. Der Einsatz 
technischer Mittel zur Herstellung von Licht-
bilderfolgen, Ton- oder Bildaufzeichnungen 
oder zur Nachverfolgung der Bewegung im 
Raum ist dabei nur zur Aufklärung mindes-
tens erheblich beobachtungsbedürftiger Be-
strebungen und Tätigkeiten zulässig, soweit 
er nicht ausschließlich observationsunter-
stützend erfolgt.  
 
(2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 
 
1. mit Personaleinsatz  
 

a)  länger als 48 Stunden oder  
 
b)  an mehr als drei Tagen innerhalb ei-

ner Woche oder 
 

2.  ausschließlich mit technischen Mitteln 
zur Bildaufzeichnung an einem Ort oder 
zur Standortfeststellung bestimmter Per-
sonen  

 
a)  länger als durchgängig 14 Tage,  
 
b)  punktuell an mehr als 21 Tagen in 

drei Monaten oder 
 

c)  punktuell, aber über drei Monate 
hinaus  

 
ist nur zur Aufklärung von mindestens erheb-
lich beobachtungsbedürftigen Bestrebungen 
und Tätigkeiten zulässig (langfristige Obser-
vation). 
 
 
 
 

 § 19  
Observation 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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(3) Langfristige Observationen im Sinne des 
Absatzes 2 Nummer 1 sind nach ihrer Been-
digung gemäß § 12 mitzuteilen, sofern die 
Maßnahmen durchgehend länger als eine 
Woche oder an mehr als 14 Tagen innerhalb 
eines Monats durchgeführt wurden. Das-
selbe gilt für Maßnahmen nach Absatz 2 
Nummer 2, sofern die Gesamtdauer der 
Maßnahme mehr als drei Monate betragen 
hat. 
 
(4) Maßnahmen nach Absatz 2 bedürfen ei-
ner richterlichen Anordnung. Die Anordnung 
der Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 
ist auf höchstens drei Monate zu befristen. 
Verlängerungen um jeweils nicht mehr als 
drei weitere Monate sind zulässig, soweit die 
Voraussetzungen der Anordnung fortbeste-
hen. Für Anordnungen und Verlängerungen 
von Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 2 
gilt eine Frist von jeweils höchstens sechs 
Monaten. Über die Anordnung in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 entscheidet die Lei-
tung der Verfassungsschutzabteilung oder 
ihre Vertretung in entsprechender Anwen-
dung von § 13 Absatz 3. 

 
§ 20  

Zugriff auf Videoüberwachungen  
des öffentlich zugänglichen Raums 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen und Tätigkei-
ten verfügbare private und öffentliche Ein-
richtungen zur Videobeobachtung des öf-
fentlich zugänglichen Raums in Echtzeit 
punktuell unentgeltlich mitnutzen. Die eine 
Einrichtung betreibenden oder verfügungs-
berechtigten Personen haben den Bediens-
teten der Verfassungsschutzbehörde auf 
Verlangen Zutritt zu den Räumlichkeiten, in 
denen sich die Einrichtung befindet, zu ge-
währen und die Mitbenutzung der Einrich-
tung zu dulden. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen und Tätigkei-
ten die Betreiberin oder den Betreiber einer 
Einrichtung zur Videoüberwachung des öf-
fentlich zugänglichen Raums verpflichten, 
Bild- und Tonaufzeichnungen unentgeltlich 

 § 20  
Zugriff auf Videoüberwachungen  

des öffentlich zugänglichen Raums 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen und Tätigkei-
ten verfügbare private und öffentliche Ein-
richtungen zur Videobeobachtung des öf-
fentlich zugänglichen Raums in Echtzeit 
punktuell unentgeltlich mitnutzen. Die eine 
Einrichtung betreibenden oder verfügungs-
berechtigten Personen haben den Bediens-
teten der Verfassungsschutzbehörde auf 
Verlangen Zutritt zu den Räumlichkeiten, in 
denen sich die Einrichtung befindet, zu ge-
währen und die Mitbenutzung der Einrich-
tung zu dulden. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen und Tätigkei-
ten die Betreiberin oder den Betreiber einer 
Einrichtung zur Videoüberwachung des öf-
fentlich zugänglichen Raums verpflichten, 
Bild- und Tonaufzeichnungen unentgeltlich 
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in Echtzeit auszuleiten und Aufzeichnungen 
zu übermitteln. Die eine Einrichtung betrei-
benden oder verfügungsberechtigten Perso-
nen haben der Verfassungsschutzbehörde 
die relevanten Daten auf Verlangen und un-
entgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Ver-
fassungsschutzbehörde hat die angeforder-
ten Bild- und Tonaufzeichnungen soweit wie 
möglich nach Datum, Ort und Zeit einzugren-
zen und dies den eine Einrichtung betreiben-
den oder verfügungsberechtigten Personen 
mitzuteilen. Die Verpflichtungen dürfen sich 
auch auf Daten beziehen, die bis zu einem 
Jahr vor dem Anordnungszeitpunkt liegen. 
 
 
(3) Maßnahmen nach Absatz 1, welche die 
Grenzen des § 19 Absatz 2 Nummer 2 Buch-
staben b und c überschreiten, sowie nach 
Absatz 2 bedürfen einer richterlichen Anord-
nung. Die Anordnung der Maßnahmen ist auf 
höchstens sechs Monate zu befristen. Ver-
längerungen um jeweils nicht mehr als sechs 
weitere Monate sind zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen der Anordnung fortbestehen. 
Über die Anordnung in den Fällen des Absat-
zes 1 entscheidet die Leitung der Verfas-
sungsschutzabteilung oder ihre Vertretung in 
entsprechender Anwendung von § 13 Ab-
satz 3. 
 
(4) Die überlassenen Bild- und Tonaufzeich-
nungen sind nach der Auswertung unverzüg-
lich zurückzugeben, zu löschen oder zu ver-
nichten, soweit die Voraussetzungen in Ab-
satz 2 nicht mehr vorliegen oder die Daten 
zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforder-
lich sind. 
 
(5) § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2, Absatz 5, 6 
und 7 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

in Echtzeit auszuleiten und Aufzeichnungen 
zu übermitteln. Die eine Einrichtung betrei-
benden oder verfügungsberechtigten Perso-
nen haben der Verfassungsschutzbehörde 
die relevanten Daten auf Verlangen und un-
entgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Ver-
fassungsschutzbehörde hat die angeforder-
ten Bild- und Tonaufzeichnungen sowie Aus-
leitungen soweit wie möglich nach Datum, 
Ort und Zeit einzugrenzen und dies den eine 
Einrichtung betreibenden oder verfügungs-
berechtigten Personen mitzuteilen. Die Ver-
pflichtungen dürfen sich auch auf Daten be-
ziehen, die bis zu einem Jahr vor dem An-
ordnungszeitpunkt liegen. 
 
(3) Maßnahmen nach Absatz 1, welche die 
Grenzen des § 19 Absatz 2 Nummer 2 Buch-
staben b und c überschreiten, sowie nach 
Absatz 2 bedürfen einer richterlichen Anord-
nung. Die Anordnung der Maßnahmen ist auf 
höchstens sechs Monate zu befristen. Ver-
längerungen um jeweils nicht mehr als sechs 
weitere Monate sind zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen der Anordnung fortbestehen. 
Über die Anordnung in den übrigen Fällen 
des Absatzes 1 entscheidet die Leitung der 
Verfassungsschutzabteilung oder ihre Ver-
tretung in entsprechender Anwendung von 
§ 13 Absatz 3. 
 
(4) Die überlassenen Bild- und Tonaufzeich-
nungen sind nach der Auswertung unverzüg-
lich zurückzugeben, zu löschen oder zu ver-
nichten, soweit die Voraussetzungen in Ab-
satz 2 nicht mehr vorliegen oder die Daten 
zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforder-
lich sind. 
 
(5) § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2, Absatz 5, 6 
und 7 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 
 

§ 21  
Überwachung nicht öffentlicher  

Kommunikationsinhalte  
und weiterer Daten 

 
(1) Eine Maßnahme nach § 10 Absatz 1 
Nummer 7 und 9 bis 12 ist nur dann zulässig, 
wenn 
 

 § 21  
Überwachung nicht öffentlicher  

Kommunikationsinhalte  
und weiterer Daten 

 
(1) Eine Maßnahme nach § 10 Absatz 1 
Nummer 7 und 9 bis 12 Variante 2 und 3 ist 
nur dann zulässig, wenn 
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1.  dies zur Aufklärung mindestens erheb-
lich beobachtungsbedürftiger Bestre-
bungen oder Tätigkeiten erforderlich ist, 

 
2.  bestimmte Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass eine drohende Ge-
fahr für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung oder den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes vorliegt und 

 
3.  tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-

dacht bestehen, dass die in § 3 Absatz 
1 genannten Bestrebungen und Tätig-
keiten durch die Planung oder Bege-
hung einer der folgenden Straftaten un-
terstützt werden: 

 
a)  Straftaten des Friedensverrats oder 

des Hochverrats nach den §§ 80a 
bis 83 des Strafgesetzbuches, 

 
b)  Straftaten der Gefährdung des de-

mokratischen Rechtsstaates nach 
den §§ 84 bis 86, 87 bis 89b und 
89c Absatz 1 bis 4 des Strafgesetz-
buches, 

 
c)  Straftaten des Landesverrats und 

der Gefährdung der äußeren Si-
cherheit nach den §§ 94 bis 96, 97 
Absatz 1 und §§ 97a bis 100a des 
Strafgesetzbuches, 

 
d)  Straftaten gegen die Landesvertei-

digung nach den §§109e bis 109g 
des Strafgesetzbuches, 

 
e)  Straftaten gegen die Sicherheit der 

in der Bundesrepublik Deutschland 
stationierten Truppen der nichtdeut-
schen Vertragsstaaten des Nordat-
lantikvertrages nach den §§ 87, 89, 
94 bis 96, 98 bis 100 und 109e bis 
109g des Strafgesetzbuches in Ver-
bindung mit § 1 des NATO-Trup-
pen-Schutzgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. März 
2008 (BGBl. I S. 490), das zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 1 des Geset-
zes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I 
S. 1226) geändert worden ist, 

 

1. dies zur Aufklärung mindestens erheb-
lich beobachtungsbedürftiger Bestre-
bungen oder Tätigkeiten erforderlich ist, 

 
2. bestimmte Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass eine drohende Ge-
fahr für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung oder den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes vorliegt und 

 
3.  tatsächliche Anhaltspunkte dafür beste-

hen, dass die in § 3 Absatz 1 genannten 
Bestrebungen und Tätigkeiten durch die 
Planung oder Begehung einer der fol-
genden Straftaten unterstützt werden: 

 
 

a)  Straftaten des Friedensverrats oder 
des Hochverrats nach den §§ 80a 
bis 83 des Strafgesetzbuches, 

 
b)  Straftaten der Gefährdung des de-

mokratischen Rechtsstaates nach 
den §§ 84 bis 86, 87 bis 89b und 
89c Absatz 1 bis 4 des Strafgesetz-
buches, 

 
c)  Straftaten des Landesverrats und 

der Gefährdung der äußeren Si-
cherheit nach den §§ 94 bis 96, 97 
Absatz 1 und den §§ 97a bis 100a 
des Strafgesetzbuches, 

 
d) Straftaten gegen die Landesvertei-

digung nach den §§109e bis 109g 
des Strafgesetzbuches, 

 
e)  Straftaten gegen die Sicherheit der 

in der Bundesrepublik Deutschland 
stationierten Truppen der nichtdeut-
schen Vertragsstaaten des Nordat-
lantikvertrages nach den §§ 87, 89, 
94 bis 96, 98 bis 100 und 109e bis 
109g des Strafgesetzbuches in Ver-
bindung mit § 1 des NATO-Trup-
pen-Schutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
27. März 2008 (BGBl. I S. 490), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des 
Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. 
I S. 1226) geändert worden ist, 
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f)  Straftaten nach den §§ 129a bis 
130 des Strafgesetzbuches sowie 
den §§ 211, 212, 239a, 239b, 306 
bis 306c, 308 Absatz 1 bis 3, 315 
Absatz 1 und 3, 316b Absatz 3 und 
316c Absatz 1 und 3 des Strafge-
setzbuches, 

 
g)  Straftaten nach den § 303b Absatz 

2 und 4 des Strafgesetzbuches oder 
 
h)  Straftaten nach § 13 des Völkerstra-

fgesetzbuches vom 26. Juni 2002 
(BGBl. I S. 2254), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 255) geän-
dert worden ist. 

 
Anstelle der in Satz 1 Nummer 3 genannten 
Voraussetzung genügen auch tatsächliche 
Anhaltspunkte für den Verdacht, dass je-
mand Mitglied einer Vereinigung ist, deren 
Zwecke oder deren Tätigkeiten darauf ge-
richtet sind, Straftaten zu begehen, die ge-
gen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung, den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gerichtet 
sind.  
 
(2) Die Maßnahme darf sich nur gegen Ver-
dächtige oder gegen Personen richten, von 
denen aufgrund bestimmter Tatsachen an-
zunehmen ist, dass sie für die verdächtige 
Person bestimmte oder von ihr herrührende 
Nachrichten entgegennehmen oder weiter-
geben oder dass die verdächtige Person ih-
ren Anschluss nutzt. Maßnahmen, die sich 
auf Sendungen beziehen, sind hinsichtlich 
solcher Sendungen zulässig, bei denen Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
von der Person, gegen die sich die Anord-
nung richtet, herrühren oder für sie bestimmt 
sind. Abgeordnetenpost eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments, des Bundestages 
oder eines Landesparlaments darf nicht in 
eine Maßnahme einbezogen werden, die 
sich gegen eine dritte Person richtet.  
 
 
(3) Die Maßnahmen unterliegen der Vorab-
kontrolle durch die G 10-Kommission. Diese 
entscheidet auch über eine Verwendung von 
erhobenen Daten im Sinne des § 26 Absatz 

f)  Straftaten nach den §§ 129a bis 
130 des Strafgesetzbuches sowie 
den §§ 211, 212, 239a, 239b, 306 
bis 306c, 308 Absatz 1 bis 3, § 315 
Absatz 1 und 3, § 316b Absatz 3 
und § 316c Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches,  

 
g)  Straftaten nach § 303b Absatz 2 

und 4 des Strafgesetzbuches oder 
 
h) Straftaten nach § 13 des Völker-

strafgesetzbuches vom 26. Juni 
2002 (BGBl. I S. 2254), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
30. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 255) 
geändert worden ist. 

 
Anstelle der in Satz 1 Nummer 3 genannten 
Voraussetzung genügen auch tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür, dass jemand Mitglied 
einer Vereinigung ist, deren Zwecke oder de-
ren Tätigkeiten darauf gerichtet sind, Strafta-
ten zu begehen, die gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung oder den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes gerichtet sind. 
 
 
(2) Die Maßnahme darf sich nur gegen Per-
sonen nach § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
oder gegen Personen richten, von denen 
aufgrund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, dass sie für die vorgenannten Per-
sonen bestimmte oder von ihnen herrüh-
rende Nachrichten entgegennehmen oder 
weitergeben oder dass diese Personen ihren 
Anschluss nutzen. Maßnahmen, die sich auf 
Sendungen beziehen, sind hinsichtlich sol-
cher Sendungen zulässig, bei denen Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
von der Person, gegen die sich die Anord-
nung richtet, herrühren oder für sie bestimmt 
sind. Abgeordnetenpost eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments, des Bundestages 
oder eines Landesparlaments darf nicht in 
eine Maßnahme einbezogen werden, die 
sich gegen eine dritte Person richtet.  
 
(3) Die Maßnahmen unterliegen der Vorab-
kontrolle durch die G 10-Kommission. Diese 
entscheidet auch über eine Verwendung von 
erhobenen Daten im Sinne des § 26 Absatz 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/16227 

 
 

46 

6. Werden nach deren Entscheidung weitere 
Kennungen von Telekommunikationsan-
schlüssen der Person bekannt, gegen die 
sich die Anordnung richtet, darf die Durch-
führung der Maßnahme auch auf diese Ken-
nungen erstreckt werden. Satz 3 findet keine 
Anwendung auf weitere Telekommunikati-
onsanschlüsse von Personen, gegen die 
sich die Anordnung richtet, weil auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 
die verdächtige Person ihren Telekommuni-
kationsanschluss benutzt. Der G 10-Kom-
mission ist in ihrer nächsten Sitzung über 
eine vorgenommene Erstreckung zu berich-
ten. 
 
(4) Personenbezogene Daten Dritter dürfen 
bei einer Maßnahme nach § 10 Absatz 1 
Nummer 12 nur erhoben werden, wenn dies 
aus technischen Gründen unvermeidbar ist. 
Sie dürfen nicht ausgewertet werden und 
sind nach Beendigung der Maßnahme un-
verzüglich zu löschen. Anderes gilt nur, 
wenn bezüglich der Dritten ebenfalls die Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 vorliegen. 
Vor einer Weiterverarbeitung der Daten, die 
über die reine Identifizierung hinausgeht, 
auch im Sinne des § 26 Absatz 6, ist das Ein-
verständnis der G 10-Kommission einzuho-
len.  
 
(5) Die Überwachung und Aufzeichnung der 
laufenden Telekommunikation, die nach dem 
Zeitpunkt der Anordnung übertragen worden 
ist, darf auch in der Art und Weise erfolgen, 
dass in ein von der betroffenen Person ge-
nutztes informationstechnisches System ein-
gegriffen wird, wenn dies notwendig ist, um 
die Überwachung und Aufzeichnung insbe-
sondere in unverschlüsselter Form zu er-
möglichen. Auf dem informationstechni-
schen System ab dem Zeitpunkt der Anord-
nung gespeicherte Inhalte und Umstände 
der Kommunikation dürfen überwacht und 
aufgezeichnet werden, wenn sie auch wäh-
rend des laufenden Übertragungsvorgangs 
im öffentlichen Telekommunikationsnetz in 
verschlüsselter Form hätten überwacht und 
aufgezeichnet werden können. Bei den Maß-
nahmen nach den Sätzen 1 und 2 ist tech-
nisch sicherzustellen, dass  
 
 

6. Werden nach deren Entscheidung weitere 
Kennungen von Telekommunikationsan-
schlüssen der Person bekannt, gegen die 
sich die Anordnung richtet, darf die Durch-
führung der Maßnahme auch auf diese Ken-
nungen erstreckt werden. Satz 3 findet keine 
Anwendung auf weitere Telekommunikati-
onsanschlüsse von Personen, gegen die 
sich die Anordnung richtet, weil auf Grund 
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass 
die verdächtige Person ihren Telekommuni-
kationsanschluss benutzt. Der G 10-Kom-
mission ist in ihrer nächsten Sitzung über 
eine vorgenommene Erstreckung zu berich-
ten. 
 
(4) Personenbezogene Daten Dritter dürfen 
bei einer Maßnahme nach § 10 Absatz 1 
Nummer 12 Variante 3 nur erhoben werden, 
wenn dies aus technischen Gründen unver-
meidbar ist. Sie dürfen nicht ausgewertet 
werden und sind nach Beendigung der Maß-
nahme unverzüglich zu löschen. Anderes gilt 
nur, wenn bezüglich der Dritten ebenfalls die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen. 
Vor einer Weiterverarbeitung der Daten, die 
über die reine Identifizierung hinausgeht, 
auch im Sinne des § 26 Absatz 6, ist das Ein-
verständnis der G 10-Kommission einzuho-
len.  
 
(5) Die Überwachung und Aufzeichnung der 
laufenden Telekommunikation, die nach dem 
Zeitpunkt der Anordnung übertragen worden 
ist, darf auch in der Art und Weise erfolgen, 
dass in ein von der betroffenen Person ge-
nutztes informationstechnisches System ein-
gegriffen wird, wenn dies notwendig ist, um 
die Überwachung und Aufzeichnung insbe-
sondere in unverschlüsselter Form zu er-
möglichen. In diesen Fällen gilt Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 mit der Maßgabe, dass an-
stelle tatsächlicher Anhaltspunkte bestimmte 
Tatsachen vorliegen müssen und die Maß-
nahme nicht in Bezug auf Delikte gemäß § 
85 Absatz 2, den §§ 86, 89b, 109g Absatz 4 
und § 130 Absatz 2, 4 und 5 des Strafgesetz-
buches zulässig ist. Auf dem informations-
technischen System ab dem Zeitpunkt der 
Anordnung gespeicherte Inhalte und Um-
stände der Kommunikation dürfen überwacht 
und aufgezeichnet werden, wenn sie auch 
während des laufenden Übertragungs-
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1.  ausschließlich überwacht und aufge-

zeichnet werden können:  
a)  die laufende Kommunikation (Satz 

1) und 
 
b)  Inhalte und Umstände der Kommu-

nikation, die auch während des lau-
fenden Kommunikationsvorgangs 
ab dem Zeitpunkt der Anordnung im 
öffentlichen Telekommunikations-
netz hätten überwacht und aufge-
zeichnet werden können (Satz 2), 

 
 
2.  an dem informationstechnischen Sys-

tem nur Veränderungen vorgenommen 
werden, die für die Datenerhebung un-
erlässlich sind, und 

 
3.  die vorgenommenen Veränderungen bei 

Beendigung der Maßnahme, soweit 
technisch möglich, automatisiert rück-
gängig gemacht werden. 

 
Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand 
der Technik gegen unbefugte Nutzung zu 
schützen. Kopierte Daten sind nach dem 
Stand der Technik gegen Veränderung, un-
befugte Löschung und unbefugte Kenntnis-
nahme zu schützen. Bei jedem Einsatz sind 
zu protokollieren:  
 
1.  die Bezeichnung des technischen Mit-

tels und der Zeitpunkt seines Einsatzes, 
 
2.  die Angaben zur Identifizierung des in-

formationstechnischen Systems und die 
daran vorgenommenen nicht nur flüchti-
gen Veränderungen, 

 
3.  die Angaben, die die Feststellung der er-

hobenen Daten ermöglichen, und 
 
4.  die Organisationseinheit, die die Maß-

nahme durchführt. 
 

vorgangs im öffentlichen Telekommunikati-
onsnetz in verschlüsselter Form hätten über-
wacht und aufgezeichnet werden können. 
Bei den Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 
3 ist technisch sicherzustellen, dass  
 
1.  ausschließlich überwacht und aufge-

zeichnet werden können:  
a) in den Fällen des Satzes 1 die lau-

fende Kommunikation und 
 
b) in den Fällen des Satzes 3 Inhalte 

und Umstände der Kommunikation, 
die auch während des laufenden 
Kommunikationsvorgangs ab dem 
Zeitpunkt der Anordnung im öffentli-
chen Telekommunikationsnetz hät-
ten überwacht und aufgezeichnet 
werden können, 

 
2.  an dem informationstechnischen Sys-

tem nur Veränderungen vorgenommen 
werden, die für die Datenerhebung un-
erlässlich sind, und 

 
3.  die vorgenommenen Veränderungen 

bei Beendigung der Maßnahme, soweit 
technisch möglich, automatisiert rück-
gängig gemacht werden. 

 
Das eingesetzte Mittel ist nach dem Stand 
der Technik gegen unbefugte Nutzung zu 
schützen. Kopierte Daten sind nach dem 
Stand der Technik gegen Veränderung, un-
befugte Löschung und unbefugte Kenntnis-
nahme zu schützen. Bei jedem Einsatz sind 
zu protokollieren:  
 
1.  die Bezeichnung des technischen Mit-

tels und der Zeitpunkt seines Einsatzes, 
 
2.  die Angaben zur Identifizierung des in-

formationstechnischen Systems und die 
daran vorgenommenen nicht nur flüchti-
gen Veränderungen, 

 
3.  die Angaben, die die Feststellung der er-

hobenen Daten ermöglichen, und 
 
4.  die Organisationseinheit, die die Maß-

nahme durchführt. 
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(6) Die Pflichten der Anbieter von Post- und 
Telekommunikationsdiensten ergeben sich 
aus den §§ 2 und 17 bis 19 des Artikel 10-
Gesetzes. Postsendungen, die zur Öffnung 
und Einsichtnahme ausgehändigt worden 
sind, sind dem Postverkehr unverzüglich 
wieder zuzuführen. Telegramme dürfen dem 
Postverkehr nicht entzogen werden. Der zur 
Einsichtnahme berechtigten Stelle ist eine 
Abschrift des Telegramms zu übergeben. 
 
(7) Die Maßnahmen sind unter Aufsicht einer 
oder eines von der Auswertung unabhängi-
gen und besonders bestellten Bediensteten 
vorzunehmen, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt hat. Sie oder er entscheidet 
über die Übermittlung von auf diese Weise 
gewonnenen Daten und beaufsichtigt deren 
Löschung. 
 
(8) Die erhebende Stelle prüft unverzüglich 
und sodann in Abständen von höchstens 
sechs Monaten, ob die erhobenen personen-
bezogenen Daten allein oder zusammen mit 
bereits vorliegenden Daten für die Zwecke, 
zu denen sie erhoben wurden, erforderlich 
sind. Soweit die Daten für diese Zwecke 
nicht erforderlich sind und nicht für eine 
Übermittlung an andere Stellen benötigt wer-
den, sind sie unverzüglich zu löschen. Die 
Löschung ist zu protokollieren. Die Protokoll-
daten dürfen ausschließlich zur Durchfüh-
rung der Datenschutzkontrolle verwendet 
werden. Die Protokolldaten sind am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Pro-
tokollierung folgt, zu löschen. Die Löschung 
unterbleibt, soweit die Daten für eine Mittei-
lung nach § 12 oder für eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Beschränkungsmaß-
nahme von Bedeutung sein können. In die-
sen Fällen ist die Verarbeitung der Daten ein-
zuschränken; sie dürfen nur zu diesen Zwe-
cken verwendet werden. Die verbleibenden 
Daten sind zu kennzeichnen. 
 
(9) Die Maßnahmen sind nach ihrer Beendi-
gung gemäß § 12 mitzuteilen. 

 

(6) Die Pflichten der Anbieter von Post- und 
Telekommunikationsdiensten ergeben sich 
aus den §§ 2 und 17 bis 19 des Artikel 10-
Gesetzes. Postsendungen, die zur Öffnung 
und Einsichtnahme ausgehändigt worden 
sind, sind dem Postverkehr unverzüglich 
wieder zuzuführen. Telegramme dürfen dem 
Postverkehr nicht entzogen werden. Der zur 
Einsichtnahme berechtigten Stelle ist eine 
Abschrift des Telegramms zu übergeben. 
 
(7) Die Maßnahmen sind unter Aufsicht einer 
oder eines von der Auswertung unabhängi-
gen und besonders bestellten Bediensteten 
vorzunehmen, die oder der die Befähigung 
zum Richteramt hat. Sie oder er entscheidet 
über die Übermittlung von auf diese Weise 
gewonnenen Daten und beaufsichtigt deren 
Löschung. 
 
(8) Die erhebende Stelle prüft unverzüglich 
und sodann in Abständen von höchstens 
sechs Monaten, ob die erhobenen personen-
bezogenen Daten allein oder zusammen mit 
bereits vorliegenden Daten für die Zwecke, 
zu denen sie erhoben wurden, erforderlich 
sind. Soweit die Daten für diese Zwecke 
nicht erforderlich sind und nicht für eine 
Übermittlung an andere Stellen benötigt wer-
den, sind sie unverzüglich zu löschen. Die 
Löschung ist zu protokollieren. Die Protokoll-
daten dürfen ausschließlich zur Durchfüh-
rung der Datenschutzkontrolle verwendet 
werden. Die Protokolldaten sind am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Pro-
tokollierung folgt, zu löschen. Die Löschung 
unterbleibt, soweit die Daten für eine Mittei-
lung nach § 12 oder für eine Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Beschränkungsmaß-
nahme von Bedeutung sein können. In die-
sen Fällen ist die Verarbeitung der Daten ein-
zuschränken; sie dürfen nur zu diesen Zwe-
cken verwendet werden. Die verbleibenden 
Daten sind zu kennzeichnen. 
 
(9) Die Maßnahmen sind nach ihrer Beendi-
gung gemäß § 12 mitzuteilen. 
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§ 22  
Besondere Auskunftsbefugnisse nach 

§ 10 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen oder Tätig-
keiten Finanzermittlungen im Sinne des § 10 
Absatz 1 Nummer 8 durchführen. § 21 Ab-
satz 2, 3 und 7 bis 9 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Unter den Voraussetzungen des § 21 Ab-
satz 1 darf die Verfassungsschutzbehörde 
Auskünfte im Sinne des § 10 Absatz 1 Num-
mer 13 verlangen bei denjenigen, die ge-
schäftsmäßig 
 
 
1.  Telekommunikationsdienste erbringen 

oder daran mitwirken, über Verkehrsda-
ten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 des Tele-
kommunikation-Digitale-Dienste-Daten-
schutz-Gesetzes, 

 
2.  digitale Dienste erbringen oder daran 

mitwirken oder den Zugang zur Nutzung 
daran vermitteln, über Nutzungsdaten, 
insbesondere nach § 2 Absatz 2 Num-
mer 3 des Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetzes, und 

 
3.  Postdienste erbringen oder daran mit-

wirken über die näheren Umstände des 
Postverkehrs im Sinne des § 2 Absatz 1 
des Artikel 10-Gesetzes. 

 
Die Auskunft kann auch in Bezug auf zukünf-
tige Telekommunikation und zukünftige Nut-
zung von digitalen oder Postdiensten ver-
langt werden. § 21 Absatz 2, 3 und 6 bis 9 
gilt entsprechend. 
 

 § 22  
Besondere Datenerhebungen nach § 10 

 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen oder Tätig-
keiten Finanzermittlungen im Sinne des § 10 
Absatz 1 Nummer 8 durchführen. § 21 Ab-
satz 2, 3 und 7 bis 9 gilt entsprechend. 
 

-  n e u  -  
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen oder Tätig-
keiten technische Mittel zur Ermittlung der 
Geräte- und Anschlusskennungen eines ak-
tiv geschalteten Mobilfunkendgerätes einset-
zen. § 21 Absatz 2, 3 und 7 gilt entspre-
chend. 
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen oder Tätig-
keiten Auskünfte im Sinne des § 10 Absatz 1 
Nummer 13 verlangen bei denjenigen, die 
geschäftsmäßig 
 
1. Telekommunikationsdienste erbringen 

oder daran mitwirken, über Verkehrsda-
ten nach § 9 Absatz 1 Satz 1 des Tele-
kommunikation-Digitale-Dienste-Daten-
schutz-Gesetzes, 

 
2.  digitale Dienste erbringen oder daran 

mitwirken oder den Zugang zur Nutzung 
daran vermitteln, über Nutzungsdaten, 
insbesondere nach § 2 Absatz 2 Num-
mer 3 des Telekommunikation-Digitale-
Dienste-Datenschutz-Gesetzes, und 

 
3.  Postdienste erbringen oder daran mit-

wirken über die näheren Umstände des 
Postverkehrs im Sinne des § 2 Absatz 1 
des Artikel 10-Gesetzes. 

 
Die Auskunft kann auch in Bezug auf zukünf-
tige Telekommunikation und zukünftige Nut-
zung von digitalen oder Postdiensten ver-
langt werden. § 21 Absatz 2, 3 und 6 bis 9 
gilt entsprechend. 
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(3) Ebenso darf die Verfassungsschutzbe-
hörde unter den Voraussetzungen des § 21 
Absatz 1 Auskünfte im Sinne des § 10 Ab-
satz 1 Nummer 14 verlangen bei denjenigen, 
die geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste erbringen oder daran mitwirken,  
 
1.  anhand dynamischer Internetprotokolla-

dressen und 
 
2.  zu Daten, mittels derer der Zugriff auf 

Endgeräte und Speichereinrichtungen, 
die in diesen Endgeräten oder hiervon 
räumlich getrennt eingesetzt werden, 
geschützt wird wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Nutzung der 
Daten vorliegen.  

 
Die Auskunft nach Satz 1 Nummer 1 darf 
auch von denjenigen verlangt werden, die 
geschäftsmäßig digitale Dienste erbringen 
oder daran mitwirken oder den Zugang zur 
Nutzung daran vermitteln. § 21 Absatz 2, 3 
und 6 bis 9 gilt entsprechend.  
 
(4) § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2, 5, 6 und 7 Satz 
1 und 2 findet Anwendung. Für nach den Ab-
sätzen 2 und 3 erteilte Auskünfte hat die Ver-
fassungsschutzbehörde eine Entschädigung 
in entsprechender Anwendung von § 8 Ab-
satz 7 Satz 3 zu gewähren. 
 

 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf un-
ter den Voraussetzungen des § 21 Absatz 1 
Auskünfte im Sinne des § 10 Absatz 1 Num-
mer 14 verlangen bei denjenigen, die ge-
schäftsmäßig Telekommunikationsdienste 
erbringen oder daran mitwirken, zu Daten, 
mittels derer der Zugriff auf Endgeräte und 
Speichereinrichtungen, die in diesen Endge-
räten oder hiervon räumlich getrennt einge-
setzt werden, geschützt wird, wenn die ge-
setzlichen Voraussetzungen für die Nutzung 
der Daten vorliegen. § 21 Absatz 2, 3, 7 und 
8 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) § 8 Absatz 4 Satz 1 und 2, 5, 6 und 7 Satz 
1 und 2 findet Anwendung. Für nach den Ab-
sätzen 2 und 3 erteilte Auskünfte hat die Ver-
fassungsschutzbehörde eine Entschädigung 
in entsprechender Anwendung von § 8 Ab-
satz 7 Satz 3 zu gewähren. 
 
 

§ 23  
Verdeckter Einsatz technischer Mittel  

zur Wohnraumüberwachung 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall zur Abwehr einer dringenden Ge-
fahr für besonders gewichtige Rechtsgüter 
im Sinne des § 2 Absatz 3 verdeckte techni-
sche Mittel in Wohnungen einsetzen, um das 
nichtöffentlich gesprochene Wort abzuhören 
und aufzuzeichnen sowie Bildaufnahmen 
und Bildaufzeichnungen herzustellen.  
 
(2) Die Anordnung einer Wohnraumüberwa-
chung ist nur zulässig, wenn die Erforschung 
des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert wäre 
und geeignete polizeiliche Hilfe für das be-
troffene Rechtsgut nicht rechtzeitig erlangt 
werden kann. Die Maßnahme darf sich nur 

 § 23  
Verdeckter Einsatz technischer Mittel  

zur Wohnraumüberwachung 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im 
Einzelfall zur Abwehr einer dringenden Ge-
fahr für besonders gewichtige Rechtsgüter 
im Sinne des § 2 Absatz 3 verdeckte techni-
sche Mittel in Wohnungen einsetzen, um das 
nichtöffentlich gesprochene Wort abzuhören 
und aufzuzeichnen sowie Bildaufnahmen 
und Bildaufzeichnungen herzustellen.  
 
(2) Die Anordnung einer Wohnraumüberwa-
chung ist nur zulässig, wenn die Erforschung 
des Sachverhalts auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert wäre 
und geeignete polizeiliche Hilfe für das be-
troffene Rechtsgut nicht rechtzeitig erlangt 
werden kann. Die Maßnahme darf sich nur 
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gegen eine Person richten, von der aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen 
ist, dass sie für die Gefahr verantwortlich ist 
(Zielperson), und nur in deren Wohnung 
durchgeführt werden. In der Wohnung einer 
anderen Person ist die Maßnahme nur zuläs-
sig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte beste-
hen, dass sich die Zielperson dort zur Zeit 
der Maßnahme aufhält, sich dort für die Er-
forschung des Sachverhalts relevante Infor-
mationen ergeben werden und der Zweck 
der Maßnahme nicht allein unter Beschrän-
kung auf die Wohnung der Zielperson zu er-
reichen ist. Zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Maßnahme darf die Wohnung auch 
ohne Wissen der verfügungsberechtigten 
Personen betreten werden, wenn dies aus-
drücklich angeordnet wurde. 
 
(3) Steht zu vermuten, dass in Privaträumen 
Gespräche mit Personen des persönlichen 
Vertrauens geführt werden, ist die Anwen-
dung von Mitteln nach Absatz 1 unzulässig. 
Dies gilt nicht, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme rechtfertigen, dass 
 
1.  den Gesprächen insgesamt ein höchst-

vertraulicher Charakter fehlen wird oder 
 
2.  die Gespräche unmittelbar die Bespre-

chung oder Planung von Straftaten, die 
sich gegen die in Absatz 1 genannten 
Rechtsgüter richten, zum Gegenstand 
haben werden.  

 
(4) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen ei-
ner richterlichen Anordnung. Abweichend 
von § 13 Absatz 5 trifft die Anordnung bei 
Gefahr im Verzug die für Inneres zuständige 
Ministerin oder der für Inneres zuständige 
Minister beziehungsweise ihre oder seine 
Vertretung im Amt. Die Anordnung ist auf 
höchstens einen Monat zu befristen. Verlän-
gerungen um jeweils nicht mehr als einen 
weiteren Monat sind zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen für die Anordnung fortbeste-
hen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
der Verlängerung ist die Gesamtdauer der 
Maßnahme zu berücksichtigen. Die Maß-
nahme ist unverzüglich zu beenden, wenn 
sie nicht mehr erforderlich ist oder die Vo-
raussetzungen der Anordnung nicht mehr 

gegen eine Person richten, von der aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen 
ist, dass sie für die Gefahr verantwortlich ist 
(Zielperson), und nur in deren Wohnung 
durchgeführt werden. In der Wohnung einer 
anderen Person ist die Maßnahme nur zuläs-
sig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte beste-
hen, dass sich die Zielperson dort zur Zeit 
der Maßnahme aufhält, sich dort für die Er-
forschung des Sachverhalts relevante Infor-
mationen ergeben werden und der Zweck 
der Maßnahme nicht allein unter Beschrän-
kung auf die Wohnung der Zielperson zu er-
reichen ist. Zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Maßnahme darf die Wohnung auch 
ohne Wissen der verfügungsberechtigten 
Personen betreten werden, wenn dies aus-
drücklich angeordnet wurde. 
 
(3) Steht zu vermuten, dass in Privaträumen 
Gespräche mit Personen des persönlichen 
Vertrauens geführt werden, ist die Anwen-
dung von Mitteln nach Absatz 1 unzulässig. 
Dies gilt nicht, wenn tatsächliche Anhalts-
punkte die Annahme rechtfertigen, dass 
 
1.  den Gesprächen insgesamt ein höchst-

vertraulicher Charakter fehlen wird oder 
 
2.  die Gespräche unmittelbar die Bespre-

chung oder Planung von Straftaten, die 
sich gegen die in Absatz 1 genannten 
Rechtsgüter richten, zum Gegenstand 
haben werden.  

 
(4) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen ei-
ner richterlichen Anordnung. Abweichend 
von § 13 Absatz 5 trifft die Anordnung bei 
Gefahr im Verzug die für Inneres zuständige 
Ministerin oder der für Inneres zuständige 
Minister beziehungsweise ihre oder seine 
Vertretung im Amt. Die Anordnung ist auf 
höchstens einen Monat zu befristen. Verlän-
gerungen um jeweils nicht mehr als einen 
weiteren Monat sind zulässig, soweit die Vo-
raussetzungen für die Anordnung fortbeste-
hen. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
der Verlängerung ist die Gesamtdauer der 
Maßnahme zu berücksichtigen. Die Maß-
nahme ist unverzüglich zu beenden, wenn 
sie nicht mehr erforderlich ist oder die Vo-
raussetzungen der Anordnung nicht mehr 
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vorliegen. Die Beendigung ist dem für die An-
ordnung zuständigen Gericht anzuzeigen. 
 
(5) Daten, die durch eine Maßnahme nach 
Absatz 1 erlangt worden sind, sind, soweit 
sie nicht unmittelbar nach der Erhebung 
ohne inhaltliche Kenntnisnahme gelöscht 
wurden, vor ihrer Auswertung dem für die 
Anordnung zuständigen Gericht vorzulegen. 
Dieses entscheidet unverzüglich über die 
Verwendbarkeit oder Löschung der Daten. 
Soweit einen Vertrauensbereich betreffende 
Erkenntnisse erlangt worden sind, dürfen sie 
nicht verwendet werden und sind unverzüg-
lich zu löschen. § 21 Absatz 7 und 9 gilt ent-
sprechend. 
 
(6) Bei Gefahr im Verzug können die Er-
kenntnisse, die durch eine Maßnahme nach 
Absatz 1 erlangt wurden, durch eine von der 
Auswertung unabhängige und besonders 
bestellte Bedienstete oder einen solchen Be-
diensteten des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums, die oder der die Befähigung zum 
Richteramt hat, gesichtet werden. Diese 
oder dieser entscheidet im Benehmen mit 
der oder dem behördlichen Datenschutzbe-
auftragten des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums über eine vorläufige Verwertung 
der Erkenntnisse entsprechend Absatz 5 
Satz 2 und 3. Die Bediensteten sind zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bekannt ge-
wordenen Erkenntnisse, die nicht verwertet 
werden dürfen, verpflichtet. Die gerichtliche 
Entscheidung nach Absatz 5 Satz 2 ist un-
verzüglich nachzuholen. 
 
(7) Dient die Maßnahme ausschließlich dem 
kurzzeitig erforderlichen Schutz der für den 
Verfassungsschutz bei einem Einsatz in der 
Wohnung tätigen Personen, erfolgt die An-
ordnung abweichend von Absatz 4 Satz 1 
durch die Leitung der Verfassungsschutzab-
teilung oder ihre Vertretung. Eine anderwei-
tige Verwendung der durch die Wohnraum-
überwachung erlangten Erkenntnisse ist nur 
zulässig, wenn zuvor richterlich festgestellt 
wurde, dass die Maßnahme rechtmäßig ist 
und die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 
3 und die Entscheidung nach Absatz 5 Satz 
2 und 3 vorliegen. § 13 Absatz 5 gilt entspre-
chend. Im Übrigen sind die Daten unverzüg-
lich zu löschen. 

vorliegen. Die Beendigung ist dem für die An-
ordnung zuständigen Gericht anzuzeigen. 
 
(5) Daten, die durch eine Maßnahme nach 
Absatz 1 erlangt worden sind, sind, soweit 
sie nicht unmittelbar nach der Erhebung 
ohne inhaltliche Kenntnisnahme gelöscht 
wurden, vor ihrer Auswertung dem für die 
Anordnung zuständigen Gericht vorzulegen. 
Dieses entscheidet unverzüglich über die 
Verwendbarkeit oder Löschung der Daten. 
Soweit einen Vertrauensbereich betreffende 
Erkenntnisse erlangt worden sind, dürfen sie 
nicht verwendet werden und sind unverzüg-
lich zu löschen. § 21 Absatz 7 und 9 gilt ent-
sprechend. 
 
(6) Bei Gefahr im Verzug können die Er-
kenntnisse, die durch eine Maßnahme nach 
Absatz 1 erlangt wurden, durch eine von der 
Auswertung unabhängige und besonders 
bestellte Bedienstete oder einen solchen Be-
diensteten des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums, die oder der die Befähigung zum 
Richteramt hat, gesichtet werden. Diese 
oder dieser entscheidet im Benehmen mit 
der oder dem behördlichen Datenschutzbe-
auftragten des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums über eine vorläufige Verwertung 
der Erkenntnisse entsprechend Absatz 5 
Satz 2 und 3. Die Bediensteten sind zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bekannt ge-
wordenen Erkenntnisse, die nicht verwertet 
werden dürfen, verpflichtet. Die gerichtliche 
Entscheidung nach Absatz 5 Satz 2 ist un-
verzüglich nachzuholen. 
 
(7) Dient die Maßnahme ausschließlich dem 
kurzzeitig erforderlichen Schutz der für den 
Verfassungsschutz bei einem Einsatz in der 
Wohnung tätigen Personen, erfolgt die An-
ordnung abweichend von Absatz 4 Satz 1 
durch die Leitung der Verfassungsschutzab-
teilung oder ihre Vertretung. Eine anderwei-
tige Verwertung der hierbei erlangten Er-
kenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafver-
folgung oder der Gefahrenabwehr und nur 
zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Ge-
fahr im Verzuge ist die richterliche Entschei-
dung unverzüglich nachzuholen. § 13 Ab-
satz 5 gilt entsprechend. Im Übrigen sind die 
Daten unverzüglich zu löschen. 
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(8) Die erhobenen personenbezogenen Da-
ten sind vom übrigen Aktenbestand und ge-
meinsamen Dateien im Sinne des § 29 ge-
trennt zu halten. 
 
(9) Die Maßnahme ist nach ihrer Beendigung 
der betroffenen Person gemäß § 12 mitzutei-
len. 

 

 
(8) Die erhobenen personenbezogenen Da-
ten sind vom übrigen Aktenbestand und ge-
meinsamen Dateien im Sinne des § 29 ge-
trennt zu halten. 
 
(9) Die Maßnahme ist nach ihrer Beendigung 
der betroffenen Person gemäß § 12 mitzutei-
len. 
 

Teil 3  
Weiterverarbeitung von Informationen,  

Analyse, Datenschutzkontrolle 
 

§ 24  
Weiterverarbeitung personenbezogener 

Daten 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene 
Daten verarbeiten, auch in schriftlichen oder 
elektronischen Akten; die Verarbeitung ist 
auch zulässig, wenn die betroffene Person 
eingewilligt hat. Die Verarbeitung in zur Per-
son geführten schriftlichen oder elektroni-
schen Akten und Dateien ist zulässig, wenn 
 
1.  tatsächliche Anhaltspunkte für Bestre-

bungen oder Tätigkeiten nach § 3 Ab-
satz 1 vorliegen, 

 
2.  dies für die Erforschung und Bewertung 

von Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 3 Absatz 1 erforderlich ist oder 

 
3.  die Verfassungsschutzbehörde nach § 3 

Absatz 4 tätig wird. 
 
Personenbezogene Daten in Dateien, die 
der Auswertung zur Aufgabenerfüllung ge-
mäß § 3 Absatz 1 und 4 dienen, müssen 
durch Akten oder andere Datenträger beleg-
bar sein. Dokumente, die nach Satz 2 ge-
speicherte Angaben belegen, dürfen auch 
gespeichert werden, wenn in ihnen weitere 
personenbezogene Daten Dritter enthalten 
sind. Eine Abfrage von Daten Dritter ist nur 
zu Zwecken des § 30 zulässig. 
 
(2) Zur Aufgabenerfüllung nach § 3 Absatz 4 
dürfen in automatisierten Dateien nur perso-
nenbezogene Daten über die Personen ge-
speichert werden, 

 Teil 3  
Weiterverarbeitung von Informationen,  

Analyse, Datenschutzkontrolle 
 

§ 24  
Weiterverarbeitung personenbezogener 

Daten 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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1.  die der Sicherheitsüberprüfung unterlie-

gen oder in die Sicherheitsüberprüfung 
einbezogen werden oder 

 
2.  für die eine Nachberichtspflicht der Ver-

fassungsschutzbehörde im Rahmen ei-
ner gesetzlich vorgesehenen Mitwir-
kungspflicht besteht. 

 
(3) Für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten Dritter gilt § 6 Absatz 7 entsprechend. 
Zufällig automatisiert erhobene personenbe-
zogene Daten Dritter dürfen verarbeitet wer-
den, sofern dies für Zwecke nach Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und 2 erforderlich ist. Im 
Übrigen sind automatisiert erhobene Daten 
Dritter zu löschen. 
 
(4) Eine Speicherung personenbezogener 
Daten eines Mitglieds des Europäischen 
Parlaments, des Bundestags oder eines 
Landesparlaments gemäß Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 oder 2 in zu ihrer Person geführ-
ten Dateien oder Akten ist nur dann zulässig, 
wenn die damit verbundene Einschränkung 
des freien Mandats im Einzelfall zur Aufga-
benwahrnehmung gemäß § 3 Absatz 1 erfor-
derlich ist. Dies kommt insbesondere dann in 
Betracht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass die oder der Abgeord-
nete das Mandat zum Kampf gegen die frei-
heitliche demokratische Grundordnung miss-
braucht oder diese aktiv und aggressiv be-
kämpft. Über die Erforderlichkeit der Spei-
cherung entscheidet die für Inneres zustän-
dige Ministerin oder der für Inneres zustän-
dige Minister beziehungsweise ihre oder 
seine Vertretung im Amt nach Anhörung des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums. 
 
(5) Personenbezogene Daten, die mit nach-
richtendienstlichen Mitteln erhoben wurden, 
sind zu kennzeichnen.  
 
(6) Personenbezogene Daten dürfen über 
den für die Datenerhebung maßgebenden 
Anlass und Zweck hinaus nur genutzt wer-
den zu Auskunftszwecken nach § 30 oder 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, dass die Daten als konkreter Ansatz 
für eine Verarbeitung unter den Vorausset-
zungen des § 6 Absatz 1 geeignet sind. Ein 
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automatisierter Abgleich personenbezoge-
ner Daten ist nur beschränkt auf Akten eng 
umgrenzter Anwendungsgebiete zulässig. 
Bei jeder Abfrage personenbezogener Daten 
in Akten und Dateien sind für Zwecke der Da-
tenschutzkontrolle der Zeitpunkt, die Anga-
ben, die die Feststellung der abgefragten 
Daten ermöglichen, sowie Angaben zur 
Feststellung des Abfragenden zu protokollie-
ren. Die protokollierten Daten dürfen nur für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Da-
tensicherung oder zur Sicherstellung eines 
ordnungsgemäßen Betriebs der Datenverar-
beitungsanlage verwendet werden. Die Pro-
tokolldaten sind am Ende des Kalenderjah-
res, das dem Jahr der Protokollierung folgt, 
zu löschen. 
 
(7) Umfang und Dauer der Speicherung per-
sonenbezogener Daten sind auf das für die 
Aufgabenerfüllung der Verfassungsschutz-
behörde erforderliche Maß zu beschränken.  
 
(8) Von diesen Vorschriften abweichende 
Regelungen zu den nachrichtendienstlichen 
Mitteln gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 7 bis 
15 gehen vor. 

 
§ 25  

Weiterverarbeitung personenbezogener 
Daten Minderjähriger 

 
(1) Personenbezogene Daten über das Ver-
halten Minderjähriger dürfen für andere Zwe-
cke als zur Prävention und zur Ausstiegsbe-
gleitung vor Vollendung des 14. Lebensjah-
res nicht in zu ihrer Person geführten Akten 
oder Dateien gespeichert werden. 
 
(2) In zu ihrer Person geführten Akten oder 
Dateien gespeicherte Daten über eine min-
derjährige Person sind nach zwei Jahren auf 
die Erforderlichkeit der Speicherung hin zu 
überprüfen und spätestens nach fünf Jahren 
zu löschen, es sei denn, dass nach Eintritt 
der Volljährigkeit weitere Erkenntnisse ange-
fallen sind, die eine Fortdauer der Speiche-
rung rechtfertigen. 
 

 
 
 

 § 25  
Weiterverarbeitung personenbezogener 

Daten Minderjähriger 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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§ 26  
Einsatz automatisierter Verfahren zur Da-

tenanalyse 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten darf auch mittels automatisierter Ver-
fahren erfolgen.  
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Filterung, Sortierung und Priorisierung per-
sonenbezogener Daten Systeme mit mathe-
matisch-statistischen Verfahren, wie maschi-
nellem Lernen und künstlicher Intelligenz, 
nutzen, wenn dies zur Aufklärung bestimm-
ter beobachtungsbedürftiger Bestrebungen 
oder Tätigkeiten im Sinne des § 3 Absatz 1 
im Einzelfall erforderlich ist. Der Einsatz 
selbst weiter lernender Systeme ist unzuläs-
sig. Durch den Einsatz eines nachrichten-
dienstlichen Mittels gemäß § 10 Absatz 1 
Nummer 15 gewonnene Daten dürfen nicht 
nach Satz 1 verarbeitet werden.  
 
 
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen und Tätigkei-
ten vorhandene Daten, insbesondere im 
elektronischen Aktensystem oder im nach-
richtendienstlichen Informationssystem ge-
speicherte personenbezogene Daten, mit-
tels einer automatisierten Anwendung zur 
Datenverarbeitung zusammenführen und 
darüber hinaus zum Zwecke der Analyse 
weiterverarbeiten, wenn dies zu den ur-
sprünglichen Erhebungszwecken der be-
troffenen Daten nicht außer Verhältnis steht. 
Dabei dürfen auch Systeme mit mathema-
tisch-statistischen Verfahren, wie maschinel-
les Lernen und künstliche Intelligenz, genutzt 
werden. Der Einsatz selbst weiter lernender 
Systeme ist unzulässig. Eine Kennzeichnung 
nach § 24 Absatz 5 ist aufrecht zu erhalten. 
Das Einbeziehen von polizeilichen Daten-
banken oder von Daten, die durch den Ein-
satz eines nachrichtendienstlichen Mittels 
gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 15 erhoben 
wurden, ist nicht zulässig. 
 
 
 

 § 26  
Einsatz automatisierter Verfahren zur Da-

tenanalyse 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten darf auch mittels automatisierter Ver-
fahren erfolgen.  
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Filterung, Sortierung und Priorisierung bei ihr 
vorhandener personenbezogener Daten 
Systeme mit mathematisch-statistischen 
Verfahren, wie maschinellem Lernen und 
künstlicher Intelligenz, nutzen, wenn dies zur 
Aufklärung bestimmter beobachtungsbedürf-
tiger Bestrebungen oder Tätigkeiten im 
Sinne des § 3 Absatz 1 im Einzelfall erforder-
lich ist. Der Einsatz selbst weiter lernender 
Systeme ist unzulässig. Eine Verknüpfung 
der Analysesysteme mit dem Internet erfolgt 
nicht. Durch den Einsatz eines nachrichten-
dienstlichen Mittels gemäß § 10 Absatz 1 
Nummer 15 gewonnene Daten dürfen nicht 
nach Satz 1 verarbeitet werden.  
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur 
Aufklärung mindestens erheblich beobach-
tungsbedürftiger Bestrebungen und Tätigkei-
ten bei ihr vorhandene Daten, insbesondere 
im elektronischen Aktensystem oder im 
nachrichtendienstlichen Informationssystem 
gespeicherte personenbezogene Daten, mit-
tels einer automatisierten Anwendung zur 
Datenverarbeitung zusammenführen und 
darüber hinaus zum Zwecke der Analyse 
weiterverarbeiten, wenn dies zu den ur-
sprünglichen Erhebungszwecken der be-
troffenen Daten nicht außer Verhältnis steht. 
Dabei dürfen auch Systeme mit mathema-
tisch-statistischen Verfahren, wie maschinel-
les Lernen und künstliche Intelligenz, genutzt 
werden. Der Einsatz selbst weiter lernender 
Systeme ist unzulässig. Eine Verknüpfung 
der Analysesysteme mit dem Internet erfolgt 
nicht. Eine Kennzeichnung nach § 24 Absatz 
5 ist aufrecht zu erhalten. Das Einbeziehen 
von polizeilichen Datenbanken oder von Da-
ten, die durch den Einsatz eines nachrichten-
dienstlichen Mittels gemäß § 10 Absatz 1 
Nummer 15 erhoben wurden, ist nicht zuläs-
sig. 
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(4) Im Rahmen der Verarbeitung nach Ab-
satz 3 können insbesondere datei- und infor-
mationssystemübergreifend Beziehungen 
oder Zusammenhänge zwischen Personen, 
Personengruppierungen, Institutionen, Or-
ganisationen, Objekten und Sachen herge-
stellt, unbedeutende Informationen und Er-
kenntnisse ausgeschlossen, Suchkriterien 
gewichtet, die eingehenden Erkenntnisse 
bekannten Sachverhalten zugeordnet sowie 
gespeicherte Daten statistisch ausgewertet 
werden.  
 
(5) Eingesetzte IT-Produkte sind regelmäßig 
zu überprüfen und auf dem Stand der Tech-
nik zu halten. Soweit wie technisch möglich, 
muss die Nachvollziehbarkeit der nach den 
Absätzen 1 bis 4 verwendeten Verfahren si-
chergestellt werden.  
 
(6) Die Verfassungsschutzbehörde darf all-
gemein zugängliche und bei ihr vorhandene 
personenbezogene Daten zur Entwicklung, 
Überprüfung, Änderung oder zum Trainieren 
von IT-Produkten weiterverarbeiten, soweit 
dies erforderlich ist, insbesondere, weil 
 
1.  unveränderte Daten benötigt werden 

oder 
 
2.  eine Anonymisierung oder Pseudonymi-

sierung der Daten nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

 
Soweit möglich, sollen dabei Daten aus all-
gemein zugänglichen Quellen genutzt wer-
den. Die Daten sind so auszuwählen, dass 
statistische Verzerrungen und diskriminie-
rende Verarbeitungsprozesse möglichst ver-
mieden werden. Daten aus dem Einsatz ei-
nes nachrichtendienstlichen Mittels nach 
§ 10 Absatz 1 Nummer 15 dürfen nicht nach 
Satz 1 verarbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 
(7) Personenbezogene und weitere Daten, 
die für Zwecke der Absätze 5 und 6 erforder-
lich sind, sind getrennt von den Akten und 
Dateien nach § 24 Absatz 1 Satz 2 

(4) Im Rahmen der Verarbeitung nach Ab-
satz 3 können insbesondere datei- und infor-
mationssystemübergreifend Beziehungen 
oder Zusammenhänge zwischen Personen, 
Personengruppierungen, Institutionen, Or-
ganisationen, Objekten und Sachen herge-
stellt, unbedeutende Informationen und Er-
kenntnisse ausgeschlossen, Suchkriterien 
gewichtet, die eingehenden Erkenntnisse 
bekannten Sachverhalten zugeordnet sowie 
gespeicherte Daten statistisch ausgewertet 
werden.  
 
(5) Eingesetzte IT-Produkte sind regelmäßig 
zu überprüfen und auf dem Stand der Tech-
nik zu halten. Soweit wie technisch möglich, 
muss die Nachvollziehbarkeit der nach den 
Absätzen 1 bis 4 verwendeten Verfahren si-
chergestellt werden.  
 
(6) Die Verfassungsschutzbehörde darf all-
gemein zugängliche und bei ihr vorhandene 
personenbezogene Daten zur Entwicklung, 
Überprüfung, Änderung oder zum Trainieren 
von IT-Produkten weiterverarbeiten, soweit 
dies erforderlich ist, insbesondere, weil 
 
1.  unveränderte Daten benötigt werden 

oder 
 
2.  eine Anonymisierung oder Pseudonymi-

sierung der Daten nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

 
Soweit möglich, sollen dabei Daten aus all-
gemein zugänglichen Quellen genutzt wer-
den. Die Daten sind so auszuwählen, dass 
statistische Verzerrungen und diskriminie-
rende Verarbeitungsprozesse möglichst ver-
mieden werden. Die Nutzung von Analyseer-
gebnissen als Trainingsdaten ist nur zuläs-
sig, wenn die Analyseergebnisse durch qua-
lifizierte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der 
Verfassungsschutzbehörde geprüft und 
nachvollzogen worden sind. Daten aus dem 
Einsatz eines nachrichtendienstlichen Mittels 
nach § 10 Absatz 1 Nummer 15 dürfen nicht 
nach Satz 1 verarbeitet werden. 
 
(7) Personenbezogene und weitere Daten, 
die für Zwecke der Absätze 5 und 6 erforder-
lich sind, sind getrennt von den Akten und 
Dateien nach § 24 Absatz 1 Satz 2 
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vorzuhalten. Eine Verwendung dieser ge-
trennt vorgehaltenen Daten zu anderen Zwe-
cken ist unzulässig. Sie sind zum frühest-
möglichen Zeitpunkt zu anonymisieren. Die 
Daten sind zu löschen, sobald die Verfahren 
nicht mehr genutzt werden, zu deren Ent-
wicklung, Überprüfung, Änderung oder Trai-
ning sie verwendet wurden. Soweit Daten 
aus dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mit-
tel nach § 10 Absatz 1 Nummer 7 bis 14 ein-
geflossen sind, ist die Löschung gemäß § 21 
Absatz 7 und 9 vorzunehmen. Soweit bei Da-
tenverarbeitungen nach den Absätzen 1 bis 
4 Daten Dritter verarbeitet werden, sind 
diese Daten nach der Verarbeitung zu lö-
schen. 
 
(8) Automatisierte Entscheidungen auf Basis 
der nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten 
Daten, insbesondere zum Einsatz nachrich-
tendienstlicher Mittel, sind ausgeschlossen. 
Die Letztbewertung der Analyseergebnisse 
obliegt einer Mitarbeiterin oder einem Mitar-
beiter der Verfassungsschutzbehörde. Diese 
oder dieser steuert auch die aktenmäßige 
Erfassung der verarbeiteten Daten und Ana-
lyseergebnisse. 
 
(9) Die Entscheidung über den Einsatz auto-
matisierter Datenauswertungen gemäß der 
Absätze 2 und 3, bei denen auch mit nach-
richtendienstlichen Mitteln erhobene Daten 
verarbeitet werden, trifft die Leitung der Ver-
fassungsschutzabteilung oder ihre Vertre-
tung. Diese entscheidet auch über die Ent-
wicklung, Überprüfung, Änderung oder das 
Training entsprechender IT-Produkte. Die 
Entscheidung ist zu dokumentieren. In ihr 
sind das Ziel der Datenauswertung sowie die 
einzubeziehenden Daten darzustellen. 
 
(10) Der Zugang und die Nutzung von auto-
matisierten Verfahren ist mit einem Rechte- 
und Rollenkonzept zu regeln. In diesem ist 
die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer ange-
messen zu begrenzen. Bei jeder Nutzung 
sind Zeitpunkt, Angaben, die die Feststellung 
der verarbeiteten Daten ermöglichen sowie 
Angaben zur Feststellung der Nutzerin oder 
des Nutzers zu protokollieren. Die protokol-
lierten Daten dürfen nur für Zwecke der Da-
tenschutzkontrolle, der Datensicherung oder 
zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 

vorzuhalten. Eine Verwendung dieser ge-
trennt vorgehaltenen Daten zu anderen Zwe-
cken ist unzulässig. Sie sind zum frühest-
möglichen Zeitpunkt zu anonymisieren. Die 
Daten sind zu löschen, sobald die Verfahren 
nicht mehr genutzt werden, zu deren Ent-
wicklung, Überprüfung, Änderung oder Trai-
ning sie verwendet wurden. Soweit Daten 
aus dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mit-
tel nach § 10 Absatz 1 Nummer 7 bis 14 ein-
geflossen sind, ist die Löschung gemäß § 21 
Absatz 7 und 9 vorzunehmen. Soweit bei Da-
tenverarbeitungen nach den Absätzen 1 bis 
4 Daten Dritter verarbeitet werden, sind 
diese Daten nach der Verarbeitung zu lö-
schen. 
 
(8) Automatisierte Entscheidungen auf Basis 
der nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten 
Daten, insbesondere zum Einsatz nachrich-
tendienstlicher Mittel, sind ausgeschlossen. 
Die Letztbewertung der Analyseergebnisse 
obliegt einer Mitarbeiterin oder einem Mitar-
beiter der Verfassungsschutzbehörde. Diese 
oder dieser steuert auch die aktenmäßige 
Erfassung der verarbeiteten Daten und Ana-
lyseergebnisse. 
 
(9) Die Entscheidung über den Einsatz auto-
matisierter Datenauswertungen gemäß der 
Absätze 2 und 3, bei denen auch mit nach-
richtendienstlichen Mitteln erhobene Daten 
verarbeitet werden, trifft die Leitung der Ver-
fassungsschutzabteilung oder ihre Vertre-
tung. Diese entscheidet auch über die Ent-
wicklung, Überprüfung, Änderung oder das 
Training entsprechender IT-Produkte. Die 
Entscheidung ist zu dokumentieren. In ihr 
sind das Ziel der Datenauswertung sowie die 
einzubeziehenden Daten darzustellen. 
 
(10) Der Zugang zu und die Nutzung von au-
tomatisierten Verfahren sind mit einem 
Rechte- und Rollenkonzept zu regeln. Die 
Nutzerinnen und Nutzer sind besonders zu 
qualifizieren. In diesem ist die Zahl der Nut-
zerinnen und Nutzer angemessen zu be-
grenzen. Bei jeder Nutzung sind Zeitpunkt, 
Angaben, die die Feststellung der verarbei-
teten Daten ermöglichen sowie Angaben zur 
Feststellung der Nutzerin oder des Nutzers 
zu protokollieren. Die protokollierten Daten 
dürfen nur für Zwecke der 
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Betriebs der Datenverarbeitungsanlage ver-
wendet werden. Sie sind am Ende des Ka-
lenderjahres, das dem Jahr der Protokollie-
rung folgt, zu löschen. 
 
 
 
(11) Das Nähere zur Entwicklung, Überprü-
fung, Änderung oder dem Training entspre-
chender IT-Produkte sowie zur Nutzung der 
automatisierten Verfahren nach den Absät-
zen 2 und 3 sowie zur Datenhaltung im Sinne 
des Absatzes 7 ist in einer Dienstanweisung 
zu regeln, die nach Anhörung des Parlamen-
tarischen Kontrollgremiums erlassen wird. 
Vor jeder Änderung der Dienstanweisung ist 
das Parlamentarische Kontrollgremium zu 
hören. 

 

Datenschutzkontrolle, der Datensicherung 
oder zur Sicherstellung eines ordnungsge-
mäßen Betriebs der Datenverarbeitungsan-
lage verwendet werden. Sie sind am Ende 
des Kalenderjahres, das dem Jahr der Pro-
tokollierung folgt, zu löschen. 
 
(11) Das Nähere zur Entwicklung, Überprü-
fung, Änderung oder dem Training entspre-
chender IT-Produkte sowie zur Nutzung der 
automatisierten Verfahren nach den Absät-
zen 2 und 3 sowie zur Datenhaltung im Sinne 
des Absatzes 7 ist in einer Dienstanweisung 
zu regeln, die nach Anhörung des Parlamen-
tarischen Kontrollgremiums erlassen wird. 
Vor jeder Änderung der Dienstanweisung ist 
das Parlamentarische Kontrollgremium zu 
hören. 
 

§ 27  
Berichtigung, Löschung, Vernichtung  

und Verarbeitungseinschränkung 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde hat die in 
Akten oder Dateien gespeicherten personen-
bezogenen Daten zu berichtigen, wenn sie 
unrichtig sind. Wird die Richtigkeit der ge-
speicherten personenbezogenen Daten von 
der betroffenen Person bestritten, ist dies in 
der Akte oder Datei zu vermerken. 
 
(2) Personenbezogene Daten in Akten oder 
Dateien sind zu löschen, wenn 
 
1.  ihre Speicherung unzulässig war oder 
 
2.  ihre Kenntnis zur Aufgabenerfüllung 

nicht mehr erforderlich ist. 
 
Die Verfassungsschutzbehörde prüft bei der 
Einzelfallbearbeitung und im Übrigen nach 
von ihr festgesetzten Fristen, spätestens je-
doch nach fünf Jahren, ob gespeicherte per-
sonenbezogene Daten zur Aufgabenerfül-
lung noch erforderlich sind. 
 
(3) In zur Person geführten Akten und Da-
teien gespeicherte personenbezogene Da-
ten über Bestrebungen nach § 3 Absatz 1 
Nummer 1 sind spätestens zehn Jahre, über 
Bestrebungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 
und 4 spätestens 15 Jahre nach dem Zeit-
punkt der letzten gespeicherten relevanten 

 § 27  
Berichtigung, Löschung, Vernichtung  

und Verarbeitungseinschränkung 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Information zu löschen, es sei denn, die Lei-
tung der Verfassungsschutzabteilung oder 
ihre Vertretung stellt im Einzelfall fest, dass 
die weitere Speicherung 
 
1.  zur Aufgabenerfüllung der Verfassungs-

schutzbehörde oder  
 
2.  zur Wahrung schutzwürdiger Belange 

der betroffenen Person 
 
erforderlich ist. Die Gründe sind aktenkundig 
zu machen.  
 
(4) Sind personenbezogene Daten in Akten 
oder Dateien gespeichert und ist eine Ab-
trennung nicht oder nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand möglich, ist die Löschung 
oder Vernichtung durchzuführen, sobald die 
gesamte Akte oder Datei zur Aufgabenerfül-
lung nicht mehr erforderlich ist. Vor der Ver-
nichtung oder Löschung einer zur Person ge-
führten Akte oder Datei ist die Freigabe 
durch die Leitung der Verfassungsschutzab-
teilung oder ihrer Vertretung einzuholen. 
 
(5) Die Löschung oder Vernichtung unter-
bleibt, wenn die Verfassungsschutzbehörde 
im Einzelfall feststellt, dass  
 
1.  dadurch schutzwürdige Interessen der 

betroffenen Person beeinträchtigt wür-
den oder 

 
2.  die Daten zur Behebung einer bestehen-

den Beweisnot unerlässlich sind. 
 
In diesen Fällen ist die Verarbeitung der Da-
ten einzuschränken. Verarbeitungseinge-
schränkte Daten sind mit einem entspre-
chenden Vermerk zu versehen. Sie dürfen, 
außer in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2, 
nur noch mit Einwilligung der betroffenen 
Person verarbeitet werden. Eine Aufhebung 
der Einschränkung ist möglich, wenn ihre 
Voraussetzungen nachträglich entfallen. In 
den Fällen des Absatzes 4 ist die Verarbei-
tung ebenfalls einzuschränken, wenn eine 
betroffene Person die Löschung verlangt und 
die weitere Speicherung sie in unangemes-
sener Weise beeinträchtigen würde. 
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(6) Personenbezogene Daten, die aus-
schließlich zu Zwecken der Datenschutzkon-
trolle, der Datensicherung oder zur Sicher-
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebes 
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert 
werden, dürfen nur für diese Zwecke ver-
wendet werden. 
 
(7) Die Verpflichtung nach § 4 Absatz 1 und 
2 des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen - 
vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 188), das 
zuletzt durch Gesetz vom 16. September 
2014 (GV. NRW. S. 603) geändert worden 
ist, bleibt unberührt. 

 
§ 28  

Verfahrensverzeichnis 
 
(1) Beim Einsatz eines Verfahrens zur auto-
matisierten Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten führt die Verfassungsschutzbe-
hörde ein für die behördliche Datenschutzbe-
auftragte oder den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten bestimmtes Verzeichnis. 
 
(2) Das Verzeichnis enthält die folgenden 
Angaben: 
 
1.  den Namen und die Kontaktdaten der 

oder des Verantwortlichen und gegebe-
nenfalls der oder des gemeinsam mit ihr 
oder ihm Verantwortlichen sowie den 
Namen und die Kontaktdaten der oder 
des Datenschutzbeauftragten, 

 
2.  die Zwecke der Verarbeitung, 
 
3.  Angaben über den Kreis der betroffenen 

Personen, 
 
4.  Angaben über die Rechtsgrundlage der 

Verarbeitung, 
 
5.  eine Beschreibung der Art regelmäßig 

zu übermittelnder Daten, den empfan-
genden Stellen sowie die Art und Her-
kunft regelmäßig empfangener Daten, 

 
6.  die zugriffsberechtigten Personen oder 

Personengruppen, 
 
7.  gegebenenfalls die Verwendung von 

Profiling, 

 § 28  
Verfahrensverzeichnis 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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8.  gegebenenfalls die beabsichtigten Über-

mittlungen personenbezogener Daten 
an Stellen in einem Drittstaat oder an 
eine internationale Organisation, 

 
9.  die vorgesehenen Fristen für die Lö-

schung oder die Überprüfung der Erfor-
derlichkeit der Speicherung der perso-
nenbezogenen Daten und 

 
10.  eine allgemeine Beschreibung der tech-

nischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß § 64 des Bundesdaten-
schutzgesetzes. 

§ 29  
Gemeinsame Dateien 

 
Die Verfassungsschutzbehörde ist befugt, 
personenbezogene Daten in gemeinsamen 
Dateien mit den Verfassungsschutzbehör-
den des Bundes und der Länder und ande-
ren Sicherheitsbehörden zu verarbeiten, 
wenn besondere bundesrechtliche oder lan-
desrechtliche Vorschriften Anlass, Umfang 
und sonstige datenschutzrechtliche Anforde-
rungen regeln. 
 

 

 § 29  
Gemeinsame Dateien 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  

 

§ 30  
Datenschutzrechtliche Auskunft 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde erteilt auf 
schriftlichen oder elektronischen Antrag der 
antragstellenden Person kostenfrei Auskunft 
über die zu ihrer Person gespeicherten Da-
ten, den Zweck und die Rechtsgrundlage der 
Speicherung. Zu personenbezogenen Daten 
in Akten erstreckt sich die Auskunft auf alle 
Daten, die strukturiert in automatisierten Da-
teien gespeichert sind, es sei denn, die be-
troffene Person macht Angaben, die das Auf-
finden weiterer Daten ermöglichen, und der 
für die Erteilung der Auskunft erforderliche 
Aufwand steht nicht außer Verhältnis zu dem 
von der betroffenen Person geltend gemach-
ten Informationsinteresse. Ein Recht auf Ak-
teneinsicht besteht nicht. 
 
(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 
 

 § 30  
Datenschutzrechtliche Auskunft 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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1.  eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung 
durch die Auskunftserteilung zu besor-
gen ist, 

 
2.  durch die Auskunftserteilung Personen 

nach § 10 Absatz 1 Nummer 4 oder 6 
gefährdet sein können oder die Ausfor-
schung des Erkenntnisstandes oder der 
Arbeitsweise der Verfassungsschutzbe-
hörde zu befürchten ist, 

 
3.  die Auskunft die öffentliche Sicherheit 

gefährden oder sonst dem Wohl des 
Bundes oder eines Landes Nachteile 
bereiten würde, oder 

 
4.  die Daten oder die Tatsache der Spei-

cherung nach einer Rechtsvorschrift 
oder wegen der überwiegenden berech-
tigten Interessen Dritter geheim gehal-
ten werden müssen. 

 
Die Entscheidung trifft die Leitung der Ver-
fassungsschutzabteilung oder ihre Vertre-
tung. Dazu kann sie auch eine Mitarbeiterin 
oder einen Mitarbeiter ständig oder im Ein-
zelfall besonders beauftragen. 
 
(3) Die Auskunftsverpflichtung erstreckt sich 
nicht auf die Herkunft der Daten und die 
empfangenden Stellen von Übermittlungen. 
 
(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung 
bedarf keiner Begründung, soweit dadurch 
der Zweck der Auskunftsverweigerung ge-
fährdet würde. Die Gründe der Auskunftsver-
weigerung sind aktenkundig zu machen. 
Wird die Auskunftserteilung abgelehnt, ist 
die betroffene Person auf die Rechtsgrund-
lage für das Fehlen der Begründung und da-
rauf hinzuweisen, dass sie sich an die Lan-
desbeauftragte oder den Landesbeauftrag-
ten für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
im Folgenden die oder der Landesbeauf-
tragte, wenden kann. Der oder dem Landes-
beauftragten ist auf ihr oder sein Verlangen 
Auskunft zu erteilen. Die Auskunft ist nur der 
oder dem Landesbeauftragten persönlich zu 
erteilen, wenn die für Inneres zuständige Mi-
nisterin oder der für Inneres zuständige Mi-
nister beziehungsweise ihre oder seine Ver-
tretung im Amt im Einzelfall feststellt, dass 
dies die Sicherheit des Bundes oder eines 
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Landes gebietet. Die Personalien einer be-
troffenen Person, der Vertraulichkeit beson-
ders zugesichert worden ist, müssen auch 
der oder dem Landesbeauftragten gegen-
über nicht offenbart werden. Mitteilungen der 
oder des Landesbeauftragten dürfen keine 
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der 
Verfassungsschutzbehörde zulassen. 

 
§ 31  

Unabhängige Datenschutzkontrolle 
 
(1) Jede Person kann sich an die Landesbe-
auftragte oder den Landesbeauftragten wen-
den, wenn sie der Ansicht ist, bei der Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten 
durch die Verfassungsschutzbehörde in ih-
ren Rechten verletzt worden zu sein.  
 
(2) Die oder der Landesbeauftragte kontrol-
liert bei der Verfassungsschutzbehörde die 
Einhaltung der Vorschriften über den Daten-
schutz, auch bei der Datenverarbeitung nach 
§ 26; sie oder er berät die Verfassungs-
schutzbehörde in Belangen des Datenschut-
zes. Die oder der Landesbeauftragte unter-
richtet das Kontrollgremium nach § 50 über 
durchgeführte Kontrollmaßnahmen. Soweit 
die Einhaltung von Vorschriften der Kontrolle 
durch die G 10-Kommission unterliegt, unter-
liegt sie nicht der Kontrolle durch die Landes-
beauftragte oder den Landesbeauftragten, 
es sei denn, die G 10-Kommission ersucht 
darum, die Einhaltung der Vorschriften über 
den Datenschutz bei bestimmten Vorgängen 
oder in bestimmten Bereichen zu kontrollie-
ren und ausschließlich ihr darüber zu berich-
ten. 
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde ist ver-
pflichtet, die Landesbeauftragte oder den 
Landesbeauftragten und ihre oder seine 
schriftlich besonders Beauftragten bei der 
Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zu un-
terstützen. Den in Satz 1 genannten Perso-
nen ist dabei insbesondere  
 
1.  Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht 

in alle Unterlagen, insbesondere in die 
gespeicherten Daten und in die Daten-
verarbeitungsprogramme, zu gewähren, 
die im Zusammenhang mit der Kontrolle 
nach Absatz 2 stehen, sowie 

 § 31  
Unabhängige Datenschutzkontrolle 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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2.  jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu 

gewähren.  
 
Dies gilt nicht, soweit die Verfassungs-
schutzbehörde im Einzelfall feststellt, dass 
die Auskunft oder Einsicht die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gefährden würde.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ohne Be-
schränkung auf die Erfüllung der Aufgaben 
nach § 3. Sie gelten entsprechend für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch andere Stellen, wenn diese der Erfül-
lung der Aufgaben von Verfassungsschutz-
behörden nach § 3 dient. 
 
(5) Stellt die oder der Landesbeauftragte bei 
Datenverarbeitungen der Verfassungs-
schutzbehörde Verstöße gegen die Vor-
schriften über den Datenschutz fest, so be-
anstandet sie oder er dies gegenüber der 
Verfassungsschutzbehörde und fordert 
diese zur Stellungnahme innerhalb einer von 
ihr oder ihm zu bestimmenden Frist auf. Die 
oder der Landesbeauftragte kann von einer 
Beanstandung absehen oder auf eine Stel-
lungnahme verzichten, insbesondere wenn 
es sich um unerhebliche oder inzwischen be-
seitigte Mängel handelt. Die Stellungnahme 
soll auch eine Darstellung der Maßnahmen 
enthalten, die aufgrund der Beanstandung 
der oder des Landesbeauftragten getroffen 
worden sind. Die oder der Landesbeauf-
tragte kann die für den Datenschutz verant-
wortliche Stelle auch davor warnen, dass be-
absichtigte Verarbeitungsvorgänge voraus-
sichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene 
und andere auf die jeweilige Datenverarbei-
tung anzuwendende Vorschriften über den 
Datenschutz verstoßen. 

 
Teil 4  

Übermittlung personenbezogener Daten 
 

Kapitel 1  
Allgemeiner Teil 

 
§ 32  

Übermittlung personenbezogener Daten 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf ohne 
den Einsatz von nachrichtendienstlichen 

 Teil 4  
Übermittlung personenbezogener Daten 

 
Kapitel 1  

Allgemeiner Teil 
 

§ 32  
Übermittlung personenbezogener Daten 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Mitteln erhobene personenbezogene Daten 
einer anderen Stelle übermitteln, wenn dies 
erforderlich ist 
 
1.  zu ihrer eigenen Aufgabenwahrneh-

mung oder 
 
2.  zur Aufgabenwahrnehmung der emp-

fangenden Stelle 
 

a)  zum Schutz der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung,  

 
b)  für andere erhebliche Zwecke der 

öffentlichen Sicherheit oder 
 
c)  für Zwecke des Jugendschutzes 

oder vergleichbar gewichtige 
schutzwürdige Interessen.  

 
Eine automatisierte Übermittlung an öffentli-
che Stellen ist zulässig.  
 
(2) Die Übermittlung von Daten nach Absatz 
1, die systematisch erhoben oder zusam-
mengeführt wurden, richtet sich nach den 
Vorschriften in Kapitel 2.  
 
(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf In-
formationen einschließlich personenbezoge-
ner Daten an den Landtag und die Landes-
regierung übermitteln, wenn dies im Rahmen 
ihrer Aufgaben nach § 3 Absatz 2 erforder-
lich ist. Die Übermittlung von Daten, die mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln gewonnen 
wurden, ist auf das notwendige Maß zu be-
schränken. Die Daten sind von der empfan-
genden Stelle geheim zu halten. Durch tech-
nische und organisatorische Maßnahmen 
hat die empfangende Stelle zu gewährleis-
ten, dass die personenbezogenen Daten ge-
gen unbefugte Kenntnisnahme geschützt 
sind.  
 

 
§ 33  

Weitere Bestimmungen 
 
(1) Sind mit personenbezogenen Daten, die 
übermittelt werden dürfen, weitere Daten der 
betroffenen Person oder eines Dritten so ver-
bunden, dass eine Trennung nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 

 § 33  
Weitere Bestimmungen 

 
(1) Sind mit personenbezogenen Daten, die 
übermittelt werden dürfen, weitere Daten der 
betroffenen Person oder eines Dritten so ver-
bunden, dass eine Trennung nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 
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ist, ist die Übermittlung auch dieser Daten 
zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen 
der betroffenen Person oder eines Dritten an 
der Geheimhaltung offensichtlich überwie-
gen. Die entsprechenden Daten sind zu 
kennzeichnen. Die empfangende Stelle darf 
diese Daten nicht nutzen. Sie ist bei der 
Übermittlung darauf hinzuweisen. 
 
(2) Die Übermittlung personenbezogener 
Daten, die mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln erhoben wurden, an Stellen außerhalb 
des nachrichtendienstlichen Bereichs, richtet 
sich nach den Vorschriften in Kapitel 2. Die 
Übermittlung durch den Einsatz eines nach-
richtendienstlichen Mittels nach § 10 Absatz 
1 Nummer 15 erhobener Daten ist nur dann 
erlaubt, wenn dies ausdrücklich geregelt ist. 
 
(3) Für die Übermittlung aus automatisierten 
Datenverarbeitungen gemäß § 26 Absatz 1 
bis 4 gewonnener Erkenntnisse an Stellen 
außerhalb des Verfassungsschutzverbunds 
ist jeweils die Vorschrift anzuwenden, wel-
che dem intensivsten Eingriffsgehalt der ver-
arbeiteten Daten unter Betrachtung des je-
weiligen Erhebungswegs entspricht. 

 

ist, ist die Übermittlung auch dieser Daten 
zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen 
der betroffenen Person oder eines Dritten an 
der Geheimhaltung offensichtlich überwie-
gen. Die entsprechenden Daten sind zu 
kennzeichnen. Die empfangende Stelle darf 
diese Daten nicht nutzen. Sie ist bei der 
Übermittlung darauf hinzuweisen. 
 
(2) Die Übermittlung personenbezogener 
Daten, die mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln erhoben wurden, an Stellen außerhalb 
des nachrichtendienstlichen Bereichs, richtet 
sich nach den Vorschriften in Kapitel 2. Die 
Übermittlung durch den Einsatz eines nach-
richtendienstlichen Mittels nach § 10 Absatz 
1 Nummer 15 erhobener Daten ist nur dann 
erlaubt, wenn dies ausdrücklich geregelt ist. 
 
(3) Für die Übermittlung aus automatisierten 
Datenverarbeitungen gemäß § 26 Absatz 1 
bis 4 gewonnener Erkenntnisse an Stellen 
außerhalb des Verfassungsschutzverbunds 
ist jeweils die Vorschrift anzuwenden, wel-
che dem intensivsten Eingriffsgewicht der 
verarbeiteten Daten unter Betrachtung des 
jeweiligen Erhebungswegs entspricht. 
 

§ 34  
Übermittlung im nachrichtendienstlichen 

Bereich 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde übermit-
telt alle Informationen, auch mit nachrichten-
dienstlichen Mitteln nach § 10 Absatz 1 
Nummer 1 bis 6 erhobene personenbezo-
gene Daten, und Auswertungsergebnisse an 
die Verfassungsschutzbehörden des Bun-
des und der Länder, soweit diese für deren 
Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Sie un-
terrichtet den Militärischen Abschirmdienst 
über alle Angelegenheiten, deren Kenntnis 
für dessen Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 
Die Übermittlung an den Bundesnachrich-
tendienst richtet sich nach § 42 Absatz 2. 
 
 
(2) Durch den Einsatz eines nachrichten-
dienstlichen Mittels nach § 10 Absatz 1 Num-
mer 7 bis 14 erhobene Informationen dürfen 
an die Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder, den Militärischen 
Abschirmdienst und den 

 § 34 
Übermittlung im nachrichtendienstli-

chen Bereich 
 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde übermit-
telt den Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder unverzüglich die für 
ihre Aufgaben relevanten Informationen, ein-
schließlich mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 bis 14 er-
hobener Daten, soweit diese für deren Auf-
gabenerfüllung erforderlich sind. Sie unter-
richtet das Bundesamt für den Militärischen 
Abschirmdienst über alle Angelegenheiten, 
deren Kenntnis für dessen Aufgabenerfül-
lung erforderlich ist. Die Übermittlung an den 
Bundesnachrichtendienst richtet sich nach 
§ 42 Absatz 2. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf den 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder, dem Bundesamt für den Mi-
litärischen Abschirmdienst und dem Bundes-
nachrichtendienst die in Absatz 1 genannten 
Daten zur eigenen Aufgabenerfüllung im 
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Bundesnachrichtendienst übermittelt werden 
zur Aufklärung von drohenden Gefahren für 
die freiheitliche demokratische Grundord-
nung oder den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes einschließ-
lich der Sicherheit der in der Bundesrepublik 
Deutschland stationierten Truppen der nicht-
deutschen Vertragsstaaten des Nordatlantik-
vertrags. 

 

Sinne des § 3 übermitteln und diese um 
Übermittlung ersuchen, soweit dies für ihre 
eigene Aufgabenerfüllung erforderlich ist. 

 
 

§ 35  
Übermittlung an die Verfassungsschutz-

behörde 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf die 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes 
und der Länder sowie den Militärischen Ab-
schirmdienst und den Bundesnachrichten-
dienst um die Übermittlung personenbezo-
gener Daten ersuchen, soweit dies für ihre 
Aufgabenerfüllung im Sinne des § 3 erforder-
lich ist und diese Daten nicht aus allgemein 
zugänglichen Quellen oder nur mit übermä-
ßigem Aufwand oder nur durch eine die be-
troffene Person stärker belastende Maß-
nahme erhoben werden können. § 18 Absatz 
3 Satz 2 des Bundesverfassungsschutzge-
setzes bleibt unberührt. 
 
(2) Die Behörden des Landes, die Gemein-
den, die Gemeindeverbände und die sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts sowie die Gerichte des Landes, die 
Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der 
staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefug-
nis, die Polizeibehörden übermitteln der Ver-
fassungsschutzbehörde von sich aus die 
ihnen bekannt gewordenen personenbezo-
genen Daten und sonstigen Informationen, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass diese Informationen zu deren 
Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Die 
übermittelten Informationen sind unverzüg-
lich zu prüfen. Ergibt die Prüfung, dass sie 
zur Aufgabenerfüllung nicht erforderlich sind, 
sind sie zu löschen. Die Löschung kann un-
terbleiben, wenn die Trennung von anderen 
Informationen, die zur Erfüllung der Aufga-
ben erforderlich sind, nicht oder nur mit un-
vertretbarem Aufwand möglich ist; in diesem 
Fall ist die Verarbeitung einzuschränken. 
 

 § 35  
Übermittlung an die Verfassungsschutz-

behörde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Die Behörden des Landes, die Gemein-
den, die Gemeindeverbände und die sonsti-
gen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts sowie die Gerichte des Landes, die 
Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der 
staatsanwaltschaftlichen Sachleitungsbefug-
nis, die Polizeibehörden übermitteln der Ver-
fassungsschutzbehörde von sich aus die 
ihnen bekannt gewordenen personenbezo-
genen Daten und sonstigen Informationen, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass diese Informationen zu deren 
Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Die 
übermittelten Informationen sind unverzüg-
lich zu prüfen. Ergibt die Prüfung, dass sie 
zur Aufgabenerfüllung nicht erforderlich sind, 
sind sie zu löschen. Die Löschung kann un-
terbleiben, wenn die Trennung von anderen 
Informationen, die zur Erfüllung der Aufga-
ben erforderlich sind, nicht oder nur mit un-
vertretbarem Aufwand möglich ist; in diesem 
Fall ist die Verarbeitung einzuschränken. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/16227 

 
 

69 

 
 
 
(3) Die Übermittlung personenbezogener 
Daten, die aufgrund einer Maßnahme nach 
§ 100a der Strafprozeßordnung bekanntge-
worden sind, ist nach den Vorschriften der 
Absätze 1 und 2 nur zulässig, wenn tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass je-
mand eine der in § 21 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 genannten Straftaten plant, begeht 
oder begangen hat. Auf die einer Verfas-
sungsschutzbehörde nach Satz 1 übermittel-
ten Kenntnisse und Unterlagen findet § 4 Ab-
satz 1 und 4 des Artikel 10-Gesetzes ent-
sprechende Anwendung. 

 

(2) § 18 Absatz 3 Satz 2 des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes bleibt unberührt. 
 
(3) Die Übermittlung personenbezogener 
Daten, die aufgrund einer Maßnahme nach 
§ 100a der Strafprozeßordnung bekanntge-
worden sind, ist nach den Vorschriften der 
Absätze 1 und 2 nur zulässig, wenn tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass je-
mand eine der in § 21 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 genannten Straftaten plant, begeht 
oder begangen hat. Auf die einer Verfas-
sungsschutzbehörde nach Satz 1 übermittel-
ten Kenntnisse und Unterlagen findet § 4 Ab-
satz 1 und 4 des Artikel 10-Gesetzes ent-
sprechende Anwendung. 
 

§ 36  
Übermittlung personenbezogener Daten 

zur  
Entwicklung, Überprüfung, Änderung 

oder  
zum Trainieren von IT-Produkten 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zum 
Zweck des § 26 Absatz 6 personenbezo-
gene Daten an öffentliche oder nichtöffentli-
che Stellen übermitteln, soweit dies erforder-
lich ist, insbesondere weil 
 
1.  unveränderte Daten benötigt werden 

oder 
 
2.  eine Anonymisierung oder Pseudonymi-

sierung der Daten nicht oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

 
Durch technische und organisatorische Maß-
nahmen hat die Verfassungsschutzbehörde 
bei der Übermittlung zu gewährleisten, dass 
die Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme 
geschützt sind. 
 
(2) Übermittlungen dürfen nur erfolgen an 
Amtsträgerinnen und Amtsträger, für den öf-
fentlichen Dienst besonders Verpflichtete 
oder zur Geheimhaltung Verpflichtete. § 1 
Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflich-
tungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 
469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des Ge-
setzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 
1942) geändert worden ist, findet auf die Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung 

 § 36  
Übermittlung personenbezogener Daten 

zur  
Entwicklung, Überprüfung, Änderung 

oder  
zum Trainieren von IT-Produkten 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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entsprechende Anwendung. Durch techni-
sche und organisatorische Maßnahmen hat 
die empfangende Stelle zu gewährleisten, 
dass die personenbezogenen Daten gegen 
unbefugte Kenntnisnahme geschützt sind. 
Die empfangende Stelle darf die übermittel-
ten Daten nur zu den Zwecken verwenden, 
zu denen sie übermittelt wurden, und hat die 
Daten nach der Verwendung zu löschen. Die 
Löschung ist gegenüber der Verfassungs-
schutzbehörde schriftlich zu bestätigen, die 
elektronische Form ist ausgeschlossen. 
 
(3) Personenbezogene Daten, die mit nach-
richtendienlichen Mitteln gemäß § 10 Ab-
satz 1 nach richterlicher Anordnung oder 
Entscheidung der G 10-Kommission erho-
ben wurden, dürfen nicht übermittelt werden. 

 
§ 37  

Nachberichtspflicht 
 
Erweisen sich personenbezogene Daten 
nach ihrer Übermittlung nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes als unvollständig oder 
unrichtig, so sind sie unverzüglich gegen-
über der empfangenden Stelle zu berichti-
gen, es sei denn, dass dies für die Beurtei-
lung eines Sachverhalts ohne Bedeutung ist. 
 

 § 37  
Nachberichtspflicht 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  

 

§ 38  
Berichterstattung und Publikation 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf die 
Öffentlichkeit einschließlich der Wirtschaft in-
formieren über Bestrebungen und Tätigkei-
ten nach § 3 Absatz 1, soweit hinreichend 
gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte hier-
für vorliegen. Die Information darf bereits im 
Vorfeld einer Gefährdung der Verfassungs-
schutzgüter erfolgen. 
 
(2) Dazu veröffentlicht die Verfassungs-
schutzbehörde jährlich einen zusammenfas-
senden Bericht, insbesondere zu aktuellen 
Entwicklungen und leitet diesen auch den für 
den Verfassungsschutz zuständigen Gre-
mien des Landtages zu. Der Bericht wird 
längstens für drei Jahre bereitgestellt. Dar-
über hinaus darf die Verfassungsschutzbe-
hörde weitere Berichte und Informationen 
veröffentlichen. 
 

 § 38  
Berichterstattung und Publikation 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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(3) Bei der Information nach den Absätzen 1 
und 2 dürfen auch personenbezogene Daten 
bekanntgegeben werden, wenn die Bekannt-
gabe für das Verständnis des Zusammen-
hanges oder der Darstellung von Bestrebun-
gen und Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 erfor-
derlich ist und die Interessen der Allgemein-
heit das schutzwürdige Interesse der be-
troffenen Person überwiegen. 

 
Kapitel 2  

Übermittlung mit nachrichtendienstli-
chen Mitteln  

ersterhobener personenbezogener Daten 
 

§ 39  
Übermittlung an inländische öffentliche 

Stellen  
zur Gefahrenabwehr 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten, die mit nachrichten-
dienstlichen Mitteln erhoben wurden, an eine 
inländische öffentliche Stelle übermitteln, so-
weit dies im Einzelfall auf Grund tatsächli-
cher Anhaltspunkte zur Abwehr einer zumin-
dest konkretisierten Gefahr für ein beson-
ders gewichtiges Rechtsgut gemäß § 2 Ab-
satz 3 erforderlich ist. Im Falle einer unmittel-
bar bevorstehenden Gefahr oder einer im 
Einzelfall bestehenden Gefahr, die von Be-
strebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Absatz 
1 ausgeht, ist die Verfassungsschutzbe-
hörde zur Übermittlung verpflichtet. 
 
(2) Eine konkretisierte Gefahr nach Absatz 1 
Satz 1 liegt vor, wenn sich der zum Schaden 
führende Kausalverlauf zwar noch nicht mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit vorherse-
hen lässt, aber bereits bestimmte Tatsachen 
im Einzelfall auf die Entstehung einer kon-
kreten Gefahr für ein besonders gewichtiges 
Rechtsgut gemäß § 2 Absatz 3 hinweisen. 
 
(3) Personenbezogene Daten, die durch eine 
Maßnahme nach § 10 Absatz 1 Nummer 15 
erhoben wurden, darf die Verfassungs-
schutzbehörde an eine inländische öffentli-
che Stelle zum Zweck des Rechtsgüter-
schutzes nur übermitteln, wenn bestimmte 
Tatsachen vorliegen für eine dringende Ge-
fahr für ein in § 2 Absatz 3 genanntes 

 Kapitel 2  
Übermittlung mit nachrichtendienstli-

chen Mitteln  
ersterhobener personenbezogener Daten 

 
§ 39  

Übermittlung an inländische öffentliche 
Stellen  

zur Gefahrenabwehr 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/16227 

 
 

72 

Rechtsgut und soweit die Übermittlung zur 
Abwehr der Gefahr erforderlich ist. 

 
§ 40  

Übermittlung an inländische öffentliche 
Stellen  

zum administrativen Rechtsgüterschutz 
 
(1) Die Übermittlung an eine inländische öf-
fentliche Stelle ist zulässig mit Einverständ-
nis der betroffenen Person oder, soweit dies 
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte im 
Einzelfall zum Schutz besonders gewichtiger 
Rechtsgüter gemäß § 2 Absatz 3 erforderlich 
ist, 
 
1.  zur Überprüfung der Verfassungstreue 

von Bewerberinnen und Bewerbern so-
wie Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes, 

 
2.  zur Vorbereitung oder Durchführung ei-

ner Maßnahme nach dem Vereinsge-
setz vom 5. August 1964 (BGBl. I S. 
593), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 30. November 2020 (BGBl. I 
S. 2600) geändert worden ist, 

 
3.  zur Vorbereitung oder Stellung eines 

Antrags nach Artikel 18 Satz 2 des 
Grundgesetzes, 

 
4.  zur Vorbereitung oder Stellung eines 

Antrags nach Artikel 21 Absatz 4 des 
Grundgesetzes, 

 
5.  zur Durchführung einer Eignungs- oder 

Zuverlässigkeitsüberprüfung, 
 

a)  die gesetzlich vorgesehen ist, ins-
besondere nach dem Waffenrecht, 
Jagdrecht, Sprengstoffrecht, Atom-
recht, Luftsicherheitsrecht, Außen-
wirtschaftsrecht, Sicherheitsgewer-
berecht, Aufenthaltsrecht oder 
Staatsangehörigkeitsrecht oder den 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzen 
und 

 
b)  für gesetzliche Aufgaben des Ob-

jekt- oder Personenschutzes, 
 

 § 40  
Übermittlung an inländische öffentliche 

Stellen  
zum administrativen Rechtsgüterschutz 

 
(1) Die Übermittlung an eine inländische öf-
fentliche Stelle ist zulässig mit Einverständ-
nis der betroffenen Person oder, soweit dies 
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte im 
Einzelfall zum Schutz besonders gewichtiger 
Rechtsgüter gemäß § 2 Absatz 3 erforderlich 
ist, 
 
1.  zur Überprüfung der Verfassungstreue 

von Bewerberinnen und Bewerbern so-
wie Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes, 

 
2.  zur Vorbereitung oder Durchführung ei-

ner Maßnahme nach dem Vereinsge-
setz vom 5. August 1964 (BGBl. I S. 
593), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 30. November 2020 (BGBl. I 
S. 2600) geändert worden ist, 

 
3.  zur Vorbereitung oder Stellung eines 

Antrags nach Artikel 18 Satz 2 des 
Grundgesetzes, 

 
4.  zur Vorbereitung oder Stellung eines 

Antrags nach Artikel 21 Absatz 4 des 
Grundgesetzes, 

 
5.  zur Durchführung einer Eignungs- oder 

Zuverlässigkeitsüberprüfung, 
 

a)  die gesetzlich vorgesehen ist, ins-
besondere nach dem Waffenrecht, 
Jagdrecht, Sprengstoffrecht, Atom-
recht, Luftsicherheitsrecht, Außen-
wirtschaftsrecht, Sicherheitsgewer-
berecht, Aufenthaltsrecht oder 
Staatsangehörigkeitsrecht oder den 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzen 
und 

 
b)  für gesetzliche Aufgaben des Ob-

jekt- oder Personenschutzes, 
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6.  zur Vorbereitung oder Durchführung der 
Aufhebung eines begünstigenden Ver-
waltungsakts, der auf Grund einer Über-
prüfung im Sinne von Nummer 5 erlas-
sen wurde, 

 
7.  zur Wahrnehmung von gesetzlichen Be-

fugnissen der empfangenden Stelle 
beim aufsichtlichen Schutz vor miss-
bräuchlicher Nutzung von Einrichtungen 
und Dienstleistungen der Unternehmen 
im Finanzsektor in Bezug auf Terroris-
musfinanzierung, 

 
8.  zur Vorbereitung oder Durchführung der 

Strafvollstreckung, einschließlich der 
Vollzugsplanung, gegen die unmittelbar 
betroffene Person oder zur Gewährleis-
tung der Sicherheit des Vollzugs frei-
heitsentziehender Maßnahmen gegen 
Gefährdungen durch diese Person oder 

 
 
 
 
 
9.  zur Durchsetzung von im Bereich der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik der Europäischen Union be-
schlossenen wirtschaftlichen Sanktions-
maßnahmen. 

 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 oder 
auf ein Ersuchen einer zuständigen Stelle im 
Rahmen eines gesetzlich besonders gere-
gelten Anfrageverfahrens ist die Verfas-
sungsschutzbehörde zu der Übermittlung 
verpflichtet. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten an eine inländische 
öffentliche Stelle zur Vorbereitung, Durch-
führung oder Überprüfung einer begünsti-
genden Maßnahme übermitteln, wenn dies 
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte im 
Einzelfall zum Schutz besonders gewichtiger 
Rechtsgüter gemäß § 2 Absatz 3 erforderlich 
ist. 
 
(3) § 39 Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

6.  zur Vorbereitung oder Durchführung der 
Aufhebung eines begünstigenden Ver-
waltungsakts, der auf Grund einer Über-
prüfung im Sinne von Nummer 5 erlas-
sen wurde, 

 
7.  zur Wahrnehmung von gesetzlichen Be-

fugnissen der empfangenden Stelle 
beim aufsichtlichen Schutz vor miss-
bräuchlicher Nutzung von Einrichtungen 
und Dienstleistungen der Unternehmen 
im Finanzsektor in Bezug auf Terroris-
musfinanzierung, 

 
8.  zur Vorbereitung oder Durchführung der 

Strafvollstreckung im Zusammenhang 
mit Straftaten im Sinne des § 41 Ab-
satz 2, einschließlich der Vollzugspla-
nung, gegen die unmittelbar betroffene 
Person oder zur Gewährleistung der Si-
cherheit des Vollzugs freiheitsentzie-
hender Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Straftaten im Sinne des § 41 Absatz 
2 gegen Gefährdungen durch diese Per-
son oder 

 
9.  zur Durchsetzung von im Bereich der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik der Europäischen Union be-
schlossenen wirtschaftlichen Sanktions-
maßnahmen. 

 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 oder 
auf ein Ersuchen einer zuständigen Stelle im 
Rahmen eines gesetzlich besonders gere-
gelten Anfrageverfahrens ist die Verfas-
sungsschutzbehörde zu der Übermittlung 
verpflichtet. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten an eine inländische 
öffentliche Stelle zur Vorbereitung, Durch-
führung oder Überprüfung einer begünsti-
genden Maßnahme übermitteln, wenn dies 
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte im 
Einzelfall zum Schutz besonders gewichtiger 
Rechtsgüter gemäß § 2 Absatz 3 erforderlich 
ist. 
 
(3) § 39 Absatz 3 gilt entsprechend. 
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§ 41  
Übermittlung an Strafverfolgungsbehör-

den  
zum Zwecke der Strafverfolgung 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde übermit-
telt personenbezogene Daten an eine zu-
ständige inländische Strafverfolgungsbe-
hörde, wenn bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht einer besonders schweren Straftat be-
gründen und soweit die Daten zur Verfol-
gung dieser Straftat erforderlich sind. 
 
(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne 
des Absatzes 1 sind 
 
1.  solche, die im Höchstmaß mit einer Frei-

heitsstrafe von mehr als fünf Jahren be-
droht sind, 

 
2.  aus dem Strafgesetzbuch:  
 

a)  Straftaten des Friedensverrats, des 
Hochverrats und der Gefährdung 
des demokratischen Rechtsstaates 
sowie des Landesverrats und der 
Gefährdung der äußeren Sicherheit 
nach den §§ 80a, 83 Absatz 2, § 84 
Absatz 1 bis 3, § 85 Absatz 1, § 87 
Absatz 1, §§ 88, 89 Absatz 1 und 2, 
§ 89c Absatz 5, § 90 Absatz 3, 90a 
Absatz 3, § 90b Absatz 1, § 98 Ab-
satz 1 Satz 1, § 99 Absatz 1 und 
§ 100a Absatz 1 bis 3,  

 
 
b)  Straftaten gegen die Landesvertei-

digung nach den §§ 109d, 109e Ab-
satz 1 bis 3 und 5 Halbsatz 1, § 109f 
und § 109g Absatz 1 und 3, 

 
c)  Widerstand gegen die Staatsgewalt 

nach § 111, soweit zu einer Straftat 
aufgefordert wird, welche im 
Höchstmaß mehr als fünf Jahre 
Freiheitsstrafe androht oder bis zu 
fünf Jahre Freiheitsstrafe und Teil 
dieses Katalogs im Übrigen ist, 
§ 113 Absatz 2 und § 114 Absatz 1 
und 2, jeweils auch in Verbindung 
mit § 115, 

 

 § 41  
Übermittlung an Strafverfolgungsbehör-

den  
zum Zwecke der Strafverfolgung 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde übermit-
telt personenbezogene Daten an eine zu-
ständige inländische Strafverfolgungsbe-
hörde, wenn bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht einer besonders schweren Straftat be-
gründen und soweit die Daten zur Verfol-
gung dieser Straftat erforderlich sind. 
 
(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne 
des Absatzes 1 sind 
 
1.  solche, die im Höchstmaß mit einer Frei-

heitsstrafe von mehr als fünf Jahren be-
droht sind, 

 
2.  aus dem Strafgesetzbuch:  
 

a) Straftaten des Friedensverrats, des 
Hochverrats und der Gefährdung 
des demokratischen Rechtsstaates 
sowie des Landesverrats und der 
Gefährdung der äußeren Sicherheit 
nach den §§ 80a, 83 Absatz 2, § 84 
Absatz 1 bis 3, § 85 Absatz 1, § 87 
Absatz 1, den §§ 88, 89 Absatz 1 
und 2, § 89c Absatz 5, § 90 Absatz 
3, § 90a Absatz 3, § 90b Absatz 1, 
den §§ 95, 97 Absatz 1, § 98 Absatz 
1 Satz 1, den § 99 Absatz 1 und 
§ 100a Absatz 1 bis 3, 

 
b)  Straftaten gegen die Landesvertei-

digung nach den §§ 109d, 109e Ab-
satz 1 bis 3 und 5 Halbsatz 1, § 109f 
und § 109g Absatz 1 und 3, 

 
c)  Widerstand gegen die Staatsgewalt 

nach § 111, soweit zu einer Straftat 
aufgefordert wird, welche im 
Höchstmaß mehr als fünf Jahre 
Freiheitsstrafe androht oder bis zu 
fünf Jahre Freiheitsstrafe und Teil 
dieses Katalogs im Übrigen ist, 
§ 113 Absatz 2 und § 114 Absatz 1 
und 2, jeweils auch in Verbindung 
mit § 115, 
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d)  Straftaten gegen die öffentliche 
Ordnung nach § 129 Absatz 5 Satz 
1 und 2, auch in Verbindung mit den 
§§ 129b, 129a Absatz 3 und 5, auch 
in Verbindung mit den §§ 129b, 130 
Absatz 1 und 3 und § 138 Absatz 1 
Nummer 5 und Absatz 2,  

 
e)  Urkundenfälschung nach den 

§§ 271 Absatz 3 und 4, 275 Absatz 
2 Alternative 1, auch in Verbindung 
mit § 276a und § 276 Absatz 2, 
auch in Verbindung mit 276a,  

 
f)  gemeingefährliche Straftaten in den 

Fällen der §§ 309 Absatz 6, 310 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 und Absatz 
3 Alternative 1, § 315 Absatz 4 und 
5, § 315b Absatz 1 und 2, § 316b 
Absatz 1 und 2 und § 316c Absatz 4 
und  

 
g)  Straftaten im Amt nach den §§ 339 

und 348, 
 
3.  vorsätzliche Straftaten nach § 18 Ab-

satz 1, 1a, 7 und 8 des Außenwirt-
schaftsgesetzes vom 6. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 27. Februar 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 71) geändert 
worden ist, 

 
4.  Straftaten nach § 19 Absatz 1, § 20a Ab-

satz 1 und § 22a Absatz 1 des Gesetzes 
über die Kontrolle von Kriegswaffen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), 
das zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 19. Februar 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 47) geändert worden ist, sowie 

 
5.  Straftaten nach § 51 Absatz 1 und § 52 

Absatz 1 des Waffengesetzes vom 11. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 
2003 I 1957), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 332) geändert worden 
ist.  

 
(3) Abweichend von Absatz 1 übermittelt die 
Verfassungsschutzbehörde personenbezo-
gene Daten, die sie durch eine Maßnahme 

d)  Straftaten gegen die öffentliche 
Ordnung nach § 129 Absatz 5 Satz 
1 und 2, auch in Verbindung mit den 
§§ 129b, 129a Absatz 3 und 5, auch 
in Verbindung mit den §§ 129b, 130 
Absatz 1 und 3 und § 138 Absatz 1 
Nummer 5 und Absatz 2,  

 
e)  Urkundenfälschung nach den 

§§ 271 Absatz 3 und 4, 275 Absatz 
2 Alternative 1, auch in Verbindung 
mit § 276a und § 276 Absatz 2, 
auch in Verbindung mit 276a,  

 
f)  gemeingefährliche Straftaten in den 

Fällen der §§ 309 Absatz 6, 310 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 und Absatz 
3 Alternative 1, § 315 Absatz 4 und 
5, § 315b Absatz 1 und 2, § 316b 
Absatz 1 und 2 und § 316c Absatz 4 
und  

 
g)  Straftaten im Amt nach den §§ 339 

und 348, 
 
3.  vorsätzliche Straftaten nach § 18 Ab-

satz 1, 1a, 7 und 8 des Außenwirt-
schaftsgesetzes vom 6. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 27. Februar 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 71) geändert 
worden ist, 

 
4.  Straftaten nach § 19 Absatz 1, § 20a Ab-

satz 1 und § 22a Absatz 1 des Gesetzes 
über die Kontrolle von Kriegswaffen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), 
das zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 19. Februar 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 47) geändert worden ist, sowie 

 
5.  Straftaten nach § 51 Absatz 1 und § 52 

Absatz 1 des Waffengesetzes vom 11. 
Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 
2003 I 1957), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 332) geändert worden 
ist.  

 
(3) Abweichend von Absatz 1 übermittelt die 
Verfassungsschutzbehörde personenbezo-
gene Daten, die sie durch eine Maßnahme 
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nach § 10 Absatz 1 Nummer 15 Alternative 2 
erhoben hat, an eine zuständige inländische 
Strafverfolgungsbehörde, wenn bestimmte 
Tatsachen den Verdacht einer Straftat nach 
§ 100b Absatz 2 der Strafprozeßordnung be-
gründen und soweit die Daten zur Verfol-
gung dieser Straftat erforderlich sind. Eine 
Übermittlung von personenbezogenen Da-
ten, die die Verfassungsschutzbehörde 
durch eine Maßnahme nach § 10 Absatz 1 
Nummer 15 Alternative 1 erhoben hat, ist 
nicht zulässig. 

 

nach § 10 Absatz 1 Nummer 15 Alternative 2 
erhoben hat, an eine zuständige inländische 
Strafverfolgungsbehörde, wenn bestimmte 
Tatsachen den Verdacht einer Straftat nach 
§ 100b Absatz 2 der Strafprozeßordnung be-
gründen und soweit die Daten zur Verfol-
gung dieser Straftat erforderlich sind. Eine 
Übermittlung von personenbezogenen Da-
ten, die die Verfassungsschutzbehörde 
durch eine Maßnahme nach § 10 Absatz 1 
Nummer 15 Alternative 1 erhoben hat, ist 
nicht zulässig. 
 

§ 42  
Übermittlung an inländische öffentliche 

Stellen  
ohne belastende Maßnahmen mit  

Außenwirkung 
 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten an eine inländische 
öffentliche Stelle übermitteln, wenn dies auf 
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zur eige-
nen Aufklärung beobachtungsbedürftiger 
Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Ab-
satz 1, insbesondere zur Vorbereitung oder 
Konkretisierung eines Auskunftsersuchens, 
erforderlich ist. Darf die Verfassungsschutz-
behörde eine Maßnahme nur zur Aufklärung 
mindestens erheblich beobachtungsbedürfti-
ger Bestrebungen oder Tätigkeiten einset-
zen, so darf sie die durch den Einsatz dieses 
Mittels erhobenen personenbezogenen Da-
ten nach Satz 1 nur zur Aufklärung ebenso 
beobachtungsbedürftiger Bestrebungen 
oder Tätigkeiten übermitteln. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf dem 
Bundesnachrichtendienst personenbezo-
gene Daten übermitteln, soweit sich aus 
ihnen Erkenntnisse über einen Vorgang im 
Ausland von außen- und sicherheitspoliti-
scher Bedeutung ergeben. Darf die Verfas-
sungsschutzbehörde ein besonderes Mittel 
nur zur Aufklärung mindestens erheblich be-
obachtungsbedürftiger Bestrebungen oder 
Tätigkeiten einsetzen, so darf sie die durch 
den Einsatz dieses Mittels erlangten perso-
nenbezogenen Daten nach Satz 1 nur zur 
Weitergabe von Erkenntnissen über einen 
Vorgang übermitteln, zu dessen Aufklärung 
der Bundesnachrichtendienst dieses Mittel 
einsetzen dürfte. 

 § 42  
Übermittlung an inländische öffentliche 

Stellen  
ohne belastende Maßnahmen mit  

Außenwirkung 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten an inländische öffent-
liche Stellen für deren Aufgabenerfüllung 
übermitteln, wenn diese im Einzelfall auf 
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zum 
Schutz besonders gewichtiger Schutzgüter 
gemäß § 2 Absatz 3 vor Bestrebungen oder 
Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1 erforderlich ist. 
Liegen die Voraussetzungen nach den §§ 39 
und 40 nicht vor, darf die empfangende 
Stelle die übermittelten Daten nicht für Maß-
nahmen nutzen, die die betroffene Person 
mit unmittelbarer Außenwirkung belasten. 

 
§ 43  

Übermittlung an inländische nichtöffent-
liche Stellen 

 
(1) Eine Übermittlung personenbezogener 
Daten, die mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln erhoben wurden, an nichtöffentliche in-
ländische Stellen ist nur zulässig, wenn im 
Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte beste-
hen, dass dies zum Schutz besonders ge-
wichtiger Rechtsgüter gemäß § 2 Absatz 3 
erforderlich ist  
 
1.  zur eigenen Aufklärung beobachtungs-

bedürftiger Bestrebungen oder Tätigkei-
ten nach § 3 Absatz 1, insbesondere zur 
Vorbereitung oder Konkretisierung eines 
Auskunftsersuchens, 

 
2.  zur Abwendung einer zumindest konkre-

tisierten Gefahr gemäß § 39 Absatz 2 für 
ein besonders gewichtiges Rechtsgut 
gemäß § 2 Absatz 3 oder 

 
3.  zur Erreichung eines der folgenden 

Zwecke:  
 

a)  Schutz lebenswichtiger und vertei-
digungsrelevanter Einrichtungen 
und kritischer Infrastrukturen und 
den nach Landesrecht bestimmten 
schutzbedürftigen zivilen Objekten, 

 
b)  Schutz der Sicherheit in der Infor-

mationstechnik gegen erhebliche 
Gefährdungen, 

 

 § 43  
Übermittlung an inländische nichtöffent-

liche Stellen 
 
(1) Eine Übermittlung personenbezogener 
Daten, die mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln erhoben wurden, an nichtöffentliche in-
ländische Stellen ist nur zulässig, wenn im 
Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte beste-
hen, dass dies zum Schutz besonders ge-
wichtiger Rechtsgüter gemäß § 2 Absatz 3 
erforderlich ist  
 
1.  zur eigenen Aufklärung beobachtungs-

bedürftiger Bestrebungen oder Tätigkei-
ten nach § 3 Absatz 1, insbesondere zur 
Vorbereitung oder Konkretisierung eines 
Auskunftsersuchens, 

 
2.  zur Abwendung einer zumindest konkre-

tisierten Gefahr gemäß § 39 Absatz 2 für 
ein besonders gewichtiges Rechtsgut 
gemäß § 2 Absatz 3 oder 

 
3.  zur Erreichung eines der folgenden 

Zwecke:  
 

a)  Schutz lebenswichtiger und vertei-
digungsrelevanter Einrichtungen 
und kritischer Infrastrukturen und 
den nach Landesrecht bestimmten 
schutzbedürftigen zivilen Objekten, 

 
b)  Schutz der Sicherheit in der Infor-

mationstechnik gegen erhebliche 
Gefährdungen, 
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c)  Schutz rechtlich gewährleisteter 
Geheimnisse, 

 
d)  wissenschaftliche Erforschung und 

Bewertung von Bestrebungen und 
Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1, 

 
e)  Schutz konkreter Präventions-, 

Ausstiegs- oder Deradikalisierungs-
projekte, die finanziell oder organi-
satorisch mit öffentlichen Stellen ko-
operieren, 

 
f)  Schutz des Kindeswohls bei der Er-

bringung von Leistungen und Erfül-
lung der Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe, 

 
g)  Schutz der gesetzlichen Erzie-

hungs- und Bildungsziele der Schu-
len und der Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung oder 

 
h)  Schutz der zweckgemäßen Ver-

wendung öffentlicher Fördermittel 
oder sonstiger öffentlicher Vorteils-
zuwendungen. 

 
 
 
 
 
(2) Eine nichtöffentliche Stelle, die personen-
bezogene Daten nach Absatz 1 Nummer 3 
empfangen hat, darf die Daten für Handlun-
gen, die für die betroffene Person eine nach-
teilige rechtliche Wirkung entfalten oder 
diese Person in anderer Weise erheblich be-
einträchtigen, nur verwenden, wenn dies zur 
Abwendung einer zumindest konkretisierten 
Gefahr gemäß § 39 Absatz 2 für ein beson-
ders gewichtiges Rechtsgut gemäß § 2 Ab-
satz 3 erforderlich ist und die Verfassungs-
schutzbehörde zustimmt. Bei einer unmittel-
bar bevorstehenden Gefahr ist die vorherige 
Zustimmung der Verfassungsschutzbehörde 
entbehrlich. Die nichtöffentliche Stelle hat die 
Verfassungsschutzbehörde unverzüglich 
über ihre Handlungen und deren Anlass zu 
unterrichten. Im Übrigen darf die empfan-
gende Stelle die übermittelten Daten nur für 
den Zweck verwenden, zu dem sie ihr über-
mittelt wurden. Die empfangende Stelle ist 

c)  Schutz rechtlich gewährleisteter 
Geheimnisse, 

 
d)  wissenschaftliche Erforschung und 

Bewertung von Bestrebungen und 
Tätigkeiten nach § 3 Absatz 1, 

 
e)  Schutz konkreter Präventions-, 

Ausstiegs- oder Deradikalisierungs-
projekte, die finanziell oder organi-
satorisch mit öffentlichen Stellen ko-
operieren, 

 
f)  Schutz des Kindeswohls bei der Er-

bringung von Leistungen und Erfül-
lung der Aufgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe, 

 
g)  Schutz der gesetzlichen Erzie-

hungs- und Bildungsziele der Schu-
len und der Einrichtungen der Kin-
dertagesbetreuung,  

 
h)  Schutz der zweckgemäßen Ver-

wendung öffentlicher Fördermittel 
oder sonstiger öffentlicher Vorteils-
zuwendungen oder  

 
i)  Schutz vor Wirtschafts- oder Wis-

senschaftsspionage sowie Sabo-
tage. 

 
(2) Eine nichtöffentliche Stelle, die personen-
bezogene Daten nach Absatz 1 Nummer 3 
empfangen hat, darf die Daten für Handlun-
gen, die für die betroffene Person eine nach-
teilige rechtliche Wirkung entfalten oder 
diese Person in anderer Weise erheblich be-
einträchtigen, nur verwenden, wenn dies zur 
Abwendung einer zumindest konkretisierten 
Gefahr gemäß § 39 Absatz 2 für ein beson-
ders gewichtiges Rechtsgut gemäß § 2 Ab-
satz 3 erforderlich ist und die Verfassungs-
schutzbehörde zustimmt. Bei einer unmittel-
bar bevorstehenden Gefahr ist die vorherige 
Zustimmung der Verfassungsschutzbehörde 
entbehrlich. Die nichtöffentliche Stelle hat die 
Verfassungsschutzbehörde unverzüglich 
über ihre Handlungen und deren Anlass zu 
unterrichten. Im Übrigen darf die empfan-
gende Stelle die übermittelten Daten nur für 
den Zweck verwenden, zu dem sie ihr über-
mittelt wurden. Die empfangende Stelle ist 
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auf die Verwendungsbeschränkung und da-
rauf hinzuweisen, dass die Verfassungs-
schutzbehörde sich vorbehält, um Auskunft 
über die vorgenommene Verwendung der 
Daten zu bitten.  

 

auf die Verwendungsbeschränkung und da-
rauf hinzuweisen, dass die Verfassungs-
schutzbehörde sich vorbehält, um Auskunft 
über die vorgenommene Verwendung der 
Daten zu bitten.  
 

§ 44  
Minderjährigenschutz bei Inlandsüber-

mittlungen 
 
Die Verfassungsschutzbehörde darf perso-
nenbezogene Daten, die sich auf das Verhal-
ten Minderjähriger beziehen, vorbehaltlich 
der Sätze 2 bis 5 nicht übermitteln. Sie darf 
die personenbezogenen Daten nur übermit-
teln, wenn eine Weiterverarbeitung für die 
Vorbereitung oder Durchführung belasten-
der Maßnahmen mit unmittelbarer Außenwir-
kung für die betroffene Person ausgeschlos-
sen ist, bei einer Übermittlung nach § 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 3 beschränkt auf des-
sen Buchstaben e bis g. Im Übrigen darf sie 
personenbezogene Daten nur übermitteln in 
Bezug auf eine minderjährige Person, die 
mindestens 14 Jahre alt ist, 
 
1.  zur Abwehr einer Gefahr nach § 39 Ab-

satz 1 Satz 1, 
 
2.  zum administrativen Rechtsgüterschutz 

nach § 40 Absatz 1 Nummer 1 und 8 
oder 

 
3.  zur Verfolgung einer besonders schwe-

ren Straftat nach § 41 Absatz 2. 
 
§ 138 des Strafgesetzbuches bleibt unbe-
rührt. 
 

 § 44  
Minderjährigenschutz bei Inlandsüber-

mittlungen 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
 

§ 45  
Weiterverarbeitung durch die empfan-

gende Stelle  
und Zweckbindung 

 
(1) Die empfangende Stelle prüft, ob die 
übermittelten personenbezogenen Daten für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
sind. Ergibt die Prüfung, dass die Daten nicht 
erforderlich sind, hat sie sie zu löschen. Die 
Löschung kann unterbleiben, wenn die Tren-
nung von anderen Informationen, die zur Er-
füllung der Aufgaben erforderlich sind, nicht 
oder nur mit unvertretbarem Aufwand 

 § 45  
Weiterverarbeitung durch die empfan-

gende Stelle  
und Zweckbindung 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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möglich ist. Die empfangende Stelle darf 
diese weiteren Daten jedoch nicht weiterver-
arbeiten. 
 
(2) Die Kennzeichnung gemäß § 24 Absatz 5 
ist bei einer Übermittlung aufrecht zu erhal-
ten, soweit die zu übermittelnden Daten aus 
Maßnahmen gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 
7 bis 15 herrühren. Die Leitung der Verfas-
sungsschutzabteilung oder ihre Vertretung 
kann anordnen, dass bei der Übermittlung 
auf die Kennzeichnung verzichtet wird, wenn 
dies unerlässlich ist, um die Geheimhaltung 
einer Maßnahme nicht zu gefährden und die 
nach den §§ 13 oder 14 zuständige Stelle 
zugestimmt hat. Bei Gefahr im Verzug kann 
die Anordnung bereits vor der Zustimmung 
getroffen werden. Wird die Zustimmung ver-
sagt, ist die empfangende Stelle über die 
Notwendigkeit der Kennzeichnung zu unter-
richten. Sie hat diese unverzüglich nachzu-
holen. 
 
(3) Die empfangende Stelle darf die übermit-
telten Daten, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, nur verarbeiten 
 
1.  zu dem Zweck, zu dem sie ihr übermittelt 

wurden, oder 
 
2.  zu einem anderen Zweck, wenn sie ihr 

auch zu diesem Zweck übermittelt wer-
den dürften und die Verfassungsschutz-
behörde der Verarbeitung zu dem abge-
änderten Zweck für den Einzelfall oder 
einer Reihe gleichgelagerter Fälle zu-
stimmt. 

 
Die Verfassungsschutzbehörde hat die emp-
fangende Stelle auf den Zweck der Übermitt-
lung und die Zweckbindung nach Satz 1 hin-
zuweisen. Dies gilt nicht für Übermittlungen 
im Rahmen verdeckter Ermittlungen. Die 
empfangende Stelle ist verpflichtet, der Ver-
fassungsschutzbehörde auf deren Verlan-
gen über die weitere Verarbeitung Auskunft 
zu geben. 
 
(4) Hat die Übermittlung personenbezogener 
Daten in einem Verfahren zur vorbeugenden 
Personenüberprüfung nachteilige Folgen für 
die betroffene Person, so schließt das Aus-
kunftsrecht der betroffenen Person auch das 
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Recht auf Auskunft ein, dass die Folge durch 
eine Übermittlung der Verfassungsschutzbe-
hörde veranlasst ist. 
 
(5) In Bezug auf mit nachrichtendienstlichen 
Mitteln gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 7 bis 
15 erhobene personenbezogene Daten gilt 
Absatz 1 mit der Maßgabe, dass die Prüfung 
unverzüglich und sodann in Abständen von 
höchstens sechs Monaten zu erfolgen hat. 
Soweit die Daten für diese Zwecke nicht er-
forderlich sind und nicht für eine Übermitt-
lung an andere Stellen benötigt werden, sind 
sie unverzüglich unter Aufsicht einer oder ei-
nes Bediensteten, die oder der die Befähi-
gung zum Richteramt hat, zu löschen. Die 
Löschung ist zu protokollieren. Die empfan-
gende Stelle unterrichtet die übermittelnde 
Stelle unverzüglich über die erfolgte Lö-
schung. Die Verfassungsschutzbehörde darf 
eine Zweckänderung nur unter den Voraus-
setzungen der §§ 39 oder 41 zulassen. 
 

 
§ 46  

Übermittlung an ausländische sowie  
über- und zwischenstaatliche Stellen 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten an ausländische öf-
fentliche Stellen sowie an über- und zwi-
schenstaatliche Stellen zur Weiterverarbei-
tung ohne Folgemaßnahmen mit unmittelba-
rer Außenwirkung übermitteln, wenn dies auf 
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte im Ein-
zelfall zum Schutz der besonders gewichti-
gen Rechtsgüter gemäß § 2 Absatz 3 oder 
zum Schutz der Sicherheit eines anderen 
Staates oder einer über- und zwischenstaat-
lichen Einrichtung erforderlich ist. Eine Über-
mittlung zum Schutz eines anderen Staates 
oder zur Aufklärung von Staatsschutzdelik-
ten, die gegen einen anderen Staat began-
gen worden sind, ist unbeschadet des Absat-
zes 2 nur zulässig, wenn dort die grundle-
genden demokratischen und rechtsstaatli-
chen Prinzipien sowie die elementaren Men-
schenrechte gewährleistet sind. 
 
(2) Die Übermittlung unterbleibt, wenn fol-
gende Belange entgegenstehen: 
 

 § 46  
Übermittlung an ausländische sowie  
über- und zwischenstaatliche Stellen 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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1.  besondere gesetzliche Regelungen zur 
Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, 

 
2.  wesentliche auswärtige Belange der 

Bundesrepublik Deutschland oder 
 
3.  überwiegende schutzwürdige Interes-

sen einer Person. 
 
Überwiegende schutzwürdige Interessen 
stehen insbesondere entgegen, wenn Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person oder sons-
tige elementare Menschenrechte gefährdet 
würden oder Verletzungen von elementaren 
rechtsstaatlichen Grundsätzen drohen. Bei 
der Prüfung, ob eine Übermittlung zu unter-
bleiben hat, berücksichtigt die Verfassungs-
schutzbehörde insbesondere den bisherigen 
Umgang der empfangenden Stelle mit über-
mittelten Daten und die Gewährleistung ei-
nes zum Schutz der Menschenrechte ange-
messenen Datenschutzes. Ein die elementa-
ren Menschenrechte wahrender Umgang mit 
den übermittelten Daten ist insbesondere 
dann nicht gewährleistet, wenn zu besorgen 
ist, dass die Daten zu politischer Verfolgung 
oder zu unmenschlicher oder erniedrigender 
Bestrafung oder Behandlung verwendet wer-
den. Verbleiben auf Grund der Einschätzung 
Zweifel an der Vereinbarkeit der Übermitt-
lung mit den Anforderungen nach Satz 1 
Nummer 3, so dürfen die Daten nur auf der 
Grundlage einer belastbaren verbindlichen 
Zusicherung der empfangenden Stelle und 
nur mit Zustimmung der für Inneres zustän-
digen Ministerin oder des für Inneres zustän-
digen Ministers beziehungsweise ihrer oder 
seiner Vertretung im Amt übermittelt werden. 
 
(3) Die übermittelten personenbezogenen 
Daten dürfen 
 
1.  nur zu dem Zweck, zu dem sie ihm über-

mittelt wurden, und 
 
2.  unbeschadet des Absatzes 4 nicht für 

Folgemaßnahmen mit unmittelbarer Au-
ßenwirkung zu Lasten der betroffenen 
Person weiterverarbeitet werden. Die 
Verfassungsschutzbehörde hat die 
empfangende Stelle hierauf hinzuwei-
sen. Sie hat die empfangende Stelle 
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ferner darauf hinzuweisen, dass sie es 
sich vorbehält, um Auskunft über die 
vorgenommene Verwendung der Daten 
zu bitten. 

 
(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf einer 
Verwendung der personenbezogenen Daten 
für Maßnahmen mit unmittelbarer Außenwir-
kung zu Lasten der betroffenen Person zu-
stimmen 
 
1.  zur Abwehr einer zumindest konkreti-

sierten Gefahr für ein Schutzgut, dessen 
Gewicht den besonders gewichtigen 
Rechtsgütern gemäß § 2 Absatz 3 ent-
spricht, 

 
2.  zum administrativen Rechtsgüterschutz 

in Verfahren, die den in § 40 Absatz 1 
benannten entsprechen, und 

 
3.  auf Grund eines durch bestimmte Tatsa-

chen begründeten Verdachts zur Verfol-
gung einer besonders schweren Straf-
tat, deren Gewicht den Straftaten nach 
§ 41 Absatz 2 entspricht. 

 
(5) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten, die sich auf das Ver-
halten Minderjähriger beziehen, vorbehalt-
lich der Sätze 2 bis 4 nicht übermitteln. Per-
sonenbezogene Daten einer minderjährigen 
Person, die mindestens 16 Jahre alt ist, darf 
die Verfassungsschutzbehörde nur unter 
den Voraussetzungen des § 44 Satz 4 Num-
mer 1 Buchstabe a und c übermitteln, zur 
Strafverfolgung jedoch nur bei dringendem 
Tatverdacht. § 138 des Strafgesetzbuches 
bleibt unberührt. Bei einer Übermittlung an 
einen Staat, der unmittelbar an die Bundes-
republik Deutschland angrenzt oder Mitglied-
staat der Europäischen Union oder des 
Nordatlantikvertrages ist, ist § 44 entspre-
chend anzuwenden. 
 
(6) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten an eine nichtöffentli-
che Stelle im Ausland übermitteln, wenn dies 
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte im 
Einzelfall zur Abwehr einer dringenden Ge-
fahr für ein besonders gewichtiges Rechts-
gut gemäß § 2 Absatz 3 Nummer 4 unerläss-
lich ist und überwiegende schutzwürdige 
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Interessen der betroffenen Person nach § 49 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht entgegen-
stehen. 
 
(7) Die Verfassungsschutzbehörde darf per-
sonenbezogene Daten auch an inländische 
Stellen übermitteln, wenn dies zur Vorberei-
tung einer Übermittlung nach den vorstehen-
den Absätzen erforderlich ist. § 45 Absatz 2 
ist anzuwenden. 
 
(8) Die Übermittlung der von einer Auslän-
derbehörde empfangenen Daten unterbleibt, 
es sei denn, die Übermittlung ist völkerrecht-
lich geboten.  

 
§ 47  

Übermittlung zum Schutz der betroffe-
nen Person 

 
Die Verfassungsschutzbehörde darf perso-
nenbezogene Daten auch übermitteln, wenn 
offensichtlich ist, dass die Übermittlung im 
Interesse der betroffenen Person liegt, deren 
Einwilligung nicht oder nicht rechtzeitig ein-
geholt werden kann und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass sie in Kenntnis der 
Übermittlung ihre Einwilligung verweigern 
würde. Sie darf personenbezogene Daten 
insbesondere für Zwecke der Jugendhilfe 
übermitteln. 

 

 § 47  
Übermittlung zum Schutz der betroffe-

nen Person 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
 

§ 48  
Weitere Verfahrensregelungen 

 
(1) Die Verfassungsschutzbehörde protokol-
liert die empfangende Stelle, die Rechts-
grundlage sowie den Zeitpunkt der Übermitt-
lung. Die Protokolldaten müssen danach 
auswertbar sein, ob die Übermittlung nach 
den §§ 39 bis 43 oder 46 erfolgt ist. Die Ver-
fassungsschutzbehörde darf Protokolldaten, 
die ausschließlich zu Zwecken der Daten-
schutzkontrolle gespeichert werden, nur für 
diesen Zweck verarbeiten. Die Protokollda-
ten sind bis zum Ablauf des zweiten Kalen-
derjahres, das auf das Kalenderjahr der Pro-
tokollierung folgt, aufzubewahren und nach 
Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist unverzüg-
lich zu löschen. 
 
(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die 
übermittelt werden dürfen, weitere Daten der 

 § 48  
Weitere Verfahrensregelungen 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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betroffenen Person oder eines Dritten so ver-
bunden, dass eine Trennung nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich 
ist, ist die Übermittlung auch dieser Daten 
zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen 
der betroffenen Person oder eines Dritten an 
der Geheimhaltung offensichtlich überwie-
gen. Die empfangende Stelle darf diese Da-
ten nicht nutzen. 
 
(3) Eine Übermittlung an nichtöffentliche 
Stellen bedarf der Zustimmung der Leitung 
der Verfassungsschutzabteilung oder ihrer 
Vertretung. Die Zustimmung ist nicht erfor-
derlich, wenn die Übermittlung zum Zweck 
von Datenerhebungen erfolgt. Die Übermitt-
lung ist aktenkundig zu machen. Für Über-
mittlungen an inländische nichtöffentliche 
Stellen kann die Zustimmung auch allgemein 
für gleichgelagerte Fälle erfolgen. Die Über-
mittlung ist der betroffenen Person durch die 
Verfassungsschutzbehörde mitzuteilen, so-
bald eine Gefährdung ihrer Aufgabenerfül-
lung durch die Mitteilung nicht mehr zu be-
sorgen ist. 

 
§ 49  

Übermittlungsverbote 
 
(1) Personenbezogene Daten dürfen nicht 
nach den §§ 39 bis 43 übermittelt werden, 
wenn 
 
1.  besondere gesetzliche Verarbeitungsre-

gelungen entgegenstehen, 
 
2.  die schutzwürdigen Interessen der be-

troffenen Person das Allgemeininte-
resse an der Übermittlung überwiegen 
unter Berücksichtigung 

 
a)  der Art der Information, 
 
b)  ihrer Wertigkeit, auch unter Berück-

sichtigung eines vergangenen Zeit-
raums und des Alters der betroffe-
nen Person, insbesondere bei Min-
derjährigen, 

 
c)  der Art der Erhebung, insbesondere 

im Falle des Einsatzes nachrichten-
dienstlicher Mittel, 

 

 § 49  
Übermittlungsverbote 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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d)  drohender, insbesondere ver-
dachtsgegründeter Anschlussmaß-
nahmen und 

 
e)  der Verfügbarkeit vorherigen 

Rechtsschutzes gegen drohende 
Folgemaßnahmen, 

 
3.  durch die Übermittlung der personenbe-

zogenen Daten eine dringende Gefahr 
für ein besonders gewichtiges Rechts-
gut gemäß § 2 Absatz 3 zu besorgen ist; 
dies gilt nicht, wenn die Übermittlung 
dem Schutz solcher Rechtsgüter dient 
und dieses Schutzinteresse überwiegt, 
oder 

 
4.  sonstige überwiegende Sicherheitsinte-

ressen der Übermittlung entgegenste-
hen; dies ist nicht der Fall, wenn die 
Übermittlung unerlässlich ist zur 

 
a)  Abwehr einer gegenwärtigen Ge-

fahr für ein besonders gewichtiges 
Rechtsgut gemäß § 2 Absatz 3 oder 

 
b)  Verfolgung einer auch im Einzelfall 

besonders schwerwiegenden Straf-
tat, die im Höchstmaß mit einer Frei-
heitsstrafe von mehr als fünf Jahren 
bedroht ist. 

 
Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher 
Geheimhaltungspflichten bleibt unberührt. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde unter-
richtet das Parlamentarische Kontrollgre-
mium mindestens einmal im Jahr über die 
Fälle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4. 

 
Teil 5  

Parlamentarische Kontrolle 
 

§ 50  
Kontrollgremium 

 
(1) Die Landesregierung unterliegt hinsicht-
lich der Tätigkeit der Verfassungsschutzbe-
hörde der Kontrolle durch ein besonderes 
parlamentarisches Gremium. Dieses übt 
auch die parlamentarische Kontrolle der Be-
schränkungsmaßnahmen nach § 10 Absatz 
1 Nummer 7 bis 14 aus. Im 

 Teil 5  
Parlamentarische Kontrolle 

 
§ 50  

Kontrollgremium 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Haushaltsgesetzgebungsverfahren wird aus 
zwingenden Gründen des Geheimschutzes 
die Bewilligung von Ausgaben, die nach ei-
nem geheimzuhaltenden Wirtschaftsplan be-
wirtschaftet werden sollen, von der Einwilli-
gung des Kontrollgremiums zu dem Wirt-
schaftsplan abhängig gemacht. 
 
(2) Das Kontrollgremium übt seine Tätigkeit 
auch über das Ende einer Wahlperiode des 
Landtags so lange aus, bis der nachfolgende 
Landtag ein neues Kontrollgremium gewählt 
hat. 
 

§ 51  
Zusammensetzung, Wahl der Mitglieder 

 
(1) Der Landtag wählt zu Beginn jeder Wahl-
periode die Mitglieder und die stellvertreten-
den Mitglieder des parlamentarischen Kon-
trollgremiums aus seiner Mitte. Er bestimmt 
die Zahl der Mitglieder und der stellvertreten-
den Mitglieder sowie die Zusammensetzung 
des Kontrollgremiums. Gewählt ist, wer die 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen auf sich vereint. Wird diese Mehr-
heit in zwei Wahlgängen nicht erreicht, so ist 
gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang 
mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich ver-
eint. Mit der gleichen Mehrheit kann der 
Landtag Mitglieder des Kontrollgremiums 
oder deren Stellvertreterinnen sowie Stell-
vertreter abberufen. 
 
(2) Der Landtag wählt aus der Mitte der ge-
wählten Mitglieder mit Stimmenmehrheit die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und ihre 
oder seine Stellvertretung. 
 
(3) Scheidet während der Wahlperiode ein 
Mitglied des Kontrollgremiums aus dem 
Landtag aus, so verliert es seine Mitglied-
schaft in dem Kontrollgremium. Nach Aus-
scheiden eines Mitglieds aus dem Kontroll-
gremium ist innerhalb von drei Monaten eine 
Nachwahl vorzunehmen; dies gilt auch bei 
Ausscheiden eines stellvertretenden Mit-
glieds. 
 
 
 
 

 § 51  
Zusammensetzung, Wahl der Mitglieder 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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§ 52  
Informationspflichten der  

Landesregierung 
 
(1) Die Landesregierung unterrichtet das 
Kontrollgremium in jeder Sitzung umfassend 
über die Tätigkeit der Verfassungsschutzbe-
hörde, insbesondere über den Einsatz von 
Personen nach § 10 Absatz 1 Nummern 4 
bis 6, Ausnahmeentscheidungen nach § 18 
Absatz 1 Satz 2, Entscheidungen nach § 26 
Absatz 9 sowie Vorgänge und operative 
Maßnahmen von besonderer Bedeutung und 
auf dessen Verlangen über Einzelfälle sowie 
mindestens jährlich über Fälle des § 49 Ab-
satz 2. Über die Ablehnung von nach dem 
Verfahren des § 13 beantragte richterliche 
Anordnungen ist das Kontrollgremium umge-
hend zu informieren. Die Unterrichtung darf 
personenbezogene Daten umfassen. Das 
Kontrollgremium kann darüber hinaus zu al-
len Vorgängen des Verfassungsschutzes 
Auskunft verlangen. In Abständen von 
höchstens sechs Monaten erstattet die Lan-
desregierung ihm einen schriftlichen Bericht 
über Auskunftsersuchen nach § 8 Absatz 2, 
Auskunftsverlangen nach § 30 Absatz 1 und 
die Durchführung der Maßnahmen nach § 10 
Absatz 1 Nummer 7 bis 15. Darüber hinaus 
berichtet das für Inneres zuständige Ministe-
rium dem Landtag jährlich über die Maßnah-
men nach § 10 Absatz 1 Nummer 7 bis 15; 
§ 53 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(2) Die Landesregierung hat dem Kontroll-
gremium im Rahmen der Unterrichtung nach 
Absatz 1 auf Verlangen Einsicht in Akten und 
Dateien der Verfassungsschutzbehörde zu 
geben und die Anhörung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Verfassungs-
schutzbehörde zu gestatten. Das Kontroll-
gremium hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht zu 
den Diensträumen der Verfassungsschutz-
behörde. Es kann diese Rechte durch ein 
Mitglied oder mehrere Mitglieder wahrneh-
men. 
 
(3) Die Verpflichtung der Landesregierung 
nach den Absätzen 1 und 2 erstreckt sich nur 
auf Informationen und Gegenstände, die der 
Verfügungsberechtigung der Verfassungs-
schutzbehörde unterliegen. Die Landesre-
gierung kann die Unterrichtung nach den 

 § 52  
Informationspflichten der  

Landesregierung 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Absätzen 1 und 2 nur verweigern, wenn dies 
aus zwingenden Gründen des Nachrichten-
zuganges oder aus Gründen des Schutzes 
von Persönlichkeitsrechten Dritter notwendig 
ist oder wenn der Kernbereich der exekuti-
ven Eigenverantwortung betroffen ist. Lehnt 
die Landesregierung eine Unterrichtung ab, 
so hat die für Inneres zuständige Ministerin 
oder der für Inneres zuständige Minister dies 
dem Kontrollgremium zu begründen. 
 
(4) Das Kontrollgremium kann mit der Mehr-
heit von zwei Dritteln seiner Mitglieder nach 
Anhörung der Landesregierung im Einzelfall 
eine Sachverständige oder einen Sachver-
ständigen beauftragen, zur Wahrnehmung 
seiner Kontrollaufgaben Untersuchungen 
durchzuführen. Für die Tätigkeit der oder des 
Sachverständigen gelten Absatz 2 Satz 1 
und Absatz 3 entsprechend. Die oder der 
Sachverständige hat dem Kontrollgremium 
über das Ergebnis der Untersuchungen zu 
berichten; § 53 Absatz 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. Der Bericht darf auch personenbezo-
gene Daten enthalten, soweit dies für eine 
nachvollziehbare Darstellung der Untersu-
chung und des Ergebnisses erforderlich ist. 
 
(5) Das parlamentarische Kontrollgremium 
kann der oder dem Landesbeauftragten Ge-
legenheit zur Stellungnahme in Fragen des 
Datenschutzes geben. 
 
(6) Das Kontrollgremium kann feststellen, 
dass der Unterrichtungsanspruch nicht oder 
nicht hinreichend erfüllt und eine weiterge-
hende Unterrichtung erforderlich ist; hiervon 
kann es dem Landtag Mitteilung machen. 
 
(7) Der Landesrechnungshof unterrichtet das 
Kontrollgremium nach Maßgabe des § 10a 
Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 
1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes] geändert worden ist. 
 
(8) Das für Inneres zuständige Ministerium 
berichtet dem Parlamentarischen Kontroll-
gremium des Bundes jährlich über die durch-
geführten Erhebungen von Auskünften zu 
Telekommunikationsverkehrsdaten und 
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Nutzungsdaten digitaler Dienste nach § 10 
Absatz 1 Nummer 13. 

 
§ 53  

Geschäftsordnung, Geheimhaltung 
 
(1) Jedes Mitglied kann die Einberufung des 
Kontrollgremiums verlangen. Beschlüsse 
des Kontrollgremiums bedürfen der Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
der oder des Vorsitzenden. Das Kontrollgre-
mium gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Diese regelt auch, unter welchen Vorausset-
zungen Sitzungsunterlagen und Protokolle 
von den Mitgliedern des Kontrollgremiums 
oder den stellvertretenden Mitgliedern einge-
sehen werden können. 
 
(2) Die Sitzungen des Kontrollgremiums sind 
öffentlich oder geheim, wenn Geheimhal-
tungsgründe dies erforderlich machen. Ein-
zelheiten hierzu regelt das Kontrollgremium 
in seiner Geschäftsordnung. Die Mitglieder 
und die stellvertretenden Mitglieder sind zur 
Geheimhaltung der Angelegenheiten ver-
pflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit in dem 
Kontrollgremium bekanntgeworden sind, so-
fern das Kontrollgremium geheim beraten 
hat; dies gilt auch für die Zeit nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Kontrollgremium. 

 

 § 53  
Geschäftsordnung, Geheimhaltung 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  

 

§ 54  
Personal- und Sachausstattung,  

Unterstützung des Kontrollgremiums 
 
(1) Das Kontrollgremium darf durch Beschäf-
tigte der Landtagsverwaltung unterstützt 
werden. Die Personal- und Sachausstattung 
ist im Einzelplan des Landtags gesondert 
auszuweisen. Die Beschäftigten müssen zu-
vor die Ermächtigung zum Umgang mit Ver-
schlusssachen und die förmliche Verpflich-
tung zur Geheimhaltung erhalten. § 53 Ab-
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(2) Die Verfassungsschutzbehörde hat den 
beauftragten Beschäftigten im Rahmen der 
Informationsrechte des Gremiums Auskunft 
zu ihren Fragen zu erteilen sowie Einsicht in 
die erforderlichen Akten und Dateien zu ge-
währen. § 52 Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

 § 54  
Personal- und Sachausstattung,  

Unterstützung des Kontrollgremiums 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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§ 55  
Berichterstattung 

 
Das Kontrollgremium erstattet dem Landtag 
jährlich einen Bericht über die Durchführung 
sowie Art, Umfang und Anordnungsgründe 
der Maßnahmen nach § 10 Absatz 1 Num-
mer 7 bis 15; § 53 Absatz 2 gilt entspre-
chend. 

 

 § 55  
Berichterstattung 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  

 

§ 56  
Eingaben 

 
(1) Eingaben von Personen über ein sie be-
treffendes Verhalten der Verfassungsschutz-
behörde sind dem Kontrollgremium zur 
Kenntnis zu geben; es kann diese anhören. 
Auf Verlangen sind dem Kontrollgremium die 
Akten vorzulegen; § 53 Absatz 2 findet An-
wendung. Die Rechte des Petitionsaus-
schusses bleiben unberührt. An den Landtag 
gerichtete Eingaben von Bürgerinnen oder 
Bürgern über ein sie betreffendes Verhalten 
der Verfassungsschutzbehörde können dem 
Kontrollgremium zur Kenntnis gegeben wer-
den. 
 
(2) Angehörigen der Verfassungsschutzbe-
hörde ist es gestattet, sich in dienstlichen An-
gelegenheiten, jedoch nicht im eigenen oder 
im Interesse anderer Angehöriger dieser Be-
hörde, mit Eingaben an das Kontrollgremium 
zu wenden, soweit die Leitung der Verfas-
sungsschutzbehörde entsprechenden Ein-
gaben nicht gefolgt ist. Den Angehörigen der 
Verfassungsschutzbehörde darf dadurch 
kein Nachteil erwachsen. 

 

 § 56  
Eingaben 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  

 

§ 57  
G 10-Kommission,  

Verordnungsermächtigung 
 
(1) Zur Kontrolle der Maßnahmen der Ver-
fassungsschutzbehörde nach § 10 Absatz 1 
Nummer 7 bis 14 bestellt das Kontrollgre-
mium nach Anhörung der Landesregierung 
für die Dauer der Wahlperiode des Landtags 
eine Kommission. Die G 10-Kommission be-
steht aus der oder dem Vorsitzenden und 
vier Beisitzerinnen oder Beisitzern sowie fünf 
stellvertretenden Mitgliedern, die an den Sit-
zungen mit Rede- und Fragerecht teilneh-
men können. Neben der oder dem 

 § 57  
G 10-Kommission,  

Verordnungsermächtigung 
 
(1) Zur Kontrolle der Maßnahmen der Ver-
fassungsschutzbehörde nach § 10 Absatz 1 
Nummer 7 bis 14 bestellt das Kontrollgre-
mium nach Anhörung der Landesregierung 
für die Dauer der Wahlperiode des Landtags 
eine Kommission. Die G 10-Kommission be-
steht aus der oder dem Vorsitzenden und 
vier Beisitzerinnen oder Beisitzern sowie fünf 
stellvertretenden Mitgliedern, die an den Sit-
zungen mit Rede- und Fragerecht teilneh-
men können. Neben der oder dem 
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Vorsitzenden und der oder dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden verfügen mindestens 
zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer sowie 
mindestens zwei stellvertretende Mitglieder 
über die Befähigung zum Richteramt. Die 
Mitglieder der G 10-Kommission sind in ihrer 
Amtsführung unabhängig und Weisungen 
nicht unterworfen. Sie nehmen ein öffentli-
ches Ehrenamt wahr und werden von dem 
Kontrollgremium unverzüglich nach Anhö-
rung der Landesregierung für die Dauer der 
Wahlperiode des Landtags mit der Maßgabe 
bestellt, dass ihre Amtszeit erst mit der Neu-
bestimmung der Mitglieder der G 10-Kom-
mission nach Ablauf der Wahlperiode endet. 
Das Kontrollgremium bestellt aus den Mit-
gliedern der G 10-Kommission die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und ihre oder 
seine Stellvertretung. Die G 10-Kommission 
tagt in Abständen von höchstens drei Mona-
ten. 
 
(2) Die Sitzungen der G 10-Kommmission 
sind geheim. Ihre Mitglieder sind zur Ge-
heimhaltung aller Angelegenheiten verpflich-
tet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit in der Kom-
mission bekannt geworden sind. Dies gilt 
auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden 
aus der G 10-Kommission. 
 
(3) Der G 10-Kommission ist die für ihre Auf-
gabenerfüllung notwendige Personal- und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; 
sie ist im Einzelplan des Landtags gesondert 
auszuweisen. Der G 10-Kommission sind bei 
Bedarf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit 
technischem Sachverstand zur Verfügung zu 
stellen. § 54 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(4) Die G 10-Kommission gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die der Zustimmung des 
Kontrollgremiums bedarf. Vor der Zustim-
mung ist die Landesregierung zu hören. 
 
(5) Die G 10-Kommission entscheidet von 
Amts wegen oder auf Grund von Beschwer-
den über die Zulässigkeit und Notwendigkeit 
von Beschränkungsmaßnahmen. Die Kon-
trollbefugnis der G 10-Kommission erstreckt 
sich auf die Verarbeitung der durch die Be-
schränkungsmaßnahmen erlangten perso-
nenbezogenen Daten einschließlich der 

Vorsitzenden und der oder dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden verfügen mindestens 
zwei Beisitzerinnen oder Beisitzer sowie 
mindestens zwei stellvertretende Mitglieder 
über die Befähigung zum Richteramt. Die 
Mitglieder der G 10-Kommission sind in ihrer 
Amtsführung unabhängig und Weisungen 
nicht unterworfen. Sie nehmen ein öffentli-
ches Ehrenamt wahr und werden von dem 
Kontrollgremium unverzüglich nach Anhö-
rung der Landesregierung für die Dauer der 
Wahlperiode des Landtags mit der Maßgabe 
bestellt, dass ihre Amtszeit erst mit der Neu-
bestimmung der Mitglieder der G 10-Kom-
mission nach Ablauf der Wahlperiode endet. 
Das Kontrollgremium bestellt aus den Mit-
gliedern der G 10-Kommission die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und ihre oder 
seine Stellvertretung. Die G 10-Kommission 
tagt in Abständen von höchstens drei Mona-
ten. 
 
(2) Die Sitzungen der G 10-Kommmission 
sind geheim. Ihre Mitglieder sind zur Ge-
heimhaltung aller Angelegenheiten verpflich-
tet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit in der Kom-
mission bekannt geworden sind. Dies gilt 
auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden 
aus der G 10-Kommission. 
 
(3) Der G 10-Kommission ist die für ihre Auf-
gabenerfüllung notwendige Personal- und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; 
sie ist im Einzelplan des Landtags gesondert 
auszuweisen. Der G 10-Kommission sind bei 
Bedarf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit 
technischem Sachverstand zur Verfügung zu 
stellen. § 54 Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(4) Die G 10-Kommission gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die der Zustimmung des 
Kontrollgremiums bedarf. Vor der Zustim-
mung ist die Landesregierung zu hören. 
 
(5) Die G 10-Kommission entscheidet von 
Amts wegen oder auf Grund von Beschwer-
den über die Zulässigkeit und Notwendigkeit 
von Beschränkungsmaßnahmen. Die Kon-
trollbefugnis der G 10-Kommission erstreckt 
sich auf die Verarbeitung der durch die Be-
schränkungsmaßnahmen erlangten perso-
nenbezogenen Daten einschließlich der 
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Entscheidung über die Mitteilung an Be-
troffene gemäß § 12 Absatz 5. Der G 10-
Kommission und ihren Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern ist dabei insbesondere 
 
1.  Auskunft zu ihren Fragen zu erteilen, 
 
2.  Einsicht in alle Unterlagen, insbeson-

dere in die gespeicherten Daten und in 
die Datenverarbeitungsprogramme, zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit 
der Beschränkungsmaßnahme stehen, 
und 

 
3.  jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu 

gewähren. 
 
Die G 10-Kommission kann der oder dem 
Landesbeauftragten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme in Fragen des Datenschutzes ge-
ben. Auf § 31 Absatz 2 Satz 2 wird hingewie-
sen. 
 
(6) Das für Inneres zuständige Ministerium 
unterrichtet alle drei Monate die G 10-Kom-
mission über die von ihm vorgenommenen 
Mitteilungen an Betroffene oder über die 
Gründe, die einer Mitteilung entgegenste-
hen. Hält die G 10-Kommission eine Mittei-
lung für geboten, so ist diese unverzüglich 
vorzunehmen. Ebenso unterrichtet das für 
Inneres zuständige Ministerium die G 10-
Kommission über Entscheidungen nach § 26 
Absatz 9, wenn Daten aus einer Maßnahme 
nach § 10 Absatz 1 Nummern 7 bis 14 ein-
fließen. 
 
(7) Beschlüsse der G 10-Kommission bedür-
fen der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der oder des Vorsitzen-
den. Entscheidungen über die endgültige 
Nichtmitteilung im Sinne des § 12 Absatz 4 
erfolgen einstimmig. Die G 10-Kommission 
unterrichtet das Kontrollgremium über die 
von ihr gefassten Beschlüsse. 
 
(8) Die G 10-Kommission darf ihr zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben durch die Verfassungs-
schutzbehörde übermittelte personenbezo-
gene Daten verarbeiten. Sofern die übermit-
telten Daten für die Aufgabenerfüllung nicht 
mehr erforderlich sind, sind sie zu löschen. 

Entscheidung über die Mitteilung an Be-
troffene gemäß § 12 Absatz 5. Der G 10-
Kommission und ihren Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern ist dabei insbesondere 
 
1.  Auskunft zu ihren Fragen zu erteilen, 
 
2.  Einsicht in alle Unterlagen, insbeson-

dere in die gespeicherten Daten und in 
die Datenverarbeitungsprogramme, zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit 
der Beschränkungsmaßnahme stehen, 
und 

 
3.  jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu 

gewähren. 
 
Die G 10-Kommission kann der oder dem 
Landesbeauftragten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme in Fragen des Datenschutzes ge-
ben. Auf § 31 Absatz 2 Satz 3 wird hingewie-
sen. 
 
(6) Das für Inneres zuständige Ministerium 
unterrichtet alle drei Monate die G 10-Kom-
mission über die von ihm vorgenommenen 
Mitteilungen an Betroffene oder über die 
Gründe, die einer Mitteilung entgegenste-
hen. Hält die G 10-Kommission eine Mittei-
lung für geboten, so ist diese unverzüglich 
vorzunehmen. Ebenso unterrichtet das für 
Inneres zuständige Ministerium die G 10-
Kommission über Entscheidungen nach § 26 
Absatz 9, wenn Daten aus einer Maßnahme 
nach § 10 Absatz 1 Nummern 7 bis 14 ein-
fließen. 
 
(7) Beschlüsse der G 10-Kommission bedür-
fen der Mehrheit der Stimmen der anwesen-
den Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der oder des Vorsitzen-
den. Entscheidungen über die endgültige 
Nichtmitteilung im Sinne des § 12 Absatz 4 
erfolgen einstimmig. Die G 10-Kommission 
unterrichtet das Kontrollgremium über die 
von ihr gefassten Beschlüsse. 
 
(8) Die G 10-Kommission darf ihr zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben durch die Verfassungs-
schutzbehörde übermittelte personenbezo-
gene Daten verarbeiten. Sofern die übermit-
telten Daten für die Aufgabenerfüllung nicht 
mehr erforderlich sind, sind sie zu löschen. 
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(9) Die Mitglieder der G 10-Kommission er-
halten eine Aufwandsentschädigung, Sit-
zungstagegelder und Ersatz der Reisekos-
ten nach Maßgabe einer von der Landesre-
gierung im Einvernehmen mit dem Parla-
mentarischen Kontrollgremium zu erlassen-
den Rechtsverordnung. 

 

 
(9) Die Mitglieder der G 10-Kommission er-
halten eine Aufwandsentschädigung, Sit-
zungstagegelder und Ersatz der Reisekos-
ten nach Maßgabe einer von der Landesre-
gierung im Einvernehmen mit dem Parla-
mentarischen Kontrollgremium zu erlassen-
den Rechtsverordnung. 
 

Teil 6  
Eigensicherung 

 
§ 58  

Besondere Eigensicherungsbefugnisse 
 
(1) Die Eigensicherung dient dem Geheim-
schutz und der Sicherheit der Verfassungs-
schutzbehörde. Geschützt werden die Auf-
gabenerfüllung gemäß § 3, amtliche Infor-
mationen und Befugnisse, Infrastruktur so-
wie Beschäftigte der Verfassungsschutzbe-
hörde gegen sicherheitsgefährdende oder 
geheimdienstliche Tätigkeiten durch fremde 
Mächte oder andere Akteure. 
 
(2) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
des für Inneres zuständigen Ministeriums be-
ziehungsweise ihre oder seine Vertretung, 
im Folgenden die oder der Geheimschutzbe-
auftragte, und von dieser oder diesem be-
sonders Beauftragte dürfen Personen inner-
halb ihrer Dienststellen, Liegenschaften und 
Einrichtungen (Eigensicherungsbereich)  
 
1.  verdachtsunabhängig, oberflächlich 

nach Gegenständen an Personen, in 
Taschen, in Gegenständen, Mobiliar 
oder Fahrzeugen auch unter Einsatz 
technischer Mittel kontrollieren (Kon-
trolle) und  

 
2.  bei tatsächlichen Anhaltspunkten für si-

cherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Tätigkeiten am äußeren Kör-
per, in Kleidung, Taschen und Gegen-
ständen sowie in Fahrzeugen ein-
schließlich darin befindlicher Gegen-
stände auch unter Einsatz technischer 
Mittel durchsuchen (Durchsuchung).  

 
(3) Im Eigensicherungsbereich darf die oder 
der Geheimschutzbeauftragte und von die-
ser oder diesem besonders Beauftragte 

 Teil 6  
Eigensicherung 

 
§ 58  

Besondere Eigensicherungsbefugnisse 
 
(1) Die Eigensicherung dient dem Geheim-
schutz und der Sicherheit der Verfassungs-
schutzbehörde. Geschützt werden die Auf-
gabenerfüllung gemäß § 3, amtliche Infor-
mationen und Befugnisse, Infrastruktur so-
wie Beschäftigte der Verfassungsschutzbe-
hörde gegen sicherheitsgefährdende oder 
geheimdienstliche Tätigkeiten durch fremde 
Mächte oder andere Akteure. 
 
(2) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
des für Inneres zuständigen Ministeriums be-
ziehungsweise ihre oder seine Vertretung, 
im Folgenden die oder der Geheimschutzbe-
auftragte, und von dieser oder diesem be-
sonders Beauftragte dürfen Personen inner-
halb ihrer Dienststellen, Liegenschaften und 
Einrichtungen (Eigensicherungsbereich)  
 
1.  verdachtsunabhängig, oberflächlich 

nach Gegenständen an Personen, in 
Taschen, in Gegenständen, Mobiliar 
oder Fahrzeugen auch unter Einsatz 
technischer Mittel kontrollieren (Kon-
trolle) und  

 
2.  bei tatsächlichen Anhaltspunkten für si-

cherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Tätigkeiten am äußeren Kör-
per, in Kleidung, Taschen und Gegen-
ständen sowie in Fahrzeugen ein-
schließlich darin befindlicher Gegen-
stände auch unter Einsatz technischer 
Mittel durchsuchen (Durchsuchung).  

 
(3) Im Eigensicherungsbereich darf die oder 
der Geheimschutzbeauftragte und von die-
ser oder diesem besonders Beauftragte 
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Gegenstände sicherstellen und untersu-
chen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine sicherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Verwendung sprechen oder 
diese Gegenstände keiner Person zuzuord-
nen sind und die Maßnahmen zur Abwehr 
von sicherheitsgefährdenden oder geheim-
dienstlichen Tätigkeiten erforderlich sind (Si-
cherstellung). Bei Geräten der Informations- 
und Kommunikationstechnik umfasst das 
Untersuchen auch den Einsatz von techni-
schen Mitteln sowie das Verarbeiten der auf 
dem Gerät gespeicherten Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten. 
 
(4) Im Eigensicherungsbereich sind alle Per-
sonen verpflichtet, an den Maßnahmen nach 
den Absätzen 2 und 3 mitzuwirken. Entzie-
hen sich Personen Maßnahmen nach den 
Absätzen 2 und 3, darf die Verfassungs-
schutzbehörde die Maßnahmen auch noch 
in unmittelbarer Nähe des Eigensicherungs-
bereiches vornehmen.  
 
(5) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
kann zur Durchsetzung von Maßnahmen ge-
genüber Personen, die nach Absatz 4 mitwir-
kungspflichtig sind, folgende Mittel anwen-
den:  
 
1.  unmittelbare Einwirkung auf die be-

troffene Person oder Gegenstände (kör-
perliche Gewalt) oder Hilfsmittel der kör-
perlichen Gewalt; eine Fesselung der 
betroffenen Person ist nur dann zuläs-
sig, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie die mit der Durch-
setzung der Maßnahme beauftragten 
Personen oder Dritte angreifen, Wider-
stand leisten oder sich der Kontrolle ent-
ziehen wird, und 

 
2.  unmittelbare Einwirkung auf Gegen-

stände mittels körperlicher Gewalt oder 
durch Hilfsmittel der körperlichen Ge-
walt. 

 
Mittel nach Satz 1 dürfen nur durch beson-
ders qualifizierte und geschulte Personen 
angewandt werden, die durch die Staatssek-
retärin beziehungsweise den Staatssekretär 
des für Inneres zuständigen Ministeriums 

Gegenstände sicherstellen und untersu-
chen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine sicherheitsgefährdende oder geheim-
dienstliche Verwendung sprechen oder 
diese Gegenstände keiner Person zuzuord-
nen sind und die Maßnahmen zur Abwehr 
von sicherheitsgefährdenden oder geheim-
dienstlichen Tätigkeiten erforderlich sind (Si-
cherstellung). Bei Geräten der Informations- 
und Kommunikationstechnik umfasst das 
Untersuchen auch den Einsatz von techni-
schen Mitteln sowie das Verarbeiten der auf 
dem Gerät gespeicherten Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten. 
 
(4) Im Eigensicherungsbereich sind alle Per-
sonen verpflichtet, die Maßnahmen nach 
den Absätzen 2 und 3 zu dulden. Entziehen 
sich Personen Maßnahmen nach den Absät-
zen 2 und 3, darf die Verfassungsschutzbe-
hörde die Maßnahmen auch noch in unmit-
telbarer Nähe des Eigensicherungsberei-
ches vornehmen.  
 
(5) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
kann zur Durchsetzung von Maßnahmen ge-
genüber Personen, die nach Absatz 4 dul-
dungspflichtig sind, folgende Mittel anwen-
den:  
 
1.  unmittelbare Einwirkung auf die be-

troffene Person oder Gegenstände (kör-
perliche Gewalt) oder Hilfsmittel der kör-
perlichen Gewalt; eine Fesselung der 
betroffenen Person ist nur dann zuläs-
sig, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass sie die mit der 
Durchsetzung der Maßnahme beauf-
tragten Personen oder Dritte angreifen, 
Widerstand leisten oder sich der Kon-
trolle entziehen wird, und 

 
2.  unmittelbare Einwirkung auf Gegen-

stände mittels körperlicher Gewalt oder 
durch Hilfsmittel der körperlichen Ge-
walt. 

 
Mittel nach Satz 1 dürfen nur durch beson-
ders qualifizierte und geschulte Personen 
angewandt werden, die durch die Staatssek-
retärin beziehungsweise den Staatssekretär 
des für Inneres zuständigen Ministeriums 
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beziehungsweise ihre oder seine Vertretung 
hierzu besonders ermächtigt wurden.  
 
(6) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
darf zur offenen Überwachung des Eigensi-
cherungsbereiches optisch-elektronische 
Einrichtungen einsetzen. Die Voraussetzun-
gen, das Verfahren und die Grenzen der 
Maßnahme sind in einer Dienstvorschrift zu 
regeln. Eine Überwachung höchstpersönlich 
genutzter Räume ist unzulässig. 
 
(7) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
kann eine nach § 21h Absatz 3 Nummer 4 
der Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch Ar-
tikel 31 der Verordnung vom 11. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 411) geändert wor-
den ist, unzulässige Benutzung des Luft-
raums ihres Eigensicherungsbereichs durch 
unbemannte Fluggeräte durch geeignete 
technische Mittel gegen das unbemannte 
Fluggerät, dessen Steuerungseinheit oder 
Steuerungsverbindung aufklären und ab-
wehren. Hierzu kann sie oder er sich durch 
andere geeignete Stellen unterstützen las-
sen.  
 
(8) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
darf die Mittel nach § 6 Absatz 5 und 6, § 8 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 so-
wie § 10 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 7 bis 
14 unter den dafür geltenden Voraussetzun-
gen auch einsetzen, soweit dies auf Grund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall er-
forderlich ist zur Aufklärung von sicherheits-
gefährdenden Tätigkeiten ihrer Beschäftig-
ten oder von Personen, die von der Verfas-
sungsschutzbehörde mit einer sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit beauftragt sind. Statt 
der Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihrer Vertretung stellt die Staatssekretä-
rin oder der Staatssekretär des für Inneres 
zuständigen Ministeriums oder ihre oder 
seine Vertretung die erforderlichen Anträge 
oder trifft die erforderlichen Anordnungen. 
 
(9) Eigensicherungsmaßnahmen haben un-
ter Beachtung des § 9 zu erfolgen. Bei der 
Durchführung von Maßnahmen hat die oder 
der Geheimschutzbeauftragte unter mehre-
ren möglichen und geeigneten Maßnahmen 
diejenigen zu treffen, die den Einzelnen am 

beziehungsweise ihre oder seine Vertretung 
hierzu besonders ermächtigt wurden.  
 
(6) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
darf zur offenen Überwachung des Eigensi-
cherungsbereiches optisch-elektronische 
Einrichtungen einsetzen. Die Voraussetzun-
gen, das Verfahren und die Grenzen der 
Maßnahme sind in einer Dienstvorschrift zu 
regeln. Eine Überwachung höchstpersönlich 
genutzter Räume ist unzulässig. 
 
(7) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
kann eine nach § 21h Absatz 3 Nummer 4 
der Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 
2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch Ar-
tikel 31 der Verordnung vom 11. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 411) geändert wor-
den ist, unzulässige Benutzung des Luft-
raums ihres Eigensicherungsbereichs durch 
unbemannte Fluggeräte durch geeignete 
technische Mittel gegen das unbemannte 
Fluggerät, dessen Steuerungseinheit oder 
Steuerungsverbindung aufklären und ab-
wehren. Hierzu kann sie oder er sich durch 
andere geeignete Stellen unterstützen las-
sen.  
 
(8) Die oder der Geheimschutzbeauftragte 
darf die Mittel nach § 6 Absatz 5 und 6, § 8 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 so-
wie § 10 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und 7 bis 
14 unter den dafür geltenden Voraussetzun-
gen auch einsetzen, soweit dies auf Grund 
tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzelfall er-
forderlich ist zur Aufklärung von sicherheits-
gefährdenden Tätigkeiten ihrer Beschäftig-
ten oder von Personen, die von der Verfas-
sungsschutzbehörde mit einer sicherheits-
empfindlichen Tätigkeit beauftragt sind. Statt 
der Leitung der Verfassungsschutzabteilung 
oder ihrer Vertretung stellt die Staatssekretä-
rin oder der Staatssekretär des für Inneres 
zuständigen Ministeriums oder ihre oder 
seine Vertretung die erforderlichen Anträge 
oder trifft die erforderlichen Anordnungen. 
 
(9) Eigensicherungsmaßnahmen haben un-
ter Beachtung des § 9 zu erfolgen. Bei der 
Durchführung von Maßnahmen hat die oder 
der Geheimschutzbeauftragte unter mehre-
ren möglichen und geeigneten Maßnahmen 
diejenigen zu treffen, die den Einzelnen am 
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wenigsten beeinträchtigen. Die im Rahmen 
von Eigensicherungsmaßnahmen gewonne-
nen Informationen dürfen nur zum Zweck der 
Eigensicherung, und des Geheimschutzes 
verarbeitet und übermittelt werden. 

 

wenigsten beeinträchtigen. Die im Rahmen 
von Eigensicherungsmaßnahmen gewonne-
nen Informationen dürfen nur zum Zweck der 
Eigensicherung, und des Geheimschutzes 
verarbeitet und übermittelt werden. 
 

§ 59  
Verfahren 

 
(1) Die Maßnahmen nach § 58 Absatz 2 und 
3 bedürfen der Anordnung der oder des Ge-
heimschutzbeauftragten. Ist eine Anordnung 
aufgrund besonderer Eilbedürftigkeit nicht 
rechtzeitig zu erlangen, kann die Maßnahme 
auch ohne vorherige Anordnung durchge-
führt werden, wenn ihr Zweck ansonsten we-
sentlich gefährdet würde. Die Anordnung ist 
nachträglich einzuholen. Erfolgt dies nicht, 
sind bereits erhobene Daten unverzüglich zu 
löschen und sichergestellte Geräte wieder 
herauszugeben.  
 
(2) Maßnahmen nach § 58 Absatz 7 und 8 
erfordern die Anordnung durch die Staats-
sekretärin oder den Staatssekretär des für 
Inneres zuständigen Ministeriums bezie-
hungsweise ihre oder seine Vertretung. 
 
(3) Sichergestellte Gegenstände sind unver-
züglich an die betroffene Person herauszu-
geben, sobald der Zweck der Eigensiche-
rung entfällt. Dies gilt nicht, wenn die Gegen-
stände zur Einleitung oder Durchführung ei-
nes strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens 
an die Strafverfolgungsbehörden weiterge-
geben werden müssen. 
 
(4) Über eine Durchsuchung oder eine Si-
cherstellung ist der betroffenen Person eine 
Bescheinigung auszustellen. 
 
(5) Bei der Untersuchung von Geräten der In-
formations- und Kommunikationstechnik, die 
nicht zur dienstlichen Nutzung überlassen 
wurden, ist sicherzustellen, dass an dem Ge-
rät nur Veränderungen vorgenommen wer-
den, die für die Datenverarbeitung unerläss-
lich sind. Vorgenommene Veränderungen 
sind bei Beendigung der Maßnahme, soweit 
technisch möglich, rückgängig zu machen. 
Telekommunikationsendgeräte sind unab-
hängig von Absatz 3 Satz 1 so schnell wie 
möglich, spätestens nach zwei Wochen nach 

 § 59  
Verfahren 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Sicherstellung wieder herauszugeben. Dies 
gilt nicht, wenn die Gegenstände zur Einlei-
tung oder Durchführung eines strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahrens an die Strafver-
folgungsbehörden weitergegeben werden 
müssen. Die Verfassungsschutzbehörde 
darf vor der Rückgabe ein Abbild der auf dem 
Gerät gespeicherten Informationen ein-
schließlich personenbezogenen Daten zur 
Datensicherung erzeugen. 
 
(6) Abweichend von § 9 Absatz 6 Satz 4 er-
folgt die Löschung nach Ablauf von sechs 
Monaten. 
 
(7) Widerspruch und Anfechtungsklage ge-
gen Maßnahmen nach § 58 haben keine auf-
schiebende Wirkung. 
 

 
Teil 7  

Schlussbestimmungen 
 

§ 60  
Ausschluss der Anwendbarkeit des  

Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len und  

Anwendung des Bundesdatenschutzge-
setzes 

 
(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben durch die 
Verfassungsschutzbehörde findet das Da-
tenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils geltenden Fassung keine Anwen-
dung.  
 
(2) Die §§ 2, 3, 5 bis 7, 46, 51 Absatz 1 bis 4, 
die §§ 52 bis 54, 62, 64 bis 66, 83 und 84 des 
Bundesdatenschutzgesetzes sind entspre-
chend anzuwenden, soweit nicht in diesem 
Gesetz besondere Regelungen enthalten 
sind. 

 

 Teil 7  
Schlussbestimmungen 

 
§ 60  

Ausschluss der Anwendbarkeit des  
Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-

len und  
Anwendung des Bundesdatenschutzge-

setzes 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
 

§ 61  
Einschränkung von Grundrechten 

 
Durch die Befugnisse nach § 10 können das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Arti-
kel 8 des Grundgesetzes), das Brief-, Post- 
und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 des 
Grundgesetzes) sowie das Recht auf Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) eingeschränkt werden. 

 § 61  
Einschränkung von Grundrechten 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Durch die Befugnisse nach den §§ 58 und 59 
können die Grundrechte auf körperliche Un-
versehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes) und Freiheit der Person (Ar-
tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) 
eingeschränkt werden. 

 
§ 62  

Übergangsvorschrift, Evaluation 
 
(1) Bereits erteilte Genehmigungen zum Ein-
satz nachrichtendienstlicher Mittel nach § 10 
Absatz 1 Nummer 1 und 4 bis 14 gelten bis 
zu deren Fristablauf fort, längstens jedoch 
bis zum [einsetzen: Datum des ersten Tages 
des zehnten auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats]. 
 
(2) Die Anwendung des § 26 Absatz 2 und 3 
ist binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten des 
Gesetzes unter Beteiligung der oder des 
Landesbeauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit sowie unabhängiger wis-
senschaftlicher Expertise zu evaluieren. Be-
teiligte Personen sind einer Sicherheitsüber-
prüfung gemäß § 12 Sicherheitsüberprü-
fungsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 23. 
Februar 2022 (GV. NRW. S. 233), das durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes] geändert worden ist, zu unterziehen.  

 

 § 62  
Übergangsvorschrift, Evaluation 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  

 

§ 63  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt am [einsetzen: Datum des 
ersten Tages des vierten auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] in Kraft. Gleich-
zeitig tritt das Verfassungsschutzgesetz 
Nordrhein-Westfalen vom 20. Dezember 
1994 (GV. NRW. 1995 S. 28), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden 
ist, außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 63  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Artikel 2 
Änderung der Landeshaushaltsordnung 

 

 Artikel 2 
Änderung der Landeshaushaltsordnung 

 
§ 10a Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Feb-
ruar 2025 (GV. NRW. S. 214) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 
1.  In Satz 1 wird die Angabe „§ 23 des Ge-

setzes über den Verfassungsschutz in 
Nordrhein-Westfalen“ durch die Angabe 
„§ 50 des Verfassungsschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle die-
ses Gesetzes]“ ersetzt. 

 
2. In Satz 2 wird die Angabe „§ 26 Abs. 2 

des Gesetzes über den Verfassungs-
schutz in Nordrhein-Westfalen“ durch 
die Angabe „§ 53 Absatz 2 des Verfas-
sungsschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen“ ersetzt. 

 

 -  u n v e r ä n d e r t  -  
 

Artikel 3 
Änderung des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

§ 20 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244, ber. S. 278 und S. 404) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In Absatz 3 wird nach der Angabe „für 

die“ die Angabe „staatliche und“ einge-
fügt. 

 
2. In Absatz 4 Satz 2 wird nach der An-

gabe „für die“ die Angabe „staatliche 
und“ eingefügt. 

 

 Artikel 3 
Änderung des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
 

Artikel 4 
Änderung des Sicherheitsüberprüfungs-

gesetzes Nordrhein-Westfalen 
 

Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz Nord-
rhein-Westfalen vom 23. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 233) wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

 Artikel 4 
Änderung des Sicherheitsüberprüfungs-

gesetzes Nordrhein-Westfalen 
 

-  u n v e r ä n d e r t  -  
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1. § 4 Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die Aufgaben der zuständigen 
Stelle nach diesem Gesetz sind von ei-
ner von der Personalverwaltung, der 
oder dem behördlichen Datenschutzbe-
auftragten, der Meldestelle für Hinweis-
geber und der Ansprechperson für Kor-
ruptionsprävention getrennten Organi-
sationseinheit wahrzunehmen. 
 
(3) Mitwirkende Behörde bei der Sicher-
heitsüberprüfung ist die Verfassungs-
schutzbehörde gemäß § 1 Absatz 2 des 
Verfassungsschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes].“ 

 
2. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach Nummer 1 wird folgende 
Nummer 2 eingefügt:  

 
„2.  in einer öffentlichen Stelle 

Personalangelegenheiten 
von Mitarbeitenden des 
Verfassungsschutzes be-
arbeiten oder sich Zugang 
zu deren personenbezo-
genen Daten verschaffen 
können oder“ 

 
bb) Die bisherige Nummer 2 wird 

Nummer 3. 
 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „Num-
mer 2“ durch die Angabe „Nummer 
3“ ersetzt. 

 

  

3. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert: 

  
aa) Nummer 2 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„2.  Geschlechtseintrag,“. 
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bb)  Nummer 12 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„12.  Ausbildungs- und Be-

schäftigungszeiten, Wehr-
dienstzeiten, Zivildienst-
zeiten, oder Freiwilligen-
dienstzeiten mit Angabe 
der Ausbildungsstätten, 
Beschäftigungsstellen so-
wie deren Anschriften, für 
Zeiten der Nichtbeschäfti-
gung der Aufenthaltsort, 
sofern der jeweilige Zeit-
raum ununterbrochen 
mehr als drei Monate um-
fasst,“. 

 
cc) In Nummer 15 wird die Angabe 

„die auf einen Anbahnungs- 
und Werbungsversuch hindeu-
ten können,“ gestrichen. 

 
dd) Nummer 17 wird wie folgt ge-

fasst:  
 

„17.  Beziehungen zu Organisa-
tionen, die von ihren Anhä-
ngern unbedingten Gehor-
sam verlangen und des-
halb den Betroffenen in 
Konflikt mit den in der si-
cherheitsempfindlichen 
Tätigkeit verbundenen 
Pflichten führen können,“. 

 
ee) Nummer 19 wird wie folgt ge-

fasst:  
 

„19.  anhängige Strafverfahren 
und strafrechtliche Verur-
teilungen im Ausland,“. 

 
ff) In Nummer 23 wird die Angabe 

„bei einer bei einer“ durch die 
Angabe „bei einer“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 3 wird nach der Angabe 

„anzugeben“ die Angabe „und ein 
Lichtbild mit der Angabe des Jahres 
der Aufnahme beizufügen“ einge-
fügt. 

 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/16227 

 
 

103 

4. § 15 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„3.  Anfragen an das Bundes-

kriminalamt, die in der 
Rechtsverordnung nach 
§ 58 Absatz 1 des Bundes-
polizeigesetzes vom 19. 
Oktober 1994 (BGBl. I S. 
2978, 2979), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 6. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 149) ge-
ändert worden ist, be-
stimmte Bundespolizeibe-
hörde, den Bundesnach-
richtendienst und das Bun-
desamt für den Militäri-
schen Abschirmdienst,“. 

 
bb) Nummer 5 wird wie folgt ge-

fasst:  
 

„5.  soweit im Einzelfall erfor-
derlich, bei ausländischen 
Personen, die keine freizü-
gigkeitsberechtigten Uni-
onsbürger sind, Ersuchen 
um eine Übermittlung der 
nach den Vorschriften des 
AZR-Gesetzes vom 2. 
September 1994 (BGBl. I 
S. 2265), das zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes 
vom 8. Mai 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 152) geändert 
worden ist, gespeicherten 
Daten,“ 

 
b) In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe 

„datenschutzrechtlicher“ durch die 
Angabe „datenschutzrechtlich“ er-
setzt. 

 
c)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:  

 
„(6) Bei der Sicherheitsüberprüfung 
nach den §§ 10 bis 12 kann in erfor-
derlichem Maße eine Recherche in 
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öffentlich zugänglichen Internet-
plattformen zu der betroffenen und 
mitbetroffenen Person einschließ-
lich des öffentlich zugänglichen 
Teils sozialer Netzwerke und Foren 
durchgeführt werden.“ 
 

d)  Absatz 8 Satz 2 Nummer 4 wird wie 
folgt gefasst:  

 
„4.  von öffentlichen Stellen Akten 

beiziehen, von Gerichten, 
Staatsanwaltschaften oder Fi-
nanzbehörden auch über Straf-
verfahren wegen einer Steuer-
straftat im Sinne des § 369 der 
Abgabenordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 24).“ 

 
5. Nach § 16 Absatz 4 Satz 3 wird folgen-

der Satz eingefügt:  
 

„Zur Vermeidung der Feststellung von 
Sicherheitsrisiken kann die zuständige 
Stelle Auflagen erlassen.“ 

 

  

6. In § 21 Absatz 4 wird nach der Angabe 
„Staatsangehörigkeit“ die Angabe „so-
wie Kontakte von sich und der mitbe-
troffenen Person zu ausländischen 
Nachrichtendiensten und die Aufnahme 
von Personen aus Staaten gemäß § 14 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 20 im eigenen 
Haushalt schriftlich oder elektronisch“ 
eingefügt. 

 

  

7.  In § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 wird 
die Angabe „der oder des Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatsi-
cherheitsdienstes der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik“ durch 
die Angabe „des Bundesarchivs gemäß 
§ 15 Absatz 7“ ersetzt. 
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8.  § 24 wird wie folgt gefasst:  
 

  

„§ 24 
Verarbeiten personenbezogener  

Daten in Dateien 
 
(1) Die zuständige Stelle und die mitwir-
kende Behörde dürfen die nach diesem 
Gesetz zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen personenbezogenen Daten 
in Dateisystemen verarbeiten. Die Daten 
über die Sicherheitsüberprüfung sind 
gesondert zu führen und gegen unbe-
fugten Zugriff zu schützen. 
 
(2) Die Daten nach § 14 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 bis 9 dürfen auch in den nach 
§ 6 Absatz 2 des Bundesverfassungs-
schutzgesetzes vom 20. Dezember 
1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. 
Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 332) ge-
ändert worden ist, zulässigen Verbund-
dateien gespeichert werden.“ 

 

  

9.  § 25 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 Nummer 5 wird nach 
der Angabe „Untersuchungs-
ausschüsse“ die Angabe „und 
des Parlamentarischen Kon-
trollgremiums“ eingefügt. 

 
bb)  In Satz 4 wird nach der Angabe 

„Zweck“ die Angabe „oder zur 
Verfolgung von Verstößen ge-
gen die Verpflichtung zur Ver-
fassungstreue“ eingefügt. 

 
b) In Absatz 3 wird die Angabe „sowie 

deren Stiftungen“ gestrichen. 
 

  

10. In § 27 Absatz 8 wird die Angabe „§ 14“ 
durch die Angabe „§ 30“ ersetzt. 

 

  

11. In § 31 Satz 3 wird die Angabe „§ 17 Ab-
satz 2 Satz 3“ durch die Angabe „den 
§§ 39 und 40“ ersetzt. 
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12. In § 36 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„§§ 11 und 12“ durch die Angabe „den 
§§ 10 bis 12“ ersetzt. 

 

  

13.  § 38 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„Die §§ 2, 3, 5 Absatz 1 bis 3 und 5, 
§§ 6, 7, 42, 46, 51 Absatz 1 und 3, 
§§ 52, 53, 54 Absatz 1 und 2 sowie 
§§ 62, 64 bis 66 und 83 des Bundesda-
tenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2097), das zuletzt durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert worden 
ist, sind entsprechend anzuwenden, so-
weit nicht in diesem Gesetz abwei-
chende Regelungen enthalten sind.“ 

 

  

Artikel 5  
Inkrafttreten 

 
Das Gesetz tritt am [einsetzen: Datum des 
ersten Tages des vierten auf die Verkün-
dung folgenden Kalendermonats] in Kraft.  
 

 Artikel 5  
Inkrafttreten 

 
-  u n v e r ä n d e r t  -  
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf, Drucksache 18/14557, wurde durch das Plenum am 9. Juli 2025 nach der 
1. Lesung an den Innenausschuss – federführend – sowie an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss und den Rechtsausschuss zur Mitberatung überwiesen.  
 
Der Gesetzentwurf beabsichtige den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen vor dem Hin-
tergrund der sich verändernden Bedrohungslage mit zeitgemäßen Befugnissen auszustatten.  
Da das geltende Gesetz über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen (Verfassungs-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen - VSG NRW) in seinem Grundgerüst aus dem Jahr 1994 
stamme, bedürfe es einer grundlegenden Modernisierung. Diese leite sich auch aus den Vor-
gaben mehrerer Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Recht der Sicherheits-
behörden ab.  
Zur Schärfung der Zuständigkeiten und der Korrektur von Verweisen fänden zudem Änderun-
gen am Landesdatenschutzgesetz, an der Landeshaushaltsordnung und am Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz Nordrhein-Westfalen statt. 
 
B Beratung 
 
Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seinen Sitzungen am 10. Juli 2025, 11. Sep-
tember 2025, 2. Oktober 2025 sowie 30. Oktober 2025 beraten. Am 11. September 2025 hat 
der Innenausschuss eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf durchgeführt. Der mitberatende 
Rechtsausschuss hat sich pflichtig an der Anhörung beteiligt.  
 
Zur Anhörung lagen folgende Stellungnahmen vor: 
 

Urheber/in Stellungnahme 

Professor Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler 
Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg 
Institut für Rechtswissenschaften 
Fachgebiet Öffentliches Wirtschaftsrecht 
Oldenburg 
 

--- 

Professor Dr. Kurt Graulich 
Richter am Bundesverwaltungsgericht a. D. 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Juristische Fakultät 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht und 
Grundlagen des Rechts 
Berlin 
 

--- 

Professor Dr. Christoph Gusy 
Universität Bielefeld 
Fakultät für Rechtswissenschaft 
Bielefeld 
 

18/2735 
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Urheber/in Stellungnahme 

Professor Dr. Markus Löffelmann 
Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung 
Fachbereich Nachrichtendienste 
Nationales und internationales 
Sicherheitsrecht 
Berlin 
 

18/2751 

Professor Dr. Patrick Sensburg 
Hochschule für Polizei und öffentliche 
Verwaltung Nordrhein-Westfalen 
Köln 
 

18/2777 

Professor Dr. Gunter Warg 
Hochschule des Bundes für 
öffentliche Verwaltung 
Fachbereich Nachrichtendienste 
Brühl 
 

18/2787 

Professor Dr. Mark A. Zöller 
Institut für Digitalisierung und das 
Recht der Inneren Sicherheit (IDRIS) 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München 
München 
 

18/2838 

Dr. Hans-Georg Maaßen 
Berlin 
 

18/2864 

Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler 
Ausschuss Recht der Inneren 
Sicherheit des DAV 
Meisterernst Düsing Manstetten 
Münster 
 

18/2844 

 
weitere Stellungnahme: 
 

LDI NRW 
Düsseldorf 
 

18/2863 

 
Das Wortprotokoll zur Anhörung liegt mit Ausschussprotokoll 18/974 vor. 
 
Eine Auswertung der Anhörung erfolgte in der Sitzung des Innenausschusses am 2. Oktober 
2025. Die abschließende Beratung und Abstimmung wurde in der Sitzung am 30. Oktober 
2025 durchgeführt. 
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Die Fraktion der SPD betonte, dass man gerne den vorliegenden Gesetzentwurf und den Än-
derungsantrag gemeinsam beraten hätte. Es hätte allerdings mehr Zeit für die Auswertung der 
vorgeschlagenen Änderungen bedurft. Eine breite parlamentarische Mehrheit wäre seitens der 
Fraktion begrüßt worden. Die Anhörung habe gezeigt, dass handwerkliche und verfassungs-
rechtliche Mängel im Entwurf bestehen. Diese seien auch nicht durch den zwischenzeitlichen 
eingereichten Änderungsantrag verbessert worden. Den wahrnehmbaren positiven Bestand-
teilen des Entwurfs könne man in dieser Gesamtlage nicht zustimmen. 
Einige der geladenen Experten hätten das System zur Beobachtungseinstufung als willkürlich 
bezeichnet. Auch die Möglichkeiten zur Videoüberwachung mit Echtzeit-Zugriff seien zu weit-
reichend. Die sogenannte Quellen-TKÜ sei durch das Bundesverfassungsgericht zuletzt in-
haltlich geschärft worden, dies widerspreche der vorgesehenen Regelung, die sie schon im 
Gefahrenvorfeld ermöglichen würde. Auch die angedachte automatisierte Datenanalyse habe 
im Hinblick auf die Eingriffsschwellen, Transparenz und den Zweck für Kritik gesorgt. Dennoch 
gebe es durchaus auch konsensfähige Aspekte wie die Heruntersetzung der Altersschwelle 
für die Speicherung personenbezogener Daten von Minderjährigen.  
Es brauche nun dringend eine rechtssichere Grundlage und die Entfernung der verfassungs-
rechtlich bedenklichen Bestandteile aus dem Gesetzestext. Dies sei auch aus der Sicht der 
Landesregierung wünschenswert, denn der Verfassungsschutz solle schließlich mit rechtssi-
cheren Instrumenten gestärkt werden.  
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN entgegnete, dass sich die Notwendigkeit der Gesetz-
gebung in diesem Bereich aus der verschärften Bedrohungslage ergebe. Die Eingriffsintensität 
und die Kontrollmechanismen seien insgesamt ausgewogen. Eine Neuerung sei die verfas-
sungskonforme Einbindung von KI-Funktionen in die Arbeit des Verfassungsschutzes. Die Ex-
perten hätten überdies wohlwollend aufgefasst, dass erstmals alle nachrichtendienstlichen In-
strumente transparent aufgeführt würden. Der Entwurf sei in seiner Gänze verfassungsgemäß. 
Die gerichtliche Vorabkontrolle und die parlamentarische Kontrolle würden ebenfalls gestärkt. 
Die Empfehlungen der Sachverständigen für noch rechtssensiblere Regulierung seien im Än-
derungsantrag aufgegriffen worden. Dieser stelle weiterhin klar, dass der Kernbereich privater 
Lebensführung und das Berufsgeheimnisträger besonders sensible Rechtsbereiche seien. 
Dennoch erkenne man an, dass die Experten mitunter abweichende und kontroverse Ansich-
ten, wie beispielsweise bei der Videoüberwachung, geäußert haben.  
Betont wurde, dass den anderen Fraktionen Gespräche angeboten worden seien. Konkrete 
Ergänzungsvorschläge habe man nicht vernommen. Ohnehin sei der Entwurf bereits am 
01.07.2025 dem Parlament zugeführt worden. Obwohl er komplex und umfangreich sei, habe 
es genügend Zeit gegeben, um einen Standpunkt zu bilden und einen interfraktionellen Kon-
sens herzustellen. 
 
Die Fraktion der FDP erklärte, dass die Anhörung aufgezeigt habe, dass viele der vorgesehe-
nen Bestimmungen problematisch seien. Der Änderungsantrag behebe dies aber nur teil-
weise, denn beispielsweise enthielte der Paragraph 10 immer noch verfassungswidrige Rege-
lungen. Man schlage daher vor, dass zu dem geänderten Gesetzentwurf eine erneute Anhö-
rung durchgeführt werde. Dieser Vorschlag speise sich aus der Wahrnehmung, dass gänzlich 
neue Regelungen eingeführt würden. Zentrale Aspekte im Änderungsantrag sprächen dafür. 
Die Änderungsvorschläge seien zudem zu kurzfristig eingegangen und hätten nicht durch die 
Sachverständigen in ihren ursprünglichen Beiträgen berücksichtigt werden können. 
 
Die Fraktion der CDU entgegnete, dass eine Verfassungswidrigkeit des Gesetzentwurfs nicht 
im Fachausschuss festgestellt werden könne, diese stelle letztlich das Verfassungsgericht 
fest. Zutreffend sei, dass teilweise erhebliche Bedenken im Zuge der Sachverständigenanhö-
rung geäußert worden seien. Die eingegangenen Stellungnahmen hätten gezeigt, dass ein 
differenziertes juristisches Meinungsbild vorherrsche. Es komme allerdings auf die Gewich-
tung der einzelnen Bedenken an.  
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Der Entwurf sei ein ausgewogener, konkreter Schritt zur Verbesserung der Sicherheitslage 
und verfassungskonform. Es habe darüber hinaus genug Zeit für das parlamentarische Ver-
fahren gegeben. Inhaltlich hervorgehoben wurden die Einfügung neuer Befugnisse, wie die 
Durchsicht elektronischer Speichermedien, Videobeobachtung, der Zugriff auf Kontostamm-
daten und die Wohnraumüberwachung, aber auch die Erweiterung bestehender Befugnisse, 
die Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und schließlich die parla-
mentarische Kontrolle. 
Gerade der Verfassungsschutz brauche in der heutigen Zeit die notwendigen Mittel zur effek-
tiven Arbeit. Deshalb stimme man dem Gesetzentwurf unter der Maßgabe des Änderungsan-
trags zu. Eine gemeinsame Weiterentwicklung werde den übrigen Fraktionen angeboten, man 
habe jedoch auf den Entwurf keine Signale zur Konsensfindung wahrgenommen.  
Man gehe abschließend von seiner Verfassungsmäßigkeit aus. Da im Änderungsantrag die 
wesentlichen Anmerkungen der Experten berücksichtigt würden, sehe die Fraktion keine Not-
wendigkeit für eine erneute Anhörung. 
 
Die Fraktion der AfD hob hervor, dass durch den Gesetzentwurf mehr Transparenz geschaffen 
werde, aber die Befugnisse allgemein zu weit gefasst seien. Das Stufenkonzept der Beobach-
tung sei nach wie vor unklar. Es fehle zudem eine präzise Definition des gesetzlichen Auftrags 
des Verfassungsschutzes, gerade im Feld der Delegitimierer. Die Kontrolle und Aufsicht solle 
weiter gestärkt werden. 
Aufgrund der Kurzfristigkeit des Änderungsantrags und der zahlreichen vorgesehenen Ände-
rungen hätte eine erneute Anhörung stattfinden sollen. 
 
Für die Landesregierung führte Minister Herbert Reul aus, dass das Gesetz im Juli dieses 
Jahres eingebracht wurde und in einem ordentlichen parlamentarischen Verfahren beraten 
werden konnte. Die Landesregierung habe die Fraktionen der SPD und der FDP frühzeitig 
eingebunden. 
 
Zur vollständigen Diskussion wird auf das später vorliegende Ausschussprotokoll 18/1036 ver-
wiesen.  
 
Der mitberatende Haushalts- und Finanzausschuss hat auf die Abgabe eines Votums verzich-
tet. 
 
Zur abschließenden Beratung und Abstimmung im federführenden Innenausschuss sowie im 
mitberatenden Rechtsausschuss lag ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor, der als Drucksache 18/16212 veröffentlicht wurde. 
 
Der Änderungsantrag wurde im mitberatenden Rechtsausschuss in seiner gemeinsamen Sit-
zung mit dem Innenausschuss am 30.10.2025 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD, FDP und AfD ange-
nommen. 
 
Über den so geänderten Gesetzentwurf, Drucksache 18/14557, wurde anschließend im mit-
beratenden Rechtsausschuss abgestimmt.  
Bei der Abstimmung wurde dieser mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD, FDP und AfD angenommen. 
 
Der Änderungsantrag wurde im federführenden Innenausschuss in seiner gemeinsamen Sit-
zung mit dem Rechtsausschuss am 30.10.2025 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD, FDP und AfD ange-
nommen. 
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Über den so geänderten Gesetzentwurf, Drucksache 18/14557, wurde anschließend im feder-
führenden Innenausschuss abgestimmt.  
Bei der Abstimmung wurde dieser mit den Stimmen der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der SPD, FDP und AfD angenommen. 
 
 
C Ergebnis 
 
Der federführende Innenausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf, Drucksache 18/14557, in 
der Fassung seiner Beschlüsse anzunehmen. 
 
 
 
Angela Erwin 
Vorsitz 
 


